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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die Traktanden der nächsten Gemeindeversamm
lung wiederspiegeln sehr schön die facettenreiche 
Arbeit im Gemeinderat: Die Rechenschaftsberichte 
schaffen einen Überblick über die zahlreichen Pro
jekte und Geschäfte 2016. Für den Gemeinderat 
bieten sie zudem die Möglichkeit, die Arbeit kritisch 
zu beurteilen. Wie überall gibt es Geschäfte, die ent
weder wie am Schnürchen laufen oder solche, in 
denen der Wurm steckt. Was man daraus lernt, 
fliesst in neue Projekte ein. Die Verwaltungsrechnung zieht dann noch frankenmässig Bilanz. 
Die Tatsache, dass wir nun neun Jahre in Folge schwarze Zahlen schreiben können, bestätigt, 
dass sehr sorgsam und verantwortungsvoll mit den finanziellen Ressourcen umgegangen wird. 
Sparen oder investieren? Meine Antwort: beides! Es braucht Mut und Weitsicht, um Investi
tionen anzupacken, die keinen kurzfristigen Mehrwert, sondern langfristigen Nutzen schaffen 
oder ein attraktives Gesamtpaket komplettieren. Gespart werden muss dort, wo Steuergelder 
ohne Wirkung ausgegeben werden.

Die Arbeit des Gemeinderates besteht nicht nur in der kurzfristigen Planung. Vielmehr muss 
der Fokus offen sein, um flexibel zu handeln und auf veränderte Bedürfnisse zu reagieren. Nicht 
selten muss man im Interesse von zukunftsfähigen Lösungen von altgedienten Rezepten ab
weichen. So bedarf beispielsweise das 34 Jahre alte Markreglement einer Auffrischung. Der 
Spruch «Gemeinsam sind wir stark» begleitet uns auch in der Kommunalpolitik. Aus verschie
densten Gründen lassen sich manche Projekte nicht alleine stemmen. Dann ist der Wille zur 
regionalen Zusammenarbeit gefragt. Unterkulm hat sich immer für solche Lösungen eingesetzt. 
Zusammenarbeit funktioniert jedoch nur in einer echten Partnerschaft, wo sich alle auf  
Augenhöhe und mit Respekt begegnen. Sie scheitert dann, wenn Eigeninteressen über dem 
Gemeinwohl stehen. Es bedarf viel Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen, um mehr
heitsfähige regionale Lösungen zu finden, die allen Beteiligten gerecht werden. Es braucht aber 
auch Mut und Konsequenz, klare Rahmenbedingungen zu formulieren und bei Bedarf auf den 
Tisch zu klopfen. So erlebt in den letzten Wochen. 

Sie sehen: Einerseits ist das Amt als Gemeinderat sehr abwechslungsreich, andererseits aber 
auch anspruchs und erwartungsvoll. Dieses Jobprofil erfolgt mit dem Hinweis auf die bevor
stehenden kommunalen Gesamterneuerungswahlen im Herbst. Wer motiviert ist, sich aktiv für 
die Entwicklung unserer Gemeinde einzusetzen, ist eingeladen, sich als Kandidatin oder  
Kandidat an den Wahlen zu beteiligen. 

Ich freue mich, Sie an der Gemeindeversammlung zu begrüssen.

Roger Müller 
Gemeindeammann

WAS MACHT EIGENTLICH SO EIN  
GEMEINDERAT? – HIER STEHT’S. 



HINWEIS

Das Verhandlungsprotokoll 
der Gemeindeversammlung 
vom 24. November 2016 und 
die Akten zu den vorerwähnten  
Traktanden liegen in der Zeit 
vom 2. Mai bis 18. Mai 2017 
in der Gemeindekanzlei zur 
Einsichtnahme auf.

Auf der Website der 
Gemeinde Unterkulm 
können verschiedene 

Unterlagen zur Gemeindever
sammlung heruntergeladen 
werden. Diese finden Sie unter 
folgendem Link:  
www.unterkulm.ch/politik/
gemeindeversammlung.  
Alle Unterlagen können Sie 
aber auch mit dem Talon 
auf der Rückseite bei der 
Gemeinde kanzlei bestellen.

Die Beschlussfähigkeit der Ver
sammlung wird aufgrund der 
Stimmrechtsausweise ermittelt. 
Die Stimmberechtigten werden 
deshalb gebeten, den zugestell
ten Stimmrechtsausweis bei der 
Zugangskontrolle abzugeben.

Diese Broschüre wurde auf 100 % 
Recyclingpapier gedruckt. 



01/
TRAKTANDUM

Genehmigung des 
Protokolls der letzten 

Versammlung  
24. November 2016

02/
TRAKTANDUM

Genehmigung der 
Rechenschaftsberichte 

2016

03/
TRAKTANDUM

Passation der  
Verwaltungs

rechnungen 2016

A1
ANHANG

Jahresrechnung 2016

A2
ANHANG

Rechenschaftsbericht 
2016

04/
TRAKTANDUM

Genehmigung folgen
der Kreditabrechnung:

Umbau Gemeindehaus, 
Phase 1

Pilotprojekt  
Pforte Arbeitsmarkt

Sanierung Kanalisation 
Hauptstrasse Süd,  

1. Etappe

05/
TRAKTANDUM

Festlegung der  
Gemeinderats
besoldung für 

die Amtsperiode 
2018/2021 

06/
TRAKTANDUM

Genehmigung des  
revidierten  

Marktreglements

07/
TRAKTANDUM

Zustimmung zum 
Zusammenschluss der 

beiden Zivilschutz
organisationen / 

Bevölkerungsschutz 
Regionen Wynental 
und aargauSüd zum 
«Gemeindeverband  

Bevölkerungsschutz 
und Zivilschutz  

aargauSüd»

08/
TRAKTANDUM

Genehmigung der  
Teiländerung der  

Nutzungsplanung  
Feldmatte

09/
TRAKTANDUM

Verschiedenes und 
Umfrage

A1/
ANHANG

Rechenschaftsbericht 
2016

ANHÄNGE
ORTSBÜRGERGEMEINDE

TRAKTANDEN
EINWOHNERGEMEINDE
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BERICHTE UND ANTRÄGE 
ZU DEN VORSTEHENDEN 

TRAKTANDEN
EINWOHNERGEMEINDE
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Das Protokoll der letzten Einwohner 
Gemeindeversammlung vom 24. No
vember 2016 liegt zusammen mit den 
übri gen Gemeindeversammlungsakten 
vom 2. Mai bis 18. Mai 2017 in der Ge
meindekanzlei zur Einsichtnahme auf.

EINWOHNERGEMEINDE
Gemäss § 37 Abs. 2 lit. c) des Gemein
degesetzes hat der Gemeinderat die 
Pflicht, alljährlich einen Rechenschafts
bericht über die Gemeindeverwaltung 
zu Handen der Gemeindeversammlung 
zu erstellen. Der Rechenschaftsbericht 
wurde wie üblich in schriftlicher Form 
erstellt und ist im Anhang zur Botschaft 
ab Seite 33 vollständig abgedruckt.

ORTSBÜRGERGEMEINDE
Gemäss § 7 Abs. 2 lit. b) des Ortsbür
gergesetzes hat der Gemeinderat die 
Pflicht, alljährlich einen Rechenschafts
bericht über die Geschäfte der Ortsbür
gergemeinde zu Handen der Gemeinde
versammlung zu erstellen. Darin enthal
ten ist auch der Rechenschaftsbericht 
für den Forstbetrieb Gränichen–Unter
kulm verfasst. Der Rechenschaftsbericht 
ist im grünen Anhang der Botschaft ab 
Seite 55 vollständig abgedruckt. 

Per 1. Januar 2017 wurde die Ortsbür
gergemeinde mit der Einwohnerge
meinde vereint. Als Rechtsnachfolgerin 
hat die Einwohnergemeinde den  
Rechenschaftsbericht der aufgelösten 
Orts bürgergemeinde formell zu geneh
migen.

01/
TRAKTANDUM

02/
TRAKTANDUM

PROTOKOLLGENEHMIGUNG

RECHENSCHAFTSBERICHTE 
2016

ANTRAG

Genehmigung des Protokolls  
der letzten Einwohner- 

Gemeindeversammlung vom 
24. November 2016

ANTRAG

Genehmigung der Rechenschafts-
berichte 2016 der Einwohner-
gemeinde Unterkulm und der 

Ortsbürgergemeinde Unterkulm
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ERGEBNIS
Die Erfolgsrechnung der Einwohner
gemeinde schliesst mit einem Ertrags
überschuss von Fr. 987’968.24 (Bud
get: Ertragsüberschuss Fr. 379’450) 
ab. Demzufolge ist das Ergebnis um 
rund Fr. 608’500 besser ausgefallen. 
Erfreulicherweise erreicht das Opera
tive Ergebnis erstmals ein Plus von Fr. 
143’461.29. Ausschlaggebend für das 
bessere Ergebnis sind im Wesentli
chen tiefere Nettoaufwendungen bei 
der Öffentlichen Ordnung und Sicher
heit, Verteidigung, der Bildung, der 
Sozialen Sicherheit sowie beim Um
weltschutz und Raumordnung. Auf 
der Ertragsseite haben die höheren 
Einkommens und Grundstückgewinn
steuern sowie die Ablieferung des  
Regionalen Betreibungsamtes Kulm 
zum guten Ergebnis beigetragen. Mit 
einem unveränderten Steuerfuss von 
118 % präsentiert sich der Steuerab
schluss der Gemeinde Unterkulm für 
das Jahr 2016 wie folgt: Total Steuer
einnahmen von Fr. 6’270’370 (Vorjahr 
Fr. 6’038’306). Budgetiert waren Fr. 
6’108’000. Demzufolge beträgt der 
Mehrertrag gegenüber dem Budget 
Fr. 162’370. Das positive Ergebnis ist 
einerseits auf die höheren Einkom
menssteuern und andererseits auf die 
höheren Grundstückgewinnsteuern 
zurückzuführen. Erbschafts und 
Schen k ungssteuern konnten keine 
ver einnahmt werden.

ERFOLGSRECHNUNG
Dem betrieblichen Aufwand von 13.5 
Millionen Franken steht ein betrieb
licher Ertrag von 12.6 Millionen Fran
ken gegenüber. Demzufolge resultiert 
beim Ergebnis aus betrieblicher Tätig
keit ein Verlust 0.99 Millionen Fran
ken (siehe Tabelle 1). Darin enthalten 
sind alle Aufwände und Erträge der 
hoheitlichen Tätigkeiten aus steuerfi
nanzierten Leistungen. Einzelheiten zu 
diesem Ergebnis können der Tabelle 
«Nettoaufwand» (siehe Tabelle 2) ent

nommen werden. Darin enthalten 
sind sämtliche Aufwendungen der 
 diversen Verwaltungs abteilungen so
wie die Erträge aus den Steuereinnah
men (6.3 Millionen Franken plus 1.8 
Millionen Franken aus dem Finanz 
und Lastenausgleich). Ein Vergleich 
der verschiedenen Abteilungen zeigt, 
dass die Abteilung Bildung den gröss
ten Anteil am Nettoaufwand verbucht 
(siehe Diagramm 1).

Das Ergebnis aus Finanzierung über 
1.14 Millionen Franken setzt sich aus 
den Aufwendungen und Erträgen der 
Liegenschaften des Finanzvermögens 
sowie aus den Zinsen zusammen. Der 
hauptsächliche Ertrag betrifft die 
Mietzinseinnahmen der Schulliegen
schaften über Fr. 856’418, welche 
durch die Kreisschule Mittleres Wy
nental an die Einwohnergemeinde 
Unterkulm bezahlt wurden. Ausser
dem konnten pauschale Betriebs
kosten dieser Schulgebäude über  
Fr. 166’100 vereinnahmt werden. Die
se sind gegenüber dem Budget eben
falls leicht tiefer ausgefallen.

Der Aufwertungsreserve wurden  
Fr. 844’506.95 entnommen. Die Ent
nahme ist im ausserordentlichen Er
gebnis ausgewiesen. Nach dieser  
Entnahme resultiert als Gesamtergeb
nis Erfolgsrechnung ein Ertragsüber
schuss von Fr. 987’968.24, welcher 
ins Eigenkapital eingelegt wird.

03/
TRAKTANDUM

JAHRESRECHNUNG 2016

ANTRAG

Genehmigung der Jahresrechnung 
2016 der Einwohnergemeinde  

Unterkulm und der Jahres-
rechnung 2016 oder Ortsbürger-

gemeinde Unterkulm 

Tabelle 1:
Dreistufige  
Erfolgsrechnung

Tabelle 2:
Erfolgsrechnung
Nettoaufwand

EINWOHNERGEMEINDE  
ohne Spezialfinanzierung RECHNUNG 2016 BUDGET 2016 RECHNUNG 2015

Betrieblicher Aufwand 13’547’480.35 13’551’607.00 13’572’698.36

Betrieblicher Ertrag 12’553’743.86 11’956’280.00 11’805’136.81

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit –993’736.49 –1’595’327.00 –1’767’561.55

Ergebnis aus Finanzierung 1’137’197.78 1’130’270.00 1’127’192.56

Operatives Ergebnis 143’461.29 –465’057.00 –640’368.99

Ausserordentliches Ergebnis 844’506.95 844’507.00 844’506.95

GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG 987’968.24 379’450.00 204’137.96

NETTOAUFWAND
RECHNUNG 2016

 Aufwand Ertrag
BUDGET 2016

 Aufwand Ertrag
RECHNUNG 2015

 Aufwand Ertrag

ERFOLGSRECHNUNG
ZUSAMMENZUG 16’301’606 16’301’606 15’796’382 15’796’382 15’658’845 15’658’845

Allgemeine Verwaltung
Nettoaufwand

2’207’848 950’207
1’257’641

2’248’060 986’000
1’262’060

2’295’697 998’681
1’297’016

Öffentl. Ordnung und  
Sicherheit, Verteidigung
Nettoaufwand

1’313’373 727’332

586’040

1’269’735 625’260

644’475

1’360’604 797’788

562’816

Bildung
Nettoaufwand

4’475’137 1’570’459
2’904’678

4’603’585 1’556’850
3’046’735

4’488’328 1’548’464
2’939’864

Kultur, Sport und Freizeit
Nettoaufwand

309’904 2’998
306’906

325’950 2’000
323’950

341’373 1’784
339’589

Gesundheit
Nettoaufwand

505’985 0
505’985

390’340 0
390’340

385’696 61’990
323’706

Soziale Sicherheit
Nettoaufwand

3’285’711 2’090’874
1’194’837

3’293’347 1’785’700
1’507’647

3’164’761 1’917’830
1’246’931

Verkehr und  
Nachrichtenüberm.
Nettoaufwand

988’571 35’772

952’799

1’021’430 30’600

990’830

1’044’736 45’120

999’615

Umweltschutz und  
Raumordnung
Nettoaufwand

1’540’044 1’447’578

92’465

1’640’845 1’493’815

147’030

1’677’271 1’531’021

146’250

Volkswirtschaft
Nettoaufwand

88’255 76’723
11’532

102’130 73’500
28’630

103’799 104’674
–875

Finanzen und Steuern
Nettoertrag

1’586’780
7’812’883

9’399’663 900’960
8’341’697

9’242’657 796’581
7’854’912

8’651’493

Diagramm 1:
Aufteilung 
 Nettoaufwand

 Allgemeinen Verwaltung (1)

  Öffentliche Ordnung und Sicherheit,  

Verteidigung (2)

 Bildung (3)

 Kultur, Sport und Freizeit (4)

 Gesundheit (5)

 Soziale Sicherheit (6)

 Verkehr und Nachrichtenüberm. (7) 

 Umweltschutz und Raumordnung (8) 

 Volkswirtschaft (9)
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ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Rechnung 2016: Fr. 1’257’640.96 
Nettoaufwand Budget 2016: Fr. 1’262’060.00 
Nettoaufwand Rechnung 2015: Fr. 1’297’015.55

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoaufwand Rechnung 2016: Fr. 306’905.70 
Nettoaufwand Budget 2016: Fr. 323’950.00 
Nettoaufwand Rechnung 2015: Fr. 339’588.90

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Nettoaufwand Rechnung 2016: Fr. 586’040.44 
Nettoaufwand Budget 2016: Fr. 644’475.00 
Nettoaufwand Rechnung 2015: Fr. 562’816.34

GESUNDHEIT

Nettoaufwand Rechnung 2016: Fr. 505’984.55 
Nettoaufwand Budget 2016: Fr. 390’340.00 
Nettoaufwand Rechnung 2015: Fr. 323’706.40

BILDUNG

Nettoaufwand Rechnung 2016: Fr. 2’904’678.29 
Nettoaufwand Budget 2016: Fr.  3’046’735.00 
Nettoaufwand Rechnung 2015: Fr. 2’939’863.73

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoaufwand Rechnung 2016: Fr. 1’194’837.22 
Nettoaufwand Budget 2016: Fr.  1’507’647.00 
Nettoaufwand Rechnung 2015: Fr. 1’246’930.69

Der Nettoaufwand liegt leicht unter dem Budgetwert. Infolge längerer Vakanz 
bei der Einwohnerkontrolle hat das Regionale Steueramt eine ausserordentliche 
Stellvertretung übernommen. Diese zusätzliche Aufgabe ausserhalb des Steuer
bereiches führte zu einem Veranlagungsrückstand. Für die Aufarbeitung der 
Veranlagungen wurde befristet ein externer Dienstleister beauftragt, was zu 
einem ausserordentlichen Mehraufwand führte. Der Kantonsbeitrag für die Er
neuerung der Applikation VERANA wurde den Vertragsgemeinden des Regio
nalen Steueramtes in Rechnung gestellt. 

Das tiefere Betriebsdefizit des Regionalen Schwimmbades Kulm hat einen  
reduzierten Gemeindebeitrag zur Folge.

Der Anteil am Rechnungsüberschuss des Regionalen Betreibungsamtes fiel um 
Fr. 34’217.00 höher als budgetiert aus. Der Gemeindebeitrag an die Regional
polizei aargauSüd ist niedriger ausgefallen. Zahlreiche ausserordentliche Einsät
ze der Regionalen Feuerwehr Mittleres Wynental führten zu einer Budgetüber
schreitung. Die Jahresabrechnung der ZSO Wynental verzeichnet einen tieferen 
Gemeindebeitrag. 

Die Zunahme der Pflegetage hat höhere zu finanzierende Restkosten zur Folge. 
Ausserdem hat das Gesundheitsdepartement die Abrechnung zum 4. Quartal 
2015 zeitlich verzögert zugestellt.

Die Zunahme der Schülerzahlen bei der Primarschule hat einen höheren Besol
dungsanteil zur Folge. Sowohl die Schulgelder an die Kreisschule als auch die 
Berufsschulgelder sind hingegen tiefer ausgefallen. Angesichts des milden  
Winters blieben die Energiekosten deutlich unter den Erwartungen. Infolge  
vorübergehender Vakanz bei der Schulsozialarbeit wurde das Budget nicht 
vollumfänglich beansprucht. 

Der Bund finanziert die Sozialhilfe anerkannter Flüchtlinge bis zu fünf Jahren 
und vorläufig aufgenommener Flüchtlinge bis zu sieben Jahren. Nach Ablauf 
dieser Frist ist die Wohnsitzgemeinde zuständig. Diese Regelung hat bereits  
finanzielle Auswirkungen im Rechnungsjahr 2016. Die Rückerstattung des  
Bundes im Bereich Asylwesen wurde bei der Budgetierung unterschätzt. Ferner 
hat der Kant. Sozialdienst eine Nachzahlung im Sinne des Sozialhilfe und  
Präventionsgesetzes (SPG) für das Jahr 2015 geleistet. In der Folge reduziert sich 
der Nettoaufwand gegenüber dem Budget und Vorjahr. 

DETAILERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN ABTEILUNGEN
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VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaufwand Rechnung 2016: Fr. 952’798.85 
Nettoaufwand Budget 2016: Fr.  990’830.00 
Nettoaufwand Rechnung 2015: Fr. 999’615.09

FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag Rechnung 2016: Fr. 7’812’883.31 
Nettoertrag Budget 2016: Fr. 8’341’697.00 
Nettoertrag Rechnung 2015: Fr. 7’854’912.00

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaufwand Rechnung 2016: Fr. 92’465.30 
Nettoaufwand Budget 2016: Fr.  147’030.00 
Nettoaufwand Rechnung 2015: Fr. 146’250.25

VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoaufwand Rechnung 2016: Fr. 11’532.00 
Nettoaufwand Budget 2016: Fr. 28’630.00 
Nettoertrag Rechnung 2015: Fr. 874.95

Es sind Projektierungskosten für die Instandsetzung des Fussweges Sonnhalden
weg angefallen. Die Erneuerung der Strassenbeleuchtung verminderte den 
Strombedarf. Der Gemeindeanteil am Öffentlichen Verkehr fiel tiefer aus. Der 
Kantonsstrassenunterhalt verzeichnet eine Budgetunterschreitung.

Mit einem unveränderten Steuerfuss von 118 % präsentiert sich der Steuerab
schluss der Gemeinde Unterkulm für das Jahr 2016 wie folgt: Total Steuerein
nahmen von Fr. 6’270’370 (Vorjahr Fr. 6’038’306). Budgetiert waren  
Fr. 6’108’000. Demzufolge beträgt der Mehrertrag gegenüber dem Budget  
Fr. 162’370. Das positive Ergebnis ist einerseits auf die höheren Einkommens
steuern und andererseits auf die höheren Grundstückgewinnsteuern zurückzu
führen. Erbschafts und Schenkungssteuern konnten keine vereinnahmt werden. 

Im vergangenen Jahr haben sich viele Wasserleitungsbrüche mit entsprechenden 
Kostenfolgen ereignet. Die Erfolgsrechnungen der Betriebe schliessen mit einem 
Defizit ab. Dies ist hauptsächlich auf die Aufhebung der Aufwertungsreserven 
zurückzuführen. Das Budget sah Entnahmen aus der Aufwertungsreserven vor.

Die Nettoaufwendungen für die Aufgabenbereiche Gewässerunterhalt, Land
schaftsschutz und Umwelt, Friedhofunterhalt sowie Raumordnung sind tiefer 
ausgefallen als erwartet.

Wider Erwarten sind die Aufwendungen für die Feuerbrandbekämpfung tiefer 
ausgefallen. Die AEW Energie AG vergütete eine höhere Konzessionsentschädi
gung.
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RECHNUNG BUDGET DIFFERENZ

Einkommenssteuern nat. Personen 5’391’888.75 5’191’000.00 200’888.75

Pauschale Steueranrechnung nat.Personen –1429.6 0 –1’429.60

Vermögenssteuern nat. Personen 498’226.65 609’000.00 –110’773.35

Quellensteuern nat. Personen 89’280.50 80’000.00 9’280.50

Aktiensteuern 165’702.30 150’000.00 15’702.30

Nachsteuern und Bussen nat. Personen –32.50 8’000.00 –8’032.50

Grundstückgewinnsteuern 126’734.50 60’000.00 66’734.50

Erbschafts- und Schenkungssteuern 0.00 10’000.00 –10’000.00

TOTAL 6’270’370.60 6’108’000.00 162’370.60
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Diagramm 4:
Entwicklung 
 Nettoguthaben

 Nettoguthaben
  Nettoguthaben 

pro Einwohner

Tabelle 3:
Steuererträge 2016

Diagramm 2:
Entwicklung ordentliche
Steuererträge
2000 – 2016
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Diagramm 3:
Entwicklung Erträge 
Sondersteuern
2000 – 2016

2015

Anfangsbestand Zuwachs Abgang Endbestand

 per 1.1.2016   per 31.12.2016

AKTIVEN 45’096’000 83’124’584 82’223’848 45’996’735

FINANZVERMÖGEN 8’679’902 81’490’137 80’899’271 9’270’768

Flüssige Mittel u.kurzfrist. 
Geldanlagen

2’505’258 23’677’822 24’360’773 1’822’307

Forderungen 4’283’368 55’515’277 54’221’649 5’576’996

Aktive Rechnungsabgrenzungen 725’034 729’671 752’933 728’773

Vorräte 2’550 9’858 6’408 6’000

Sachanlagen FV 1’136’692 1’557’508 1’557’508 1’136’692

VERWALTUNGSVERMÖGEN 36’416’098 1’634’447 1’324’578 36’725’967

Sachanlagen VV 28’809’171 1’305’874 1’057’328 29’057’718

Immaterielle Anlagen 271’169 85’573 18’270 338’471

Beteiligungen, Grundkapitalien 45’788 0 0 45’788

Investitionsbeiträge 7’289’970 243’000 248’980 7’283’990

PASSIVEN 45’096’000 24’343’950 23’443’214 45’996’735

FREMDKAPITAL 4’098’348 23’151’844 22’180’512 5’069’680

Laufende Verbindlichkeiten 2’991’254 22’633’514 22’155’410 3’469’358

Passive Rechnungsabgrenzungen 25’101 78’580 25’101 78’580

Langfristige  
Finanzverbindlichkeiten

1’053’341 439’750 0 1’493’091

Langfristige Rückstellungen 0 0

Verbindlichk. ggü. SF u. 
Fonds im FK

28’651 0 0 28’651

EIGENKAPITAL 40’997’652 1’192’106 1’262’703 40’927’056

Verpfl. (+), Vorschüsse(-) 
ggü.Spezialfin.

10’792’451 214’058 10’578’393

Aufwertungsreserve 24’794’771 844’507 23’950’264

Neubewertungsreserve  
Finanzvermögen

0 0

Bilanzüberschuss /-fehlbetrag 5’410’430 1’192’106 204’138 6’398’398

BILANZ

Tabelle 4:
Bilanz
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Tabelle 6:
Finanzierungsausweis
Wasserwerk

INVESTITIONSRECHNUNG

Den Nettoinvestitionen von Fr. 796’913.95 steht ein erzielter Cash Flow von Fr. 1’041’609.89 
gegenüber. Der daraus resultierende Finanzierungsüberschuss von Fr. 244’695.94 führte  
zu einer Zunahme des Nettovermögens der Gemeinde. Dieses beträgt per Ende 2016 2.52 
Millionen Franken. 

Die im Budget 2016 vorgesehenen Kredite wurden eingehalten. Die grössten Investitionsaus
gaben sind:  

• Sanierung Schulhaus Färberacker I Fr. 300’638.55
• Dachsanierung Schulanlage Färberacker II  Fr. 105’494.45
• Beitrag Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrasse Fr. 227’000.00
• Erschliessung Weidstrasse Fr. 95’732.55

EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEBE

Wasser
Im vergangenen Jahr haben sich viele Wasserleitungsbrüche mit entsprechenden Kostenfolgen 
ereignet. Mit der Auflösung der Aufwertungsreserve konnte keine Entnahme mehr verbucht 
werden. 

Der Aufwandüberschuss von Fr. 82’207.75 wird dem Eigenkapital entnommen.

Abwasser
Bedingt durch die Bautätigkeit und die geplanten Sanierungsvorhaben ist der Bedarf an 
 Ingenieurleistungen gestiegen. Der Minderertrag ist auf einen reduzierten Wasserbedarf des 
Regionalen Schwimmbades Kulm und der Industrie zurückzuführen. Mit der Auflösung der 
Aufwertungsreserve konnte keine Entnahme mehr verbucht werden.

Der resultierende Aufwandüberschuss beträgt Fr. 120’198.15 und wird dem Eigenkapital ent
nommen.

Abfall
Die Einnahmen aus dem Erlös von Papier und Karton, Altglas, Eisen etc. sind rückläufig. 

Der Verlust der Abfallbewirtschaftung von Fr. 11’651.90 wird als Entnahme aus der Spezialfi
nanzierung «Abfallbeseitigung» verbucht.

Die zu genehmigende Rechnung der Ortsbürgergemeinde ist im grünen Teil der Gemeindever
sammlungsBotschaft ab Seite 52 abgedruckt.

Tabelle 7:
Finanzierungsausweis 
Abwasserbeseitigung

Tabelle 5:
Finanzierungsausweis 
Einwohnergemeinde

Tabelle 8:
Finanzierungsausweis 
Abfallwirtschaft

Die vollständigen Rechnungen können von der 
Website der Gemeinde heruntergeladen oder mit 
dem Bestelltalon angefordert werden.

RECHNUNG 2016 BUDGET 2016 RECHNUNG 2015

Investitionsausgaben 836’072 4’466’000 1’128’334

Investitionseinnahmen 39’158 0 260’774

Nettoinvestitionen 796’914 4’466’000 867’560

Selbstfinanzierung 1’041’609 426’643 249’205

FINANZIERUNGSFEHLBETRAG () /
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)

244’695 –4’039’357 –618’354

RECHNUNG 2016 BUDGET 2016 RECHNUNG 2015

Investitionsausgaben 425’851 620’600 109’548

Investitionseinnahmen 155’866 145’000 230’333

Nettoinvestitionen 269’986 475’600 –120’786

Selbstfinanzierung 12’008 158’980 202’937

FINANZIERUNGSFEHLBETRAG () /
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)

–257’977 –316’620 323’723

NETTOVERMÖGEN 1’171’485 1’429’462

RECHNUNG 2016 BUDGET 2016 RECHNUNG 2015

Investitionsausgaben 237’913 450’400 109’510

Investitionseinnahmen 337’145 330’000 597’188

Nettoinvestitionen –99’232 120’400 –487’678

Selbstfinanzierung –19’746 21’180 58’927

FINANZIERUNGSFEHLBETRAG () /
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)

79’486 –99’220 546’605

NETTOVERMÖGEN 1’755’779 1’676’293

RECHNUNG 2016 BUDGET 2016 RECHNUNG 2015

Investitionsausgaben 0 0 0

Investitionseinnahmen 0 0 0

Nettoinvestitionen 0 0 0

Selbstfinanzierung –6’922 –11’450 –1’899

FINANZIERUNGSFEHLBETRAG () /
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)

–6’922 –11’450 –1’899

NETTOVERMÖGEN 242’911 249’833
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UMBAU GEMEINDEHAUS, PHASE 1
Die Gemeindeversammlung vom  
27. November 2014 genehmigte für 
bauliche Anpassungsarbeiten im  
Gemeindehaus einen Kredit von  
Fr. 310’000.00 inkl. MwSt. Im Wesent
lichen wurden mit diesem Kredit die 
Räumlichkeiten für das Regionale Be
treibungsamt Kulm im Parterre des al
ten Gemeindehauses saniert. Aufgrund 
der grossen Unsicherheiten in Bezug auf 
die Bausubstanz im alten Gemeinde
haus basierte der bewilligte Kredit auf 
einem Kostenvoranschlag von +/ 20 %. 
Die Kreditunterschreitung von  
Fr. 50’018.40 (vgl. Tabelle 9) ist darauf 

SANIERUNG KANALISATION 
HAUPTSTRASSE SÜD, 1. ETAPPE
Für die Sanierung der Kanalisation 
Hauptstrasse Süd, 1. Etappe, geneh
migte die Gemeindeversammlung am  
22. November 2013 einen Kredit von  
Fr. 324’000.00 inkl. MwSt. Der bewillig
te Kredit basierte auf einem Kosten
voranschlag von +/ 10 %. Der Kredit 

PILOTPROJEKT PFORTE  
ARBEITSMARKT
An der Gemeindeversammlung vom  
12. Mai 2011 ist ein Planungskredit für 
die Teilnahme der Gemeinde Unterkulm 
am 3jährigen Pilotprojekt Pforte  
Arbeitsmarkt von Fr. 57’978.00 für die 
Gemeinkosten und Fr. 138’142.00 für 
arbeitsmarktliche Massnahmen bewil
ligt worden. Beide Kreditbeträge wur
den deutlich unterschritten (vgl. Tabelle 
10). Für die dreijährige Dauer des Pilot
betriebs (1. Phase) in Menziken sind auf 
Vollkostenbasis insgesamt Projektkos
ten in der Höhe von Fr. 1’580’000.00 
aufgelaufen. Im Vergleich zum Budget 
konnten die Projektkosten um rund  
Fr. 171’000.00 unterschritten werden. 
In der ersten Projektphase fielen für die 
Gemeinden keine Betriebskosten an, 
weil der Beitrag des Kantons Aargau 
bzw. des Sozialdienstes des Kantons 

Im Hinblick auf die Erneuerungswahlen 
des Gemeinderates für die Amtsperiode 
2018 / 2021 hat die Gemeindeversamm
lung die Gemeinderatsbesoldungen neu 
festzusetzen. Die in der zu Ende gehen
den Amtsperiode geltenden Ansätze 
sind im Jahr 2013 beschlossen worden. 
Seither ist keine Erhöhung erfolgt. Trotz 

der nach wie vor hohen Anforderun
gen, die an das Amt eines Gemeindera
tes gestellt werden, verzichtet der Ge
meinderat ausdrücklich auf die Erhö
hung der Gemeinderatsbesoldung. Die 
bisher geltenden Ansätze (vgl. Tabelle 
12) sollen auch für die Amtsperiode 
2018 / 2021 angewendet werden.

zurückzuführen, dass wesentlich weni
ger unvorhergesehene bauliche Mass
nahmen während der Bauphase zu be
wältigen waren. Dank der effizienten 
Projektleitung konnten Arbeiten einge
spart und / oder günstiger als im Kosten
voranschlag vorgesehen, vergeben wer
den. Zudem konnten auch die Anschaf
fungskosten für die Einrichtung 
optimiert werden.

konnte um Fr. 178’620.25 (vgl. Tabelle 
11) deutlich unterschritten werden. Das 
Preisniveau für Kanalsanierungen ist in 
den letzten Jahren stetig gesunken. Die
se Entwicklung wurde im Kostenvoran
schlag zu wenig berücksichtigt. Weiter 
wurden die im KV berücksichtigten  
Reserven für Unvorhergesehenes nicht 
beansprucht.

Aargau (KSD) von Fr. 510’000.00 den 
Kostenanteil zu Lasten der Gemeinden 
abzudecken vermochte. Es resultierte 
gar ein Überschuss von Fr. 68’000.00 zu 
Gunsten des KSD, welcher auf die neue 
Rechnung (zweite Projektphase) über
tragen wurde. Auch die im Jahr 2012 
von den Pilotgemeinden zur Deckung 
der Betriebskosten eingeforderten und 
bisher nicht beanspruchten Akontozah
lungen wurden auf die neue Rechnung 
übertragen. Die Pforte Arbeitsmarkt 
kann ihre erste Projektphase vom  
1. April 2012 bis 31. März 2015 mit ei
nem positiven finanziellen Ergebnis 
abschlies sen. Die Beteiligung der Ge
meinde Unterkulm an der vierjährigen 
Verlängerung der Pilotphase vom  
1. April 2015 bis 31. März 2019 ist von 
der Gemeindeversammlung am 15. Mai 
2014 gutgeheissen worden.

04/
TRAKTANDUM

05/
TRAKTANDUM

KREDITABRECHNUNGEN

GEMEINDERATS 
BESOLDUNG 2018/2021

ANTRAG

Genehmigung der  
Kreditabrechnung für die  

baulichen Anpassungsarbeiten  
im Gemeindehaus

ANTRAG

Genehmigung der Kredit-
abrechnung für die Sanierung der 

Kanalisation Hauptstrasse Süd,  
1. Etappe

ANTRAG

Genehmigung der Kredit-
abrechnung für das Pilotprojekt 

Pforte Arbeitsmarkt

ANTRAG

Genehmigung der vor-
geschlagenen Gemeinderats-

besoldungen für die  
Amtsperiode 2018/2021

Bruttoanlagekosten 259’981.60

Verpflichtungskredit 310’000.00

KREDITUNTERSCHREITUNG 50’018.40

Bruttoanlagekosten 145’379.75

Verpflichtungskredit 324’000.00

KREDITUNTERSCHREITUNG 178’620.25

GEMEINKOSTEN

Bruttoanlagekosten 3’755.00

Verpflichtungskredit 57’978.00

KREDITUNTERSCHREITUNG 54’223.00

ARBEITSMARKTLICHE MASSNAHMEN

Bruttoanlagekosten 18’980.00

Verpflichtungskredit 138’142.00

KREDITUNTERSCHREITUNG 119’162.00

 BISHER  NEU

Gemeindeammann Fr. 25’410.– Fr. 25’410.–

Vizeammann Fr. 18’270.– Fr. 18’270.–

Gemeinderäte Fr. 14’910.– Fr. 14’910.–

Tabelle 9:
Zusammenzug Kreditabrechnung  
Anpassungsarbeiten im Gemeinde-
haus

Tabelle 11:
Zusammenzug Kreditabrechnung 
Sanierung Kanalisation Hauptstrasse 
Süd, 1. Etappe

Tabelle 12:
Gemeinderatsbesoldung 2018/2021

Tabelle 10:
Zusammenzug Kreditabrechnung 
Pilotprojekt Pforte Arbeitsmarkt
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Seit 1818 zählt der Unterkulmer Waren
markt als fester Bestandteil des gesell
schaftlichen und kulturellen Lebens in 
unserer Gemeinde. Im Laufe der Zeit hat 
sich der ursprüngliche Viehmarkt zu ei
nem ausschliesslichen Warenmarkt ent
wickelt. An den vier Märkten pro Jahr 
nehmen jeweilen rund 60 Marktfahre
rinnen und Marktfahrer teil und bieten 
den Besucherinnen und Besuchern ein 
abwechslungsreiches und interessantes 
Angebot. Das Marktwesen untersteht 
der Aufsicht des Gemeinderates. Eine 
vierköpfige Marktkommission und ins
besondere der Marktchef tragen dafür 
Sorge, dass die Märkte reibungslos und 
erfolgreich durchgeführt werden kön
nen.

Das Markreglement von 1983 regelt die 
formellen Einzelheiten zur Organisation 
und zum Ablauf der Warenmärkte. 
Auch das Marktwesen hat sich in  
den vergangenen Jahren verändert. Die 
Marktfahrerinnen und Marktfahrer ha
ben zu Recht Anspruch auf einen pro
fessionellen Marktbetrieb, wozu klare 
Strukturen und möglichst einheitliche 
Regelungen gelten sollen. Zahlreiche 

FAKTEN
Der Zivilschutz, als Partner des zivilen 
Verbundsystems Bevölkerungsschutz, 
steht heute in einem veränderten Um
feld. Eine neue sicherheitspolitische 
Ausrichtung der Schweiz, im Speziellen 
im Bereich Bevölkerungsschutz mit der 
Strategie «Bevölkerungsschutz und  
Zivilschutz 2015+» (im Juni 2016 durch 
den Bundesrat verabschiedet) sowie  
das neue Gesetz über den Bevölke
rungsschutz und den Zivilschutz sind 
erste Ergebnisse dieser Veränderungen. 
Mit der «Konzeption Zivilschutz Aargau 
2013» hat auch der Kanton Aargau  
reagiert und die Gemeinden beauftragt, 
die Umsetzung der genannten Konzep
tion innert nützlicher Frist zu vollziehen. 
Aufgrund der vom Regierungsrat be
schlossenen Konzeption besteht auch in 
den beiden bisherigen Zivilschutz und 
Bevölkerungsschutzregionen Wynental 
(umfassend die vier Gemeinden Gräni
chen, Oberkulm, Teufenthal und Unter
kulm) und aargauSüd (umfassend die 
acht Gemeinden Beinwil am See, Birr
wil, Burg, Gontenschwil, Leimbach, 
Menziken, Reinach und Zetzwil) zwin
gender Handlungsbedarf.

 › Aufgrund der kantonalen Vorgaben 
sind die heutigen Grössen beider Or
ganisationen zu klein und auch zu 
teuer. Die erforderlichen Personalbe
stände sowie das Kader können nicht 
mehr wie vorgegeben rekrutiert wer
den. Ein Zusammenschluss ist deshalb 
notwendig.

 › Die gleichen Vorgaben betreffen auch 
das Regionale Führungsorgan (Koor
dinationsorgan des Bevölkerungs
schutzes bei Grossereignissen, Katas
trophen und Notlagen).

 › Die vorhandenen Schutzanlagen wer
den auch künftig für die neue Orga
nisation genügen. Die Betriebs und 
Investitionskosten können auf eine 
grössere Zivilschutzregion verteilt 
werden.

Bestimmungen aus dem heutigen 
Reglement mögen diese Anforderun
gen nicht mehr zu erfüllen. Neben dem 
An und Abmeldeverfahren und dem 
eigent lichen Marktbetrieb, mussten 
auch die Bestimmungen zum Waren
angebot den veränderten rechtlichen 
Rahmenbedingungen angepasst wer
den. 

Das revidierte Marktreglement orien
tiert sich am Musterreglement des 
Schweizerischen Marktverbandes. Im 
Interesse einer guten und einvernehm
lichen Zusammenarbeit mit den Markt
fahrerinnen und Marktfahrern wurde 
das neue Reglement, insbesondere 
auch der Anhang mit dem Gebühren
tarif, dem Schweizerischen Marktver
band zur Stellungnahme zugestellt. Die 
gewünschten geringfügigen Anpassun
gen wurden im Reglement aufgenom
men.

Das Marktreglement tritt nach rechts
kräftiger Genehmigung durch die Ge
meindeversammlung per 01. August 
2017 in Kraft.

 › Eine regional geführte Zivilschutzor
ganisation (ZSO) kann in den Berei
chen Ausbildung, Material, Alarmie
rung und Telematik sowie Schutzan
lagen Mittel für eine professionellere 
Führung und Betreuung ohne Mehr
kosten freilegen.

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Ver
tretern der Vorstände der beiden Ge
meindeverbände, hat die Möglichkeiten 
eines Zusammenschlusses der beiden 
erwähnten Organisationen zum «Ge
meindeverband Bevölkerungsschutz 
und Zivilschutz aargauSüd» geprüft, Ab
klärungen getroffen und umfassende 
Vorarbeiten geleistet. Sie hat im Weite
ren die Satzungen ausgearbeitet und 
der Abteilung Militär und Bevölkerungs
schutz und der Gemeindeabteilung des 
Kantons zur Vorprüfung eingereicht. 
Die Satzungen entsprechen den gesetz
lichen Vorgaben.

WEITERE ASPEKTE
 › Die Gemeinden sind vom Einzugs

gebiet her sehr gut arrondiert.
 › Beide bisherigen Organisationen ha

ben bereits jetzt zusammengear
beitet. Synergien sind daher bekannt 
und können genutzt werden.

 › Die ZSO und das RFO können bei 
Grossereignissen, Katastrophen und 
Notlagen zeit und lagegerecht sofort 
eingesetzt werden. 

 › Einsparungen sind bei den Investiti
onskosten für das neue Material des 
Zivilschutzes möglich.

 › Die neue regionale ZSO kann das 
neue RFO personell und materiell gut 
unterstützen.

FINANZEN
Mit einer vergrösserten, regionalen ZSO 
können die Personalbestände um rund 
einen Viertel gesenkt und die Aufgaben 
bei Grossereignissen, Katastrophen und 
Notlagen dennoch wahrgenommen 
werden. Die Jahreskosten pro Einwoh

06/
TRAKTANDUM

07/
TRAKTANDUM

MARKTREGLEMENT ZUSAMMENSCHLUSS  
DER ZIVILSCHUTZ
ORGANISATIONEN

ANTRAG

Genehmigung des revidierten 
Marktreglements

ANTRÄGE

1. Die Satzungen des  
Gemeindeverbands  

Bevölkerungsschutz und  
Zivilschutzorganisation  

Wynental seien per  
31. Dezember 2017  

aufzuheben 

2. Der Beitritt der Gemeinde 
Unterkulm zum Gemeinde - 

verband «Bevölkerungsschutz 
und Zivilschutz aargauSüd»  

sei zu genehmigen 

3. Die Satzungen für einen 
Gemeindeverband  

«Bevölkerungsschutz und  
Zivilschutz aargauSüd» seien  

zu genehmigen

Das revidierte Marktreglement kann von der 
Website der Gemeinde heruntergeladen oder mit 
dem Bestelltalon angefordert werden.
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ner können von heute ca. Fr. 24.00 (Wy
nental) beziehungsweise ca. Fr. 18.00 
(aargauSüd) auf rund Fr. 14.00 bis  
Fr. 15.00 gesenkt werden (vgl. Tabelle 
13). Die Kosten für die Umsetzung sind 
in den Jahren 2018 und 2019 berück
sichtigt. Die zusätzlichen Kosten für das 
Regionale Führungsorgan (RFO) liegen 
pro Jahr bei ca. Fr. 45’000.00. Dies ent
spricht pro Einwohner ca. Fr. 1.15.

Mit dem vorliegenden Konzept werden 
die Standorte der beiden heutigen Zivil
schutzkommandos und die Zivilschutz
stellen in Gränichen bzw. Reinach neu 
nach Teufenthal verlegt. Die Betriebs 
und Investitionskosten werden nach 
den Einwohnerzahlen auf die ange
schlossenen Gemeinden verteilt.

ORGANISATION
Für die neue Organisation «Bevölke
rungsschutz und Zivilschutz aargauSüd» 
wird ein neuer Gemeindeverband ge
gründet. Die Gemeinde Teufenthal stellt 
sich als Standort und Leitgemeinde des 
neuen Verbandes zur Verfügung. Der 
Verband umfasst einen Vorstand sowie 
eine Kontrollstelle. Der Vorstand be
steht aus 12 Mitgliedern (je ein Mitglied 
pro Verbandsgemeinde). Die Kontroll
stelle besteht aus zwei Mitgliedern, die 
einer Finanzkommission der Verbands
gemeinden angehören. Die Vorstands
mitglieder und die Mitglieder der Kont
rollstelle werden von den Gemeinderä
ten der angeschlossenen Gemeinden 
gewählt.

BISHERIGE PLANUNGEN
Das im Norden des Gemeindegebietes 
liegende Industriegebiet Feldmatte bil
det eine direkte Fortsetzung der nörd
lich angrenzenden Teufenthaler Indu
striezone. In den letzten Jahren sind in 
diesem Gebiet diverse Neubauten er
stellt worden, was zu einer Zunahme 
der Nutzungsintensität und des ent
sprechenden Verkehrsaufkommens ge
führt hat. Zurzeit wird das Gebiet aus
schliesslich über den ebenso gefährli
chen, wie technisch in diversen Be  
langen problematischen und für den 
Schwerverkehr untauglichen Übergang 
über die Bahnlinie der WSB auf die Kan
tonsstrasse K 242 erschlossen. Bereits 
im Jahr 2006 forderte der Kanton im 
Rahmen eines Baubewilligungsprozes
ses für den Neubau einer Industrie und 
Gewerbebaute die Projektierung eines 
Neuanschlusses an die Kantonsstrasse 
K 242. 

Seit mehreren Jahren wurden nun Mög
lichkeiten für eine grundlegende Neu
konzeption des Übergangs geprüft. 
Lange Zeit haben sich diese auf eine 
Verlegung und Neuanlage des Bahn
übergangs mit einer Situierung ca. 300 
m weiter südlich konzentriert. Eine ent
sprechende Vorlage ist erarbeitet, vom 
Gemeinderat im Grundsatz gutgeheis
sen, von den kantonalen Fachstellen 
vorgeprüft und öffentlich aufgelegt 
worden. Aufgrund von Einwendungen 
hat sich jedoch gezeigt, dass dieser Lö
sungsansatz ohne die Kooperation aller 
Beteiligten äusserst schwierig umzuset
zen wäre, weshalb nach Alternativ
lösungen gesucht worden ist. Als prak
tisch einzige Möglichkeit kam eine Er
schliessung von Norden her ab der 
Teufenthaler Schmittengasse in Frage. 
Die Gemeindeversammlung Unterkulm 
hat am 24. November 2016 für die  
DetailPlanung dieser Erschliessung ei
nen Kredit von Fr. 250’000.00 bewilligt. 
Weil jedoch das baulich weitgehend  
genutzte ehemalige InjectaAreal um
fahren werden muss und Erschlies
sungsanlagen für Bauzonen nicht über 

Die bisherigen Schutzanlagen werden 
übernommen, es sind dies:
 › Kombinierte Anlage Kommandopos

ten / Bereitstellungsanlage / Geschütz
te Sanitätsstelle in Reinach, Meyer
matt (Geschützter Führungsstandort 
der ZSO)

 › Kombinierte Anlage Kommandopos
ten / Bereitstellungsanlage in Unter
kulm, Juch (geschützter Führungs
standort des RFO)

 › Bereitstellungsanlage in Beinwil am 
See, Widenmatt

 › Bereitstellungsanlage in Menziken, 
Grünaustrasse

 › Bereitstellungsanlage in Zetzwil, Ge
meindehaus

 › Geschützte Sanitätsstelle in Gräni
chen, Schifflände

Die Betriebs und Investitionskosten 
werden im Verhältnis der Einwohner
zahlen getragen. Die Anlagen stehen im 
Eigentum der jeweiligen Standortge
meinde. Das mobile Inventar ist Eigen
tum des Verbandes.

Es ist vorgesehen, dass die neue Orga
nisation ab 1. Januar 2018 operativ ist.

TERMINE
Die Gemeindeversammlungen der be
teiligten Gemeinden haben in ihren 
SommerGemeindeversammlungen 
2017 über dieses Geschäft zu entschei
den. Im Verlauf des Sommers 2017 sol
len die Organe des Verbandes bestellt 
sein. Im Spätherbst 2017 sollen die 
Räumlichkeiten für das Berufspersonal 
(Kommando und Zivilschutzstelle) bezo
gen werden. Bis zum offiziellen Start am 
1. Januar 2018 gilt es, die Daten und 
Unterlagen der einzelnen Organisa
tionen zusammenzutragen und infor
matikmässig zu erfassen.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Gemeinderäte der angeschlossenen 
Gemeinden sind geschlossen der Mei
nung, dass diese Möglichkeit einer sinn
vollen, regionalen Zusammenarbeit, die 
erst noch organisatorische und finanzi
elle Vorteile bringt, verwirklicht werden 
sollte.

Kulturlandflächen geführt werden dür
fen, bedarf auch eine derartige Lösung 
einer Erweiterung der Bauzone und da
mit einer Anpassung der Allgemeinen 
Nutzungsplanung. Diese wird zugleich 
genutzt, um eine partielle Arrondierung 
der nutzbaren Industriezonenfläche vor
zunehmen. 

Die Erweiterung der Industriezone Feld
matte darf – obwohl im nördlichen Teil 
der Gemeinde gelegen – nicht isoliert 
betrachtet werden. Im Zusammenhang 
damit sind deshalb sämtliche Unterkul
mer Industrie und Gewerbezonen auf 
ihre Zweckmässigkeit hin überprüft 
worden. Es hat sich gezeigt, dass  
die unüberbaute Gewerbezonenfläche  
südlich des Schwimmbads nicht er
schlossen werden kann und auch orts
baulich und topografisch ungünstig 
gelegen ist. Initiativen, diese Fläche zu 
überbauen, sind nie unternommen wor
den und das Areal ist infolge fehlender 
Erschliessung als nicht baureif zu be
zeichnen. Es soll deshalb in die Land
wirtschaftszone umgezont werden. 

PLANERISCHE  
RAHMENBEDINGUNGEN
Das Umzonungsvorhaben tangiert den 
rechtskräftigen kantonalen Richtplan in 
vier Bereichen (vgl. Abbildung 1):
a)  Die geplante Vergrösserung der Bau

zonen muss der Kontingentierung 
gemäss Richtplanbeschluss entspre
chen. 

b)  Die Erweiterung der Bauzone Feld
matte betrifft eine Landwirtschafts
fläche, die als Fruchtfolgefläche (FFF) 
bezeichnet ist. 

c)  Die geplante Umzonung Feldmatte 
liegt in einem vorrangigen Grund
wassergebiet von kantonalem Inter
esse. 

d)  Zwischen den Siedlungsschwerpunk
ten von Unterkulm und Teufenthal 
bezeichnet der kantonale Richtplan 
einen Siedlungstrenngürtel. Aus dem 
Planungsbericht ist ersichtlich, dass 
sämtliche Vorgaben der kantonalen 
Richtplanung eingehalten werden.

08/
TRAKTANDUM

NUTZUNGSPLANUNG  
FELDMATTE

ANTRAG

Genehmigung der Teiländerungen 
Bauzonenplan, Kulturlandplan, 

Bau- und Nutzungsordnung (BNO) 
Feldmatte / Unterdorf

JAHR 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkungen

Totalkosten ZSO netto (Fr.)
(Aufwand minus Ertrag)

608’500 608’500 594’400 559’700 562’500 Ab 2020 
niedrigere Per-
sonalkosten

Anzahl Einwohner
(Annahme: Wachstum +1%  
pro Jahr)

38’000 38’380 38’760 39’150 39’540 Die effektiven 
Einwohner-
zahlen werden 
voraussichtlich 
höher sein

Kosten pro Einwohner (Fr.) 16.00 15.85 15.35 14.30 14.25

Tabelle 13:
Finanzplanung 2018 bis 2022

Die neuen Satzungen des Gemeindeverbandes 
«Bevölkerungsschutz und Zivilschutz aargauSüd» 
können von der Website der Gemeinde herunter
geladen oder mit dem Bestelltalon angefordert 
werden.
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Der rechtskräftige Bauzonen und Kul
turlandplan der Gemeinde Unterkulm 
stammt in seinen wesentlichen Teilen 
aus dem Jahr 1993. In der Zwischenzeit 
erfolgte im Jahr 2003 die erwähnte  
Teilrevision, welche der raumplanerisch 
korrekten Zuordnung der Erschlies
sungsflächen am Baugebietsrand zu 
einer Bauzone diente. Seit 2015 wird 
nun die gesamte Nutzungsplanung to
tal revidiert und an die neuen gesetzli
chen Grundlagen sowie Entwicklungs
absichten der Gemeinde angepasst. Die 
nun geplanten Änderungen stellen we
der die Planung als Ganzes noch deren 
Ziele in Frage. Sie führt vielmehr den 
Grundsatz fort, dass in der Zentrumsge
meinde des mittleren Wynentals am 
richtigen Ort genügend Flächen für den 
Fortbestand bestehender und die An
siedlung neuer Klein und Mittelbetrie
be zur Verfügung stehen sollen. 

BEDARF INDUSTRIEFLÄCHEN / AB
GRENZUNG
Die geplanten Umzonungen bezwecken 
neben der Sicherung der neuen Er
schliessungsstrasse, namentlich die  
Verlagerung einer bestehenden Gewer
bezonenfläche in das bezüglich Er
schliessung, baulichem Kontext und 
allfälligen Synergieeffekten mit bereits 
bestehenden Betrieben deutlich besser 
geeignete Industriegebiet Feldmatte. 
Die neben dem kleinen, für den Stras
senbau und dessen Abstände benötig
ten Anteil verbleibende nutzbare Indus
triezonenfläche beträgt ca. 0.92 ha. 
Umfragen bei den vor Ort ansässigen 
und weiteren interessierten Betrieben 
haben bereits bei der ersten Planungs
vorlage Feldmatte in den Jahren 2008 –  
2010 gezeigt, dass ein entsprechender 
Bedarf besteht. 

Die auf den ersten Blick ungewohnte 
Abgrenzung der neuen Bauzonenfläche 
orientiert sich offensichtlich am Verlauf 
der neuen Erschliessungsstrasse. Um 
die tatsächliche Nutzbarkeit für die – 
analog dem südlichen Teil der Industrie
zone Feldmatte – zu erwartenden mit
telgrossen und kleineren Betriebe zu 
gewährleisten, hat sich eine Bautiefe 
von ca. 40 m aus erschliessungstechni
schen Gründen als optimal  erwiesen. 
Soweit nicht bestehende Bauten zu be

rücksichtigen sind, folgt die neue Ab
grenzung der Industriezone der aus 
dieser Bautiefe resultierenden Linie.  

ZULÄSSIGE NUTZUNGEN /  
§ 12 ABS. 1 BNO 
Aufgrund der fehlenden direkten An
bindung an einen Ortskern und der 
selbst nach dem Bau der neuen Verbin
dung zur Schmittengasse keineswegs 
idealen Erschliessungssituation sind  
publikums und verkehrsintensive Nut
zungen innerhalb der ganzen Industrie
zone Feldmatte auszuschliessen. Dies 
geschieht mit einer Ergänzung von § 12 
Abs. 1 BNO: Die tief angesetzte Limite 
von 300 m2 Nettoladenfläche lässt nur 
kleine, wenig verkehrsintensive Ver
kaufsgeschäfte zu, wie sie an dieser 
Stelle in geringem Mass jetzt schon  
existieren. 
 
INTERESSENABWÄGUNG 
Hauptpunkt der Interessenabwägung, 
die bei jeder raumplanerischen Vorlage 
vorgenommen werden muss, ist im vor
liegenden Fall die Frage, ob die vorge
sehene Umlagerung einer Bauzonenflä
che von ca. 0.56 ha vom Gebiet Unter
dorf ins Gebiet Feldmatte / Kreuzmatte 
insgesamt zu einer raumplanerisch bes
seren Lösung führt. Der Gemeinderat ist 
überzeugt, dass dies zutrifft. Die neue 
Bauzonenfläche ist einerseits die not
wendige Voraussetzung für eine stark 
verbesserte Erschliessungslösung Feld
matte / Kreuzmatte, andererseits schafft 
sie eine zusätzlich nutzbare Industrie
zonenfläche am richtigen Ort. Demge
genüber ist die bestehende Gewerbezo
nenfläche südlich des Freibads im Ge
biet Unterdorf extrem schwierig zu 
erschliessen und daher nur mit grossen 
Vorbehalten nutzbar. Probleme könnte 
dabei auch die Einhaltung der Lärm
schutzGrenzwerte (Planungswerte ES 
III) verursachen. Eine Freihaltung dieser 
Fläche wäre zudem aus raumplaneri
schen und ortsbaulichen Gründen (kein 
allmählicher, unklarer Übergang zum 
Siedlungsgebiet) durchaus erwünscht. 
Bezüglich der landwirtschaftlichen Nut
zung können die beiden Flächen im  
Unterdorf und in der Feldmatte als  
ungefähr gleichwertig taxiert werden, 
sodass durch den Abtausch keine Nach
teile resultieren. 

Abbildung 1:
Teiländerung des Bauzonen- und 
Kulturlandplanes in der Übersicht; 
oben Gebiet Feldmatte; unten Gebiet 
Unterdorf

Sämtliche Unterlagen zur Nutzungsplanänderung 
Feldmatte können von der Website der Gemeinde 
heruntergeladen oder mit dem Bestelltalon ange
fordert werden.
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Die Vorjahreszahlen sind - soweit angegeben - jeweilen 
in Klammern hinter den aktuellen Zahlen angegeben, 
sofern nichts anderes vermerkt ist. Die in diesem Be-
richt verwendeten Personenbezeichnungen beziehen 
sich auf beide Geschlechter.

ABFALLENTSORGUNG 

Abfallentsorgung
Die im Jahre 2016 gesammelte Kehrichtmenge betrug 
481.72 Tonnen und ist leicht höher als im Vorjahr. Mit 
22’555 Containerleerungen ergibt dies ein durch-
schnittliches Gewicht von 21.35 kg pro Container-Lee-
rung. Der Zeitaufwand von der Firma Siegrist, Oberent-
felden, für die Kehrichtentsorgung ist in den letzten 
Jahren praktisch identisch.

Bei der Grüngutentsorgung ist die Sammelmenge 
im Vergleich zum Vorjahr um 26.46 Tonnen angestie-
gen. Die Gesamtmenge betrug 341.16 Tonnen. Die 
Sammelmenge beim Altmetall betrug in diesem Jahr 
52.85 Tonnen und ist somit um 6.12 Tonnen angestie-
gen. Die aktuelle Preisentwicklung beim Altmetall ist 
im Vergleich zum Vorjahr immer noch rückläufig und 
sehr schwach. Von Januar bis März 2016 war die Ver-
gütung pro Tonne praktisch bei Null. Von April bis 
Dezember schwankten die Vergütungen auf einem 

schwachen Niveau von Fr. 30.00 bis Fr. 80.00 pro Ton-
ne. Bei der Glassammlung hat sich die Sammelmenge 
leicht reduziert. Im Jahre 2016 betrug die Menge 
48.32 Tonnen. Die Preise für alle Altglasqualitäten sind 
seit Anfang 2011 immer noch stabil auf tiefem Niveau. 
Der Altglasmarkt reagiert nur stark verzögert auf sich 
positiv auswirkende wirtschaftliche Veränderungen. Es 
ist deshalb auch dieses Jahr nicht mit einer erhöhten 
Vergütung aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr 
VEG durch die VetroSwiss zu rechnen. Die Vergütung 
2016 betrug Fr. 96.00 pro Tonne Altglas. Der Preis für 
Altpapier wird durch den Euro bestimmt. Der Eurozer-
fall stellt die schweizerische Papierindustrie immer 
noch vor grosse Herausforderungen. Die Abnahme-
preise auf dem Altpapiermarkt sind stetig massiv unter 
Druck. Die aktuelle Situation zeigt wieder einmal auf, 
dass eine ökologisch und ökonomisch verantwor-
tungsvolle Altpapierentsorgung langfristig orientiert 
sein muss. Mehr als 90 % der gesamten schweizeri-
schen Papier- und Kartonproduktion werden mittels 
Altpapier als Rohstoff auf qualitativ hohem Niveau 
abgedeckt. Diese nachhaltige Rezyklierung von Papier 
und Karton soll trotz dem Preiszerfall nicht gefährdet 
werden. Die Gemeinde Unterkulm ist stetig bestrebt, 
dass die Verwertung von Altpapier durch schweizeri-
sche Unternehmen abgedeckt werden kann. Die ge-
sammelte Papiermenge 2016 betrug 107.98 Tonnen. 
Dies entspricht einer Reduktion der Sammelmenge um 
7.19 Tonnen gegenüber dem Vorjahr. Der Preis für den 
Papierverkauf ist mit Fr. 80.00 pro Tonne stabil und 
leicht höher als im Vorjahr. Die Entsorgung von Karton 
ist in diesem Jahr mit 35.66 Tonnen leicht rückläufig. 
Die Verkaufspreise sind immer noch schwach. Sie be-
wegen sich zwischen Fr. 45.00 bis Fr. 55.00 pro Tonne. 
Die angelieferte Altölmenge im Jahre 2016 betrug 
3.61 Tonnen.

Bei der Sammelstelle Juch wurden im vergangenen 
Jahr 47 Paletten Elektroschrott entgegen genommen. 
Dies ist eine Reduktion um 1 Palette gegenüber dem 
Vorjahr. Die PET-Sammlung ergab 3.63 Tonnen mit 
einem Erlös von Fr. 149.00 pro Tonne.

ABWASSERBESEITIGUNG

Gewässerschutzfachstelle
Seit 2016 führt die Bodmer Bauingenieure AG, Aarau, 
die kommunale Gewässerschutzfachstelle und berät 
den Gemeinderat bei allen Fragen rund um die Abwas-
serbeseitigung. Dabei plant, koordiniert und kontrol-
liert die Bodmer Bauingenieure AG Sanierungs- und 
Erneuerungsprojekte aus der Generellen Entwässe-
rungsplanung (GEP). 

Gesamthaft wurden im Jahre 2016 1122 Tonnen 
recyclierbares, wiederverwertbares, brennbares oder 
kompostierbares Sammelgut bei Abfuhren oder bei 
den Sammelstellen angeliefert. 

 

Kehricht und Litteringkommission
Die Kehricht- und Litteringkommission tagte im Jahre 
2016 an 3 Sitzungen. Auch in diesem Jahr wurde die 
Öffentlichkeitsarbeit gross geschrieben. Am 21. Mai 
2016 fand die traditionelle Dorfputzete statt. Leider 
beteiligten sich nur ca. 10 Personen an dieser Aktion. 
Trotzdem ergab sich eine beachtliche Menge an Keh-
richt, der unachtsam in unserer Umwelt entsorgt wur-
de. Damit im Jahre 2017 wieder mehr helfende Hände 
zur Verfügung stehen, wurde das Datum der Dorfput-
zete auf dem Veranstaltungskalender 2017 der Ge-
meinde abgedruckt.

Im Laufe des Jahres wurden alle Kleber auf den öf-
fentlichen Abfallkübeln ersetzt. Mit passenden Sprü-
chen wird versucht, die Entsorgungs-Motivation zu 
steigern. Während der Projektwoche der Primarschule 
im September organisierte die Kehricht- und Littering-
kommission wiederum eine Bachputzete. Es ist immer 
wieder bemerkenswert, wie sich die kleinen Pfüderis 
für einen solchen Anlass begeistern lassen. Es müssen 
nicht immer die Grossen sein, die als Vorbild dienen!

Die Kehricht- und Litteringkommission versucht im-
mer wieder, Projekte zu erarbeiten, die einen direkten 
Einfluss auf unser Entsorgungsverhalten haben und für 
unsere Umwelt sensibilisieren. Die Kommission bedau-
ert, dass diese Projekte teilweise keinen Anklang bei 
der Bevölkerung finden. Somit wird in Zukunft ver-
mehrt darauf geachtet, dass nur noch Projekte lanciert 
werden, die eine breite Unterstützung finden. Die 
Kommissionstätigkeit wird aufgrund des mangelnden 
Interessens auf 3 Sitzungen pro Jahr reduziert. Mit der 
Teilnahme an der Gewerbemesse W14 im Herbst 2017 
verbindet die Kommission die Chance, die eigene Ar-
beit und eigene Projekte der Bevölkerung vorstellen zu 
können.

Unterhalt Kontrollschächte /  
Schachtsammler

Im Sinne von dichten Kanalisationsleitungen müssen 
nicht nur die Leitungen selber geprüft und wenn nötig 
saniert werden, auch Kontrollschächte sind laufend zu 
prüfen und bei Bedarf zu sanieren. Im Jahre 2016 wur-
den an 34 Kanalisationsschächten Sanierungsmass-
nahmen ausgeführt. Diese Arbeiten ergeben sich aus 
den vorgenommenen Aufnahmen mit Schachtproto-
kollen und den daraus abgeleiteten Sanierungs-Mass-
nahmen. Die Arbeiten umfassen je nach Schadenfall 
den Ersatz des Schachtdeckels oder das Verputzen der 

A1/
ANHANG

RECHENSCHAFTSBERICHT 
2016

AbfallStatistik

ABFALL 2013 2014 2015 2016

Ablieferung in die  
Verbrennungsanlage t 474 475 478 482

Altglas t 57 52 52 49

Altpapier t 177 176 155 108

Altöl kg 2’500 2’840 3’020 3’610

Altmetalle t 44 46 47 53

Kompostierbarer Abfall t 363 385 315 341
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Ein-/ Ausläufe im Schacht selber, sowie auch das Ver-
putzen von undichten Schachtrohren. Weiter mussten 
vielerorts fehlende Schachtleitern montiert werden. 
Diese Schachtleitern sind aus Sicherheitsgründen und 
für den Unterhalt an Schächten unerlässlich, da diese 
teilweise eine Tiefe bis zu 5 m aufweisen. 

Im Strassenabschnitt Böhler-Kiosk bis Rastplatz 
«Lions-King» wurden 7 neue Entwässerungsrinnen ein-
gebaut, welche zugleich an die erneuerte Sickerleitung 
angeschlossen worden sind. Unterhalb der Böhlerstras-
se, Liegenschaft Wälti mussten 12 m Beton-Sickerroh-
re durch PVC- Sickerrohre ersetzt werden. In der Früeh-
matt mussten 24 m Beton-Drainageleitungen durch 
PVC-Rohre ersetzt und ein neuer Schacht gesetzt wer-
den. Im Winterrain, Zehntenberg/Binzhalde wurden 18 
m defekte Beton-Sickerrohre durch neue PVC-Sicker-
rohre ersetzt. Der Schlammsammler vom Hochwacht-
bächli, oberhalb der Liegenschaft Keller, Tüelenweg, 
wurde nach den Überschwemmungen im Frühjahr/
Sommer 2016 total erneuert und stabilisiert.

Alle Schachtsammler der Einlaufschächte von Ge-
meindestrassen wurden im Jahre 2016 geleert und 
gespült. Dieser Arbeitsvorgang erfordert einen Auf-
wand von ca. 4 Arbeitstagen und fördert in etwa 31 
Tonnen Schachtschlamm. 

 
Kanalisation «Hauptstrasse Süd», 1. Etappe

Am 22. November 2013 beschloss die Gemeindever-
sammlung einen Kredit von Fr. 324’000.00 (inkl. 
MwSt.) für die Realisierung der ersten Sanierungsetap-
pe «Hauptstrasse Süd». Der gesamte Leitungsperimeter 
umfasste eine Länge von rund 370 m ab Gemeinde-
haus bis zur Ortsgrenze nach Oberkulm. In die Sanie-
rungsetappe eingeschlossen waren auch die Kirchen-
feldstrasse und der Hexackerweg. Die Sanierungsarbei-
ten konnten 2016 ohne grössere Verzögerungen und 
Probleme während der Bauphase abgeschlossen wer-
den. Dank sehr günstigen Arbeitsvergaben und dem in 
den letzten Jahren gesunkenen Preisniveau in der Ka-
nalsanierungsbranche konnte der Sanierungskredit 
wesentlich unterschritten werden.

Kanalisation «Hauptstrasse Süd», 2. Etappe
Am 24. November 2016 beschloss die Gemeindever-
sammlung einen Kredit von Fr. 250’000.00 (inkl. 
MwSt.) für die Realisierung der zweiten Sanierungs-
etappe «Hauptstrasse Süd». Diese umfasst die Haupt-
strasse ab Zentrumspatz bis auf die Höhe der WSB-Hal-
testelle Nord, den Rosenweg sowie Teile der Knubel-
strasse. Analog zur 1. Etappe werden auch bei diesem 
Projekt zusätzlich 42 private Hausanschlüsse kontrol-
liert. Die Ausschreibung und Ausführung der gesamten 
Sanierungsarbeiten ist für das Jahr 2017 geplant.

Kanalisation «Knubelstrasse»
Am 26. November 2015 beschloss die Gemeindever-
sammlung einen Kredit von Fr. 302’400.00 (inkl. 
MwSt.) für den Ersatz der Kanalisation in der Knubel-
strasse. Zusammen mit der Kanalisationssanierung 
wird eine neue Wasserleitung verlegt und damit ein 
Ringschluss gemäss Generellem Wasserversorgungs-
projekt realisiert. Im Rahmen der Bauarbeiten für die 
Kanalisation und die Wasserversorgung wird schlus-
sendlich auch der Belag der Knubelstrasse saniert. Bis 
zum Jahresende lag ein definitives Ausführungsprojekt 
vor. Nach Vorlage der Baubewilligung werden die Sa-
nierungsarbeiten ab März 2017 ausgeführt.

Sanierung private Liegenschaftsentwässe
rungen «Böhlerstrasse / Meierhof», 
«Steinenbergstrasse / Juchstrasse» und 
«Hauptstrasse Süd» 

In den Gebieten «Böhlerstrasse / Meierhof», «Steinen-
bergstrasse / Juchstrasse» und «Hauptstrasse Süd» 
wurden aufgrund von Kanal-TV-Aufnahmen diverse 
Liegenschaftseigentümer aufgefordert, Schäden an 
ihren privaten Kanalisationen zu sanieren. Die Gewäs-
serschutzfachstelle steht den betroffenen Liegen-
schaftseigentümern im Zusammenhang mit der Pla-
nung der Sanierungsmassnahmen beratend zur Verfü-
gung. Laufend wurden in der Zwischenzeit Sanie- 

aufgrund der Planungsunsicherheiten in Bezug auf die 
Erschliessung abgewartet. Mit der Genehmigung des 
Planungskredites für die weitere Erschliessung kann 
nun auch die Nutzungsplananpassung weitergeführt 
werden.

Erschliessung Baugebiete
Vom gesamten Gemeindegebiet (888 ha) sind insge-
samt 102.6 ha als Baugebiet ausgeschieden. Davon 
sind 88.6 ha überbaut, was rund 86.4 % der Bauland-
flächen entspricht. Die unüberbauten Baugebiets-Flä-
chen von total 14 ha werden aufgeteilt in

–  baureif 7.9 ha  
(88.6 % Wohnzone, 10.2 % Industrie, 1.2 % ÖBA)

–  baureif in 5 Jahren 3.0 ha 
(60 % Wohnzone, 40 % Industrie)

–  langfristige Reserven 3.2 ha 
(75 % Wohnzone, 25 % Industrie)

rungsarbeiten termingerecht ausgeführt. Die Einhal-
tung der verfügten Sanierungsfristen wird anhand ei-
ner Pendenzenliste durch die Gemeinde überwacht. 
Jährlich werden diejenigen Liegenschaftseigentümer, 
welche ihre private Kanalisation nicht innert der ver-
fügten Frist saniert haben aufgefordert, dies nachzu-
holen. Bei insgesamt drei Liegenschaftseigentümern 
wurde die verfügte Abgabe eines Sanierungsprojektes 
mittels Ersatzvornahme angedroht.

ARBEITSLOSE

Pilotprojekt Pforte Arbeitsmarkt
Seit April 2012 betreiben die IV-Stelle, das RAV und die 
Sozialdienste der Gemeinden Beinwil am See, Burg AG, 
Gontenschwil, Leimbach, Menziken, Oberkulm, Rei-
nach AG, Schlossrued, Unterkulm und Zetzwil in Men-
ziken das Kompetenzzentrum für Arbeitsmarktintegra-
tion. Das Pilotprojekt wurde bis ins Jahr 2019 verlän-
gert. Eine grosse Herausforderung mit entsprechenden 
Nachwirkungen hatte die Pforte im Frühling 2016 mit 
der Aufhebung des Euro Mindestkurses zu bewältigen. 
Vielen Unternehmen in der Region machte dieses Er-
eignis besonders zu schaffen, einige haben mit der 
Planung und Umsetzung zur Verlegung des Produkti-
onsstandortes ins Ausland begonnen. Ein markanter 
Rückgang bei den Stellenmeldungen und eine starke 
Zunahme bei den Stellensuchenden waren die Folgen. 
Im Februar 2016 wurde mit 1’003 Fällen der Höchst-
stand seit Projektbeginn erreicht. Das sind, im Ver-
gleich zum Februar 2015 mit 885 Fällen, 118 Fälle 
mehr. Der Bestand der IV-Fälle hat seit Anfang 2016 
um ca. 50% zugenommen. Für schwer vermittelbare 
Sozialhilfe- und IV-Klient/innen wurde ein fester Be-
stand an externen Aufbau- und Versuchs-Arbeitsplät-
zen aufgebaut. Bis Ende 2016 umfasste dieser Stellen-
pool beachtliche 114 Einsatzplätze. Für Massnahmen 
zur arbeitsmarktlichen Integration wurden 2016 durch 
die Pforte 54 Massnahmen mit einer Gesamtsumme 
von Fr. 50’040.00 über den Gemeindeplafond verfügt 
(ganzes Vorjahr 2015 Fr. 34’515.00). Die Grenze von 
80 % des Jahresbudgets musste in keiner Gemeinde 
überschritten werden. Ein hoher Anteil dieser Mass-
nahmen betrifft die Bewerbungsunterstützung. Als 
neue Massnahme wurde die Schuldenberatung von 
proSoz GmbH in Aarau in die Broschüre aufgenommen.

Der administrative Kostenanteil der Gemeinde Un-
terkulm an die Pforte Arbeitsmarkt beläuft sich für das 
Jahr 2016 auf Fr. 27’997.05

 
Arbeitslosenstatistik

Per Ende 2016 waren in Unterkulm total 69 (61) Per-
sonen als arbeitslos gemeldet, was gegenüber dem 
Vorjahr einer erneuten Zunahme von 13.1 % ent-
spricht. Als stellensuchend sind 99 (90) und als Lang-
zeitarbeitslose sind 13 (9) Personen registriert. Die Zahl 
der Arbeitslosen und Stellensuchenden entspricht im 
Verhältnis zur Wohnbevölkerung rund 6 %.

BAU UND PLANUNGSWESEN

Gesamtrevision der Nutzungsplanung 
Siedlung und Kulturland

Die Gemeindeversammlung vom 27. November 2014 
hat für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung Sied-
lung und Kultur einen Brutto-Kredit von Fr. 150’000.00 
bewilligt. Die Planungsarbeiten werden von der Firma 
PLANAR AG, Zürich, begleitet. Für die Dauer der Ge-
samtrevision wurde eine Planungskommission mit Ver-
tretern und Vertreterinnen aus dem Gemeinderat, der 
Verwaltung, dem Gewerbe, der Naturschutzkommis-
sion und der Bevölkerung eingesetzt. Die BNO-Pla-
nungskommission hat sich im Jahr 2016 zu 6 Sitzungen 
zusammengefunden. Die wesentlichsten Arbeiten la-
gen einerseits bei der Anpassung der Bau- und Nut-
zungsordnung. Die Bestimmungen mussten an das 
Erfordernis der verdichteten Bauweise angepasst wer-

BESTATTUNGSWESEN

BestattungsStatistik
Im Jahr 2016 waren in Unterkulm 33 Todesfälle zu 
verzeichnen. Es fanden 16 (21) Bestattungen auf dem 
Friedhof in Unterkulm statt. Davon waren 3 (2) Erdbe-
stattungen und 13 (19) Urnenbeisetzungen. Bei 17 (2) 
verstorbenen Personen wurde die Urne von den Ange-
hörigen an anderen Orten beigesetzt resp. erfolgte die 
Erdbestattung in einer anderen Gemeinde.

Bei einer Person mussten die Bestattungskosten 
aufgrund fehlender finanzieller Mittel von der Gemein-
de Unterkulm getragen werden. Der Anspruch auf eine 
würdige Bestattung ergibt sich aus dem Friedhofregle-
ment der Gemeinde.

Abgeltung Friedhof
Die Friedhöfe der Gemeinde Unterkulm befinden sich 
im Eigentum der reformierten Kirchgemeinde Kulm. 
Bei der Erarbeitung des neuen Friedhofreglements 
wurde festgestellt, dass eine schriftliche Vereinbarung 
über die Benützung dieser Landflächen fehlt. Neu wur-
de geregelt, dass die reformierte Kirchgemeinde die 
Friedhöfe der Gemeinde weiterhin unentgeltlich zur 
Verfügung stellt, im Gegenzug die Gemeinde jedoch 
die kirchlichen Gesamterneuerungswahlen vollständig 
und ebenfalls kostenlos übernimmt.

BETREIBUNGSWESEN

Jahresabschluss Regionales Betreibungsamt
Seit 1. Januar 2008 führt die Gemeinde Unterkulm im 
Sinne einer Dienstleistung die Betreibungsämter Unter-
kulm, Oberkulm, Teufenthal und Dürrenäsch. Für das 

den. Begrifflichkeiten wurden konform an die Interkan-
tonale Vereinbarung über die Harmonisierung der 
Baubegriffe angepasst. Andererseits wurde der Zonen-
plan sorgfältig überarbeitet. Mit Ein-, Um- und Auszo-
nungen wurde versucht, attraktive Baulandflächen zu 
gestalten, damit diese auch tatsächlich genutzt wer-
den und nicht wieder über Jahre brach liegen. Die 
kantonalen Vorgaben zur Umsetzung der Gewässer-
räume wurden in den Planunterlagen umgesetzt. Er-
gänzende Inventare, wie das Bauinventar oder das 
Natur- und Landschaftsschutzinventar wurden aktua-
lisiert. Sämtliche Planungsschritte wurden Ende Jahr 
umfassend im Planungsbericht nachgeführt. Zum Jah-
resende konnte die vollständig revidierte Nutzungspla-
nung zur Vorprüfung an den Kanton eingereicht wer-
den.

 
Gestaltungsplan KWCAreal

Gestützt auf die Nutzungsplanänderung für das 
KWC-Areal wurde als Vorgabe für die weitere Planung 
ein Gestaltungsplan mit Sondernutzungsvorschriften 
erarbeitet. Das ordentliche Mitwirkungsverfahren wur-
de im Juni 2015 durchgeführt. Nach Eingang des kan-
tonalen Vorprüfungsberichtes konnten die Planungs-
unterlagen von Mitte April bis Mitte Mai öffentlich 
aufgelegt werden. Wie im Mitwirkungsverfahren wur-
de auch während der öffentlichen Auflage keine Ein-
gabe gemacht. Im Juli erfolgte die abschliessende 
Genehmigung des Gestaltungsplanes KWC-Areal 
durch das Departement Bau, Verkehr und Umwelt. 

Bereits im Mai 2016 wurde mit den Abbrucharbei-
ten des alten KWC-Areals begonnen. Bis auf zwei his-
torische Gebäude, die Alte Mühle und das KWC-Mu-
seum (ehemalige Giesserei), wurden alle Gebäulichkei-
ten grösstenteils bis Ende Jahr abgerissen. Parallel zu 
den laufenden Rückbauarbeiten wurde die Planung 
des neuen Bürogebäudes und der Wohnüberbauun-
gen auf dem «neuen» KWC-Gelände initiiert. Die Pla-
nungsarbeiten werden zur Gewährleistung, dass die 
im Gestaltungsplan vorgegebenen Sondernutzungs-
vorschriften eingehalten werden, durch eine Fachkom-
mission begleitet.

Erschliessung Industriegebiet Feldmatte/
Kreuzmatt

Das Projekt zur Neuerschliessung der Industriezone 
Feldmatte ist bereits seit Jahren initialisiert und auf-
grund ständig veränderter Rahmenbedingungen im-
mer wieder verschoben worden. Stand früher die Er-
stellung eines neuen, etwas südlich gelegenen Bahn-
überganges im Zentrum des Erschliessungsprojektes, 
wurde die Planung über das vollständige Injecta-Areal 
erweitert. Die Entwürfe zur Erschliessungsplanung 
Feldmatte mit Erläuterungen und Vorprüfungsbericht 
wurden Anfang März während 30 Tagen auf der Ge-
meindeverwaltung öffentlich aufgelegt. Beim Gemein-
derat Unterkulm gingen insgesamt drei Einwendungen 
ein, in Teufenthal eine. Sämtliche Einwendungen wur-
den von den Gemeinderäten abgelehnt. Für die Detail-
planung wurde der Gemeindeversammlung vom 24. 
November 2016 ein Planungskredit in der Höhe von 
Fr. 250’000.00 (inkl. MwSt.) unterbreitet. Die Gemein-
deversammlung Teufenthal hatte über einen zusätzli-
chen Kredit von Fr. 200’000.00 zu entscheiden. Beide 
Gemeindeversammlungen stimmten den Planungskre-
diten zu, womit nun ein weiterer Meilenstein für die 
künftige Planung gelegt wurde.

Nutzungsplanänderung Feldmatte
Die Teilrevision der allgemeinen Nutzungsplanung 
Feldmatte der Gemeinde Unterkulm und der parallel 
dazu erarbeitete Erschliessungsplan dienen der Sicher-
stellung einer einwandfreien Erschliessung und Arron-
dierung des Industriegebiets Feldmatte im nördlichen 
Teil der Gemeinde Unterkulm. Die Entwürfe zur Nut-
zungsplanänderung Feldmatte mit Erläuterungen und 
Vorprüfungsbericht wurden Anfang März während 30 
Tagen auf der Gemeindeverwaltung öffentlich aufge-
legt. Innerhalb der öffentlichen Auflagefrist sind keine 
Einwendungen eingegangen. Mit der Genehmigung 
durch die Gemeindeversammlung wurde bis anhin 

Betreibungsamt wird eine Vollkostenrechnung geführt. 
Nach Abzug sämtlicher Aufwendungen resultiert aus 
den Gebühreneinnahmen ein Gewinn von Fr. 
172’170.63 (Fr. 225’538.31). Dieser konnte unter den 
Gemeinden im Verhältnis der eingereichten Betrei-
bungsbegehren verteilt werden. Unterkulm hat einen 

Baustatistik

BAUBEWILLIGUNGEN 2013 2014 2015 2016

Einfamilienhäuser 3 6 1 2

Mehrfamilienhäuser 1 3 3 1

Wohn- und Geschäftshäuser 1 0 2 0

An- und Umbauten 15 27 17 18

Gewerbliche Bauten 1 0 0 0

Garagen 5 2 7 2

Andere Bauten 16 10 21 12

Tiefbauten 1 5 4 1

KULTURART Fläche in m2

2016

Acker, Wiese, Weide 4’352’050

Waldfläche 3’151’583

Gartenanlagen 646’870

Strasse, Wege 311’601

Gebäude 219’441

Übrige Flächen 201’682

Gesamtfläche Gemeinde 8’883’227

Baubewilligungen
Im Jahr 2016 wurden insgesamt 36 Baubewilligungen 
erteilt. Per Ende 2015 waren dies 53 Baubewilligun-
gen. Die Baubewilligungen wurden vorwiegend für 
Um- oder Anbauten sowie für Kleinbauten ausgestellt. 
Trotz dieser Abnahme blieb der Aufwand der Bauver-
waltung konstant hoch. Einerseits nahmen zahlreiche 
Baugesuche aufgrund der baulichen Komplexität eini-
ges an Zeit in Anspruch. Grössere Bauprojekte, wie 
beispielsweise die Überbauung auf dem KWC-Areal, 
werden durch die Gemeinde mittels Einsitz in eine 
Fachkommission aktiv begleitet. Baugesuche, die einer 
kantonalen Bewilligung bedürfen, nehmen aufgrund 
der knappen personellen Ressourcen beim Kanton 
mehr Zeit in Anspruch. Es lässt sich auch feststellen, 
dass der Kanton vermehrt Unterlagenergänzungen 
einfordert, welche durch die Bauverwaltung zu koor-
dinieren sind. Andererseits musste ein gewisser Trend 
zum «Bauen ohne Baubewilligung» festgestellt wer-
den. In wie vielen Fällen eine klare Absicht und in wel-
chen Fällen einfach Unwissenheit dazu führte, kann 

nicht beurteilt werden. Der Gemeinderat hat insge-
samt in fünf Fällen eine Busse ausgesprochen in der 
Höhe von Fr. 200.00 bis Fr. 2’000.00. Alle Liegen-
schaftsbesitzer haben die Möglichkeit, sich frühzeitig 
bei der Bauverwaltung bezüglich der Baubewilligungs-
pflicht zu erkundigen. Entsprechende Auskünfte wer-
den kostenlos erteilt. Der Gemeinderat wird auch in 
Zukunft konsequent die Missachtung von der Baube-
willigungspflicht mit einer Busse ahnden. 

Arealstatistik
Aus der Arealstatistik des Grundbuchgeometers sind 
folgende wesentlichen Zahlen zu entnehmen:

BetreibungsStatistik

2013 2014 2015 2016

Betreibungen total 1’268 1’273 1’303 1’346

davon

 – Rückweisungen (ab 2009) 114 117 122 145

 – auf Pfändung/Konkurs 1’148 1’062 1’013 1’143

 – auf Wechsel 0 0 0 0

 – auf Faustpfand 2 2 2 0

 – auf Grundpfand 4 3 3 3

Rechtsvorschläge 67 76 46 76

vollzogene Pfändungen 905 997 797 862

Konkursandrohungen 20 5 18 12

Sach-Verwertungen 839 701 749 842

Verlustscheine 474 514 499 416

Pfandausfallscheine 0 0 0 0

Betriebene Gesamtforderung in Fr. 3’641’256.02 3’215’209.95 2’612’527.42 3’183’321

Betrag von Fr. 74’377.63 (Fr. 100’590.11) einnehmen 
können. Gesamthaft hat das Regionale Betreibungsamt 
Kulm 3’138 (2’921) Betreibungen mit einem Gesamtfor-
derungswert von Fr. 7’475’659.28 verarbeitet.
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BEVÖLKERUNG

Per 31. Dezember 2016 wurde die Ortsbürgergemeinde 
mit der Einwohnergemeinde vereinigt. Dies hat zur Folge, 
dass das bisherige Ortsbürgerrecht wegfällt. Neu verfügt 
die Gemeinde Unterkulm über 371 Einwohnerbürgerin-
nen und -bürger.

Der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung im 
Vergleich zur gesamten Einwohnerzahl beträgt 29.8 
%. Diese stammen vorwiegend aus der Türkei (187), 
Bosnien und Herzegowina (13), Deutschland (99), 
Kosovo (93), Eritrea (83), Mazedonien (60), Kroatien 
(52), Serbien (41) und Italien (30).

Die Aufteilung nach Konfession ergibt  
 35.61  % reformiert
 16.03  % römisch-katholisch
 48.10  % unbekannt 

Die Aufteilung nach Zivilstand ergibt
 40.08  % ledig
 47.50  % verheiratet
 7.32  % geschieden
 5.00  % verwitwet

Juristische Personen
Per 31. Dezember 2016 sind in Unterkulm insgesamt 
147 juristische Personen registriert. Weiter haben 32 
Ortsvereine in Unterkulm ihren Sitz.

BÜRGERRECHT

Einbürgerungskompetenz
Seit 2015 liegt die Kompetenz über den Entscheid von 
Einbürgerungsgesuchen beim Gemeinderat. Diese 
Kompetenzdelegation ist in der Gemeindeordnung 
festgehalten. Alle Gesuchstellenden werden zu einem 
persönlichen Gespräch eingeladen. An diesen Gesprä-
chen sind immer mindestens zwei Vertreter des Ge-
meinderates anwesend, damit die Beurteilung der 
Frage zum Stand der Integration aus mehrfacher Optik 
erfolgt.

Ordentliche Einbürgerungen
Im Jahr 2016 wurden 11 Einbürgerungsgesuche bei 
der Gemeindekanzlei eingereicht. Die Gesuche umfas-
sen total 17 Personen. Ein Gesuch wurde aufgrund 
fehlender Einbürgerungsvoraussetzungen freiwillig 
zurückgezogen. Insgesamt 14 Einbürgerungsgesuche 
wurden vom Gemeinderat im Jahr 2016 bewilligt. 7 
Einbürgerungsgesuche waren am Jahresende noch 
pendent. Die Gesuchstellenden stammten aus folgen-
den Herkunftsländern: Türkei (5), Bosnien-Herzegowi-
na (4), Deutschland (4), Kosovo (3), Mazedonien (1).

Erleichterte Einbürgerungen
Im Rahmen der erleichterten Einbürgerung hat der 
Gemeinderat im vergangenen Jahr 2 Erhebungsberich-
te zu Handen des Departements Volkswirtschaft und 
Inneres verfasst.

BürgerrechtsEntlassungen
Eine Person hat im vergangenen Jahr das Gesuch um 
Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht von Unter-
kulm ersucht. Entlassungen aus dem Gemeindebürger-
recht sind möglich, wenn nach der Entlassung noch 
mind. ein weiteres Bürgerrecht bestehen bleibt.

 

ENERGIE

EnergieKommission
Die Energiekommission hat im Jahre 2016 an 4 Sitzun-
gen getagt. Ein wesentlicher Schwerpunkt war die 
Vorbereitung des ersten Re-Audits der Energiestadt 
Unterkulm, das im Jahr 2017 ansteht. Mit dem Büro 

EinwohnerStatistik

2012 2013 2014 2015

Einwohnerzahl Ende Jahr 2’838 2’893 2’918 2’964

- Geburten 27 24 35 29

- Todesfälle 22 20 20 23

- Zuzüge 210 255 249 243

- Wegzüge 242 204 253 216

Amstein + Walthert AG wurde ein Partner gefunden, 
welcher die Gemeinde in allen Belangen kompetent 
beraten konnte. 

Im April 2016 wurde durch die Genossenschaft 
kulmsolar auf dem Flachdach der Schulanlage Färber-
acker II eine neue Photovoltaikanlage aufgebaut. Die-
se erbringt eine Leistung von 29 KW Pick oder eine 
Stromversorgung für etwa 9 EFH. Der produzierte 
Strom wird primär im Schulhaus selbst verbraucht. Die 
überschiessende Energie wird ins Netz eingespiesen.

Das Bundesamt für Energie (BFE) bietet im Jahre 
2016 erstmals ein Programm unter dem Titel «Projekt-
förderung Energieschweiz für Gemeinden und Energie-
städte» an. Die Energiekommission hat beim BFE so-
gleich ein Subventionsgesuch eingereicht. Die Kosten 
der Beratung durch einen Energiestadtverantwortli-
chen werden mit dem Subventionsbeitrag abgedeckt, 
dadurch entstehen der Gemeinde keine Mehrkosten. 
Im Mai 2016 wurde das Gesuch der Energiestadt Un-
terkulm gutgeheissen und die Energiekommission stell-
te das neue Förderprogramm unter den Titel: «Ener-
coach, von Resultaten zu Taten». Das Ziel soll sein, dass 
die negativen Erkenntnisse aus dem Buchhaltungstool 
«Enercoach» in positive Werte umgewandelt werden. 
Es wurde ein umfassender Aktionsplan aus diesem 
Förderprogramm erstellt, welcher sich an den Daten 
des Enercoach orientiert. Drei Gemeindeliegenschaften 
(Gemeindehaus, Schulanlage Bezirksschule, Mehr-
zweckgebäude Juch) werden einer vertieften Analyse 
unterzogen werden. Die Begründung für diese Aus-
wahl liegt im hohen Gesamtenergieverbrauch dieser 
Gebäude. Der Kanton bietet zudem kostenlose Unter-
stützung bei der Gebäudeanalyse an. Dieser Bera-
tungsbericht steht unter dem Titel: GEAK (Gebäude 
Ausweis der Kantone). Die Energiekommission erteilte 
anschliessend der Firma Nova Energie, als Beraterfirma 
des Kantons, den Auftrag zur Gebäudeanalyse. Am 27. 
September 2016 wurden diese 3 Liegenschaften be-
sichtigt und analysiert. Es zeigte sich bereits vor Ort auf, 
dass unsere Gemeindeliegenschaften auf einem relativ 
guten Stand erbaut und anschliessend auch energe-
tisch sinnvoll unterhalten und saniert werden. Der 
Energienachweis bei allen Gebäuden wies keine grös-
seren negativen Verbrauchszahlen auf. Der Analysebe-
richt zeigte auf, dass aus ökonomischer Sicht keine 
konkreten Massnahmen an der Gebäudehülle empfoh-
len werden können. Lediglich das Nutzerverhalten so-
wie die Gebäudebewirtschaftung sind zu optimieren.

Auch der Bevölkerung sollen die Anliegen von Ener-
giestadt vermittelt werden. Folgende Massnahmen 
sind für das Jahr 2017 geplant: Website überarbeiten, 
Massnahmenkatalog Energiestadt veröffentlichen, Er-
fassung von PV-Anlagen, solartechnische Anlagen, 
Minergiegebäude und Wärmepumpen werden in einer 
Datenbank registriert.

Strombezug Zertifikat Energiestadt
Als zertifizierte Energiestadt-Gemeinde bezieht die 

Gemeinde Unterkulm seit 2013 von der AEW Energie 
AG 100 % Naturstrom für sämtliche öffentlichen Lie-
genschaften und die Strassenbeleuchtung. Das Zertifi-
kat Energiestadt beinhaltet 94 % Naturstrom (95 % 
Wasserkraft / je 2 % Biomasse und Sonnenenergie /  
1 % Windenergie) und 6 % Naturstrom+ (90 % Was-
serkraft / je 4 % Biomasse und Sonnenenergie /  

2 % Windenergie), wobei beide Produkte ausschliess-
lich Strom aus erneuerbarer Energie beinhalten. Im Jahr 
2016 hat die Gemeinde 571 MWh à Fr. 12.70 bezo-
gen.

FEUERWEHR

Bestand
Anfangs 2016 zählte das Korps der Feuerwehr Mittle-
res Wynental 92 Angehörige der Feuerwehr (AdF), 
Ende Jahr waren es 89 AdF.

Einsätze
Die Feuerwehr Mittleres Wynental musste im Berichts-
jahr über 43 Einsätze leisten. Dabei ging es nicht nur 
um Löscheinsätze, sondern auch um Einsätze bei Ele-
mentarereignissen (Überflutung), Verkehrsunfällen, 
technischen Hilfeleistungen oder auch Wespen-
bekämpfungen etc. Dank der raschen präventiven 
Massnahmen seitens der Feuerwehr, konnten in fast 
allen Fällen Folgeschäden vermieden werden. Bedingt 
durch die intensiven Niederschläge war der 12. Juli für 
die Feuerwehr der Beginn einer intensiven Anzahl von 
Ernstfalleinsätzen. Zur Bewältigung der Ereignisse 
mussten praktisch sämtliche Angehörigen der Feuer-
wehr aufgeboten werden. Insgesamt gingen 13 Ereig-
nis-Meldungen ein, welche innert 15 Stunden beseitigt 
wurden. Trotz zahlreicher Ferienabsenzen bewältigte 
die Feuerwehr alle Einsätze, dank der grossartigen und 
motivierten Arbeit jedes einzelnen Feuerwehrangehö-
rigen, erfolgreich. 
 

Feuerwehrdienst
Das Jahresprogramm wurde wie vorgesehen durchge-
führt. Die Beteiligung am Übungsbetrieb konnte als 
gut bezeichnet werden. Es wurde festgestellt, dass auf 
allen Stufen motiviert und gut gearbeitet wurde. Die 
Zusammenarbeit wird auf allen Stufen gelebt.

FINANZEN

Rechnungsabschluss der  
Einwohnergemeinde 2016

Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde schliesst 
mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 987’968.24 (Bud-
get: Ertragsüberschuss Fr. 379’450) ab. Demzufolge ist 
das Ergebnis um rund Fr. 608’500 besser ausgefallen. 
Erfreulicherweise erreicht das Operative Ergebnis erst-
mals ein Plus von Fr. 143’461.29. Ausschlaggebend für 
das bessere Ergebnis sind im Wesentlichen tiefere Net-
toaufwendungen bei der Öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit, Verteidigung, der Bildung, der Sozialen Si-
cherheit sowie beim Umweltschutz und Raumord-
nung. Auf der Ertragsseite haben die höheren Einkom-
mens- und Grundstückgewinnsteuern sowie die Ablie-
ferung des Regionalen Betreibungsamtes Kulm zum 
guten Ergebnis beigetragen.
 Dem betrieblichen Aufwand von rund 13.5 Mio. 
Franken steht ein betrieblicher Ertrag von rund 12.6 
Mio. Franken gegenüber. Demzufolge resultiert beim 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ein Verlust von  
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Fr. 993’736.49. Darin enthalten sind alle Aufwände 
und Erträge der hoheitlichen Tätigkeiten aus steuerfi-
nanzierten Leistungen. Dies sind sämtliche Aufwen-
dungen der diversen Verwaltungsabteilungen sowie 
die Erträge aus den Steuereinnahmen (6.3 Mio. Fran-
ken und aus dem Finanz- und Lastenausgleich 1.8 Mio. 
Franken).

Das Ergebnis aus Finanzierung über 1.14 Mio. Franken 
setzt sich aus den Aufwendungen und Erträgen der 
Liegenschaften des Finanzvermögens sowie aus den 
Zinsen zusammen. Der hauptsächliche Ertrag betrifft 
die Mietzinseinnahmen der Schulliegenschaften über 

GEWERBE

GewerbeApéro
Der Gemeinderat hat auch im vergangenen Jahr alle 
Unterkulmer Gewerbetreibenden zu einem Apéro ein-
geladen. Die Artemis Immobilien AG informierte an 
diesem Anlass über die Entwicklung des KWC-Areals 
und über dessen zukünftige Nutzung. Seitens des Ge-
meinderates wurden über grössere, für das Unterkul-
mer Gewerbe relevante Projekte, wie die Erschliessung 
Feldmatte, die Sanierung der Schulanlage oder die 
Einführung der grossen Blockzeiten an der Schule, in-
formiert. Leider nahmen am Apéro weniger Gäste teil 
als im Jahr davor. 

Restaurant Unico
Im Juni hat das Restaurant Unico im Zentrumsgebäude 
seine Türen geöffnet. Das Team unter der Führung von 
Frau Ana Stadelmann, Oberkulm, und Frau Rea-Kay 
Blatter, Oberkulm, hat bisher das Restaurant Wyna 
geführt und bietet nun in den Räumlichkeiten im Zen-
trumsgebäude direkt bei der WSB-Haltestelle eine ab-
wechslungsreiche und vielfältige Küche.

Treff Pizza Kurier
Ende Januar zog Frau Ayse Tek ihr Wirtepatent aus dem 
Gastgewerbebetrieb zurück. Im Februar wurde der Be-
trieb zuerst in «Pamir Take Away» und im Juli dann in 
«Pizza Kurier & Take Away» umbenannt. Aufgrund des 
stark eingeschränkten Speise- und Getränkesortiments 
wird der Betrieb ohne Wirtepatent geführt.

Fr. 856’418.00, die durch die Kreisschule Mittleres 
Wynental an die Einwohnergemeinde Unterkulm be-
zahlt wurden. Ebenfalls konnten auch Pauschale Be-
triebskosten dieser Schulgebäude über Fr. 166’100.00 
vereinnahmt werden. Diese sind ebenfalls leicht tiefer 
ausgefallen. Der Aufwertungsreserve wurden Fr. 
844’506.95 entnommen. Die Entnahme ist im ausser-
ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Nach dieser Ent-
nahme resultiert als Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 
ein Ertragsüberschuss von Fr. 987’968.24, welcher ins 
Eigenkapital eingelegt wird.

Mit 265 Stimmen wurde Peter Michel als neuer Ge-
meinderat gewählt. Die Stimmbeteiligung lag bei 35 
%. Ausgelöst durch die Neuwahl hat der Gemeinderat 
bei der Ressortverteilung verschiedene Änderungen 
vorgenommen. Per 01. Juli hat Gemeinderätin Manu-
ela Basso das Ressort Bildung übernommen, welches 
bisher von Daniel Lemp geführt wurde. Zur Entlastung 
wurden die Ressorts Soziales und Bürgerrecht an Peter 
Michel übertragen. Dieser nahm zudem Einsitz im 
Schulvorstand Kreisschule Mittleres Wynental, im Vor-
stand Regionale Jugendarbeit Wynental, in der Markt-
kommission, der Interkulturkommission, der Schwimm-
badkommission und der Energiekommission.

Businessplan 2014/2017
Der Gemeinderat hat zu Beginn der Legislaturperiode 
2014/2017 insgesamt 42 einzelne Massnahmen/Ziele 
aus unterschiedlichen Bereichen definiert. Der Business-
plan wird vom Gemeinderat als zentrales strategisches 
Führungs- und Planungsinstrument erarbeitet. Darin 
werden die Schwerpunkte der Gemeinderatstätigkeit 
im vorgegebenen Zeitrahmen festgelegt und die Rich-
tung aufgezeigt, wie sich die Gemeinde Unterkulm in 
den nächsten vier Jahren entwickeln soll. Der Gemein-
derat legt mit dem vorliegenden Businessplan seine 
politischen Schwerpunkte und Ziele offen. Damit wird 
die Transparenz der Entscheidungsprozesse erhöht. Die 
Schwerpunkte bei der Bearbeitung lagen im Jahr 2016 
bei folgenden Themen:

–  Redesign Website
–  Erweiterung Tagesstrukturen / Erarbeitung grosse 

Blockzeiten
–  Totalrevision der Bau- und Nutzungsordnung
–  Erweiterung Nutzungsplanung und Erschlies-

sungsplanung Feldmatte
–  Aufbau und Umsetzung eigener Sozialdienst
–  Vorbereitung Revision Dienst- und Besoldungs-

reglement
–  Erarbeitung Konzept Jugendraum
–  Sanierung Schulanlage Färberacker

Die einzelnen Ziele und Massnahmen aus dem Business-
plan werden periodisch überprüft. 

Elektronische Geschäftsverwaltung und 
mobile Sitzungsvorbereitung

Seit September 2015 arbeitet die Gemeindeverwal-
tung mit einer elektronischen Geschäftsverwaltung. 
Darin eingeschlossen ist die mobile Sitzungsvorberei-
tung für die wöchentliche Aktenauflage / Gemeinde-
ratssitzung. Die elektronische Aktenführung erweist 
sich als sehr effizient und zielführend. Die Mitglieder 
des Gemeinderates können jederzeit von jedem Ort 
auf die Gemeinderats-Geschäfte zugreifen. Innerhalb 
der Gemeindeverwaltung kann der Aktenberg auf ein 
Minimum reduziert werden. Sämtliche Dokumente 
werden in die elektronische Geschäftsverwaltung ein-
gescannt. Dieser Mehraufwand wird durch eine 
schnellere Verfügbarkeit der Akten und bessere 
Suchmöglichkeiten kompensiert. 

Neue Website
Die Website der Gemeinde Unterkulm wird vollständig 
überarbeitet. Einerseits ergeben sich technische Neue-
rungen, die umgesetzt werden, wie beispielsweise das 
Tool zur Bewirtschaftung der Website und dessen 
 Elemente (Kalender, News, Raumreservationen, 
 Online-Shop etc.). Andererseits bedarf auch der inhalt-
liche Auftritt (Fotos und Texte) einer grösseren Überar-
beitung. Die Konzeption, die Gestaltung und die tech-
nische Umsetzung der neuen Website konnten bis 
Ende Jahr abgeschlossen werden. Aufgrund enger 
personeller Ressourcen war jedoch eine inhaltliche 
Überarbeitung nicht möglich.

Qualitätsmanagement
Die Gemeindeverwaltung erhebt systematisch Kun-
denreaktionen und legt diese dem Gemeinderat vor. 
Im Sinne eines einfachen Qualitätsmanagements ent-
scheidet der Gemeinderat über allfällige Massnahmen. 

Restaurant Eintracht
Der Gemeinderat hat im Rahmen seiner Aufsichts-
pflicht die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für 
die Führung eines Gastgewerbebetriebes sicherzustel-
len. Dazu zählt die Kontrolle der Anwesenheit der Per-
son mit dem Wirtepatent. Ende August musste auf-
grund dieser fehlenden Voraussetzung die Schliessung 
verfügt werden. Seit November führt Frau Sandra Pu-
cher den Gastgewerbebetrieb.

GEMEINDERAT –  
TÄTIGKEITSBERICHT

Ordentliche GemeinderatsSitzungen
Der Gemeinderat hat im Jahr 2016 47 ordentliche Sit-
zungen durchgeführt und 561 (636) Sachgeschäfte 
behandelt. Ausserordentliche Gemeinderats-Sitzungen 
mussten keine durchgeführt werden.

Mutationen im Gemeinderat
Ausgelöst durch den Rücktritt von Gemeinderat Daniel 
Lemp fand am 28. Februar 2016 der 1. Wahlgang für 
die Ersatzwahl für den Rest der Amtsperiode 2014/2017 
statt. Im ersten Wahlgang hat kein Kandidat das abso-
lute Mehr erreicht. Für den 2. Wahlgang vom 02. Juni 
2016 meldeten sich folgende Kandidaten an:

–  Michel, Peter, 1970, Hauptstrasse 68, parteilos
–  Radaelli, Luigi, 1944, Steinenbergstrasse 37,  

parteilos

Ergebnisse Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2016 Budget 2016

Wasserversorgung Fr. – 82’207.75 Fr. + 174’502.00

Abwasserbeseitigung Fr. –120’198.15 Fr. + 44’503.00

Abfallbewirtschaftung Fr. –11’651.90 Fr. –11’522.00

FinanzStatistik

BEREICH Unterkulm 2016

Steuerfuss 118 %

Nettoguthaben / Einwohner in Fr. 836.04 (770.80)

Nettoguthaben per 31.12. in Mio. Fr. 2.52 (2.3)

Nettoverschuldungsquotient –31.28 %

Zinsbelastungsanteil –0.13 %

Eigenkapitaldeckungsgrad 223.21 %

Selbstfinanzierungsgrad 130.71 %

Selbstfinanzierungsanteil 7.16 %

Kapitaldienstanteil 6.05 %

Steuer-Einnahmen 2016 in Mio. Fr. 6.30 (6.04)

Finanzausgleich 2016 in Fr. 1'764'295 (1'258’619)

Im Jahr 2016 hat der Gemeinderat insgesamt vier Kun-
denreaktionen überprüft und konkrete Massnahmen 
eingeleitet und umgesetzt. Rückmeldungen aus den 
verschiedenen Verwaltungsabteilungen haben bestä-
tigt, dass viele Kundenreaktionen direkt erledigt wer-
den. Dem Gemeinderat werden ausschliesslich jene 
Mitteilungen weitergeleitet, die nicht in der Entschei-
dungs-Kompetenz der Mitarbeitenden liegen. Dieses 
einfache Qualitätsmanagement hat sich in der Vergan-
genheit bewährt und soll so weitergeführt werden.

Vernehmlassungen
Zu folgenden Themen hat der Gemeinderat eine Ver-
nehmlassung abgegeben:

–  Totalrevision zum Einführungsgesetz zum 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch und Partner-
schaftsgesetz sowie zum Einführungsgesetz  
zum Obligationenrecht

–  Anpassung Sozialhilfe- und Präventions-
verordnung

–  Planungsbericht Mobilitätsstrategie  
(mobilitätAARGAU)

–  Standortkonzept Kantonspolizei  
(Projekt KAPO 2020)

–  FUSIO 2018 – Fusion der Zivilschutzorganisa-
tionen Wynental und aargauSüd

–  Teiländerung Gastgewerbegesetz
–  Regionales Raumkonzept 2040
–  Sanierungsmassnahmen 2018

Reglemente

Datenschutzreglement 
Das bisherige Datenschutzreglement der Gemeinde 

Unterkulm datierte vom 05. März 1990 und regelte in 
zehn Paragrafen den Schutz von persönlichen Daten, 
welche durch die Gemeindeverwaltung gesammelt, 
gespeichert und verarbeitet werden, vor Missbrauch. 
Dieses Werk vermochte den heutigen Anforderungen 
an die elektronische Datenverarbeitung und die zuneh-
mend digitalisierten Arbeitsabläufe nicht mehr gerecht 
zu werden. 

Neu regelt einerseits das Reglement über die Be
nutzung von Informatikmitteln und die Überwa
chung der Informationssicherheit die Verwen-
dung von Informatikmitteln in der Gemeindeverwal-
tung zwecks Gewährleistung der Informationssicherheit 
als integraler Bestandteil von Geschäftsprozessen bzw. 
der Verfügbarkeit und Vertraulichkeit von Informatio-
nen. Es hat zum Zweck, die Datenbestände zu schüt-
zen, den sicheren und wirtschaftlichen Einsatz der In-
formatikmittel zu gewährleisten sowie die Persönlich-
keitsrechte der Anwendenden zu wahren. 

Andererseits definiert das Reglement über die 
Information der Öffentlichkeit und den Daten
schutz, wie die Bevölkerung über Entscheide der Be-
hörden informiert wird, wer Zugriff auf amtliche Do-
kumente erhält und wie der Schutz persönlicher Daten 
gewährleistet wird. Die beiden Reglemente wurden 
vom Gemeinderat per 01. November 2016 in Kraft 
gesetzt.

Marktreglement
Das aktuelle Marktreglement der Gemeinde Unterkulm 
stammt aus dem Jahr 1983 und benötigte in verschie-
denen Punkten Anpassungen. Primär wurde seitens 
der Marktkommission das Bedürfnis formuliert, die 
Bestimmungen zur Marktorganisation und zum Markt-
betrieb detaillierter festzuhalten. Das neue Reglement 
orientiert sich im Grundsatz am Musterreglement des 
Schweizerischen Marktfahrerverbandes, beinhaltet 
aber auch ganz gezielt Unterkulm spezifische Eigenhei-
ten. Für eine breite Abstützung und Akzeptanz bei den 
Marktfahrern wurde das Reglement dem Schweizeri-
schen Marktverband zur Vernehmlassung übergeben. 
Von dieser Seite wurden nur kleinere Anpassungen 
gewünscht. Das revidierte Marktreglement bedarf 
noch der Zustimmung der Gemeindeversammlung.

Reglement über die freiwillige  
unentgeltliche Geburtshilfe

Die Gemeinde Unterkulm verfügte seit dem 26. April 
1956 über ein «Reglement über die freiwillige unent-
geltliche Geburtshilfe», worin unter anderem auch die 
Anstellung einer Hebamme vorgesehen ist. Das Regle-
ment wurde seit Jahrzehnten nicht mehr angewendet, 
da sich die gesetzlichen Grundlagen sowie die gesund-
heitliche Grundversorgung in den vergangenen Jahren 
wesentlich verändert haben. Der Gemeinderat hat das 
Reglement per 08. August 2016 ersatzlos aufgehoben.

GEMEINDEVERWALTUNG,  
PERSONAL, NEBENAMTLICHE 
FUNKTIONEN

Kommissionen
Frau Yvonne Kloser, Unterkulm, gab im April ihren 
Rücktritt als Mitglied der Unterkulmer Finanzkommis-
sion bekannt. Sie war seit dem 01. Januar 2014 Mit-
glied der Finanzkommission. Als Nachfolgerin konnte 
Frau Poplavska Reusser Viktoriya am 13. Oktober 2016 
in stiller Wahl gewählt werden.

Aus der Interkulturkommission IKK waren im ver-
gangenen Jahr gleich mehrere Mutationen zu verzeich-
nen: Anna Döbeli, Sabrina Neuhaus, Hasan Yilmaz 
verliessen die IKK aus unterschiedlichen Gründen per 
30. März 2016 und Ueli Rapold folgte mit seinem Aus-
tritt per 31. Dezember 2016. Neu hat Susanne Künzli 
per 01. Dezember 2016 Einsitz in die IKK genommen. 
Drei Sitze konnten bis zum Jahresende nicht neu be-
setzt werden.

Regionales Steueramt
Am 1. Januar 2015 nahm das Regionale Steueramt 
seinen Betrieb auf und führt – nebst dem Steueramt 
Unterkulm – auf der Basis eines Dienstleistungsvertra-
ges die Steuerämter der Gemeinden Oberkulm und 
Teufenthal. Per 31. Dezember 2016 umfasste das Re-
gionale Steueramt 4’368 natürliche Steuerpflichtige, 
davon sind 1’776 aus Unterkulm, 1’600 aus Oberkulm 
und 992 aus Teufenthal.

Personal
Am 01. Januar 2016 hat Feyza Polat die Stelle als Ge-
meindeschreiber-Stellvertreterin übernommen und 
Florian Lehmann abgelöst. Feyza Polat sieht Mutter-
freuden entgegen und wird die Verwaltung ca. Mitte 
März 2017 definitiv verlassen. Als Nachfolgerin von 
Feyza Polat hat der Gemeinderat Frau Andrea Stolten-
berg gewählt.

Bereits Ende 2015 hat der Gemeinderat den Vertrag 
mit der Sozpoint GmbH für die Führung des kommu-
nalen Sozialdienstes per 30. Juni 2016 gekündigt. Der 
Gemeinderat hat sich aufgrund der gestiegenen Fall-
zahlen entschieden, diese Aufgaben wieder mit eige-
nem Personal zu erfüllen. Per 01. Mai 2016 hat Pascal 
Roth die Funktion als Leiter Soziale Dienste übernom-
men. Pascal Roth bringt als ausgebildeter Sozialpäda-
goge und Berufsintegrations-Coach einen gut gefüll-
ten Rucksack mit, um das vielfältige Arbeitsgebiet 
wirkungsorientiert bewältigen zu können. Unterstützt 
wird Pascal Roth seit 01. Juli 2016 durch Daniela Mi-
licevic. Daniela Milicevic hat bereits für die Sozpoint 
GmbH im Sozialdienst «gewirkt» und bringt dadurch 
ausgezeichnete Dossier-Kenntnisse mit. Die eigenstän-
dige Führung des Sozialdienstes bringt durch die di-
rekten kurzen Kommunikationswege in vielerlei Hin-
sicht Vorteile. 

Im August 2016 hat Serina Widmer ihre Ausbildung 
als Kauffrau E-Profil mit gutem Erfolg bestanden. Als 
junge Berufsfrau hat Serina Widmer die Chance erhal-
ten, ihre fachlichen Qualifikationen als Mitarbeiterin 
beim Betreibungsamt Oftringen unter Beweis zu stel-
len. Auch Dario Hohl konnte seine Ausbildung zum 
Fachmann Betriebsunterhalt erfolgreich abschliessen. 
Nach Abschluss der Berufslehre unterstützte Dario 
während rund drei Monaten den Technischen Betrieb. 

Auch er konnte mit einem Arbeitsvertrag «im Sack» in 
die Berufswelt entlassen werden.

Als neue Lehrtochter hat Celandine Holenweg, 
Leimbach, im August 2016 ihre Ausbildung begonnen. 
Das erste Ausbildungsjahr verbringt sie auf der Ge-
meindekanzlei. Zeitgleich hat Sven Schneider, Burg, 
seine Ausbildung als Fachmann Betriebsunterhalt, 
Fachrichtung Werkdienst, beim Technischen Betrieb in 
Angriff genommen. Beiden Lernenden wünsche ich 
viel Freude während ihrer Ausbildung. Die KV-Lehrstel-
le mit Beginn ab Sommer 2017 wurde an Jens Holliger, 
Zetzwil, vergeben.

Als temporäre Sachbearbeiterin bei der Finanzver-
waltung hat der Gemeinderat Mitte August Anja Ga-
gulic, Reinach, angestellt. Anja Gagulic wurde bis Ende 
Januar 2017 mit der Bewirtschaftung ausstehender 
Verlustscheine und mit der Prüfung von Rückerstat-
tungsansprüchen aus der Sozialhilfe beauftragt. 

Ende August 2016 hat sich Sarah Bachmann als 
Leiterin der Einwohnerkontrolle verabschiedet, um 
eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. 
Während etwas mehr als zwei Jahren hat Sarah Bach-
mann die Einwohnerkontrolle, die SVA-Zweigstelle und 
das Arbeitsamt geleitet und das Sekretariat der Feuer-
wehr Mittleres Wynental geführt. Als Nachfolgerin 
konnte Fabienne Huber, Holziken, gewonnen werden. 
Fabienne Huber bringt aus ihrer bisherigen beruflichen 
Tätigkeit grosse Fachkenntnisse im Bereich der Einwoh-
nerkontrolle mit.

Per 30. September 2016 hat Ramona Gloor ihre 
Stelle als Sachbearbeiterin beim Regionalen Betrei-
bungsamt gekündigt. Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss zur Betreibungsfachfrau hat sich Ramona Gloor 
entschieden, einen Karriereschritt zu wagen und hat in 
einer grösseren aargauischen Gemeinde die Funktion 
als Betreibungsbeamtin-Stellvertreterin übernommen. 
Als neue Sachbearbeiterin hat Daniela Steiner, Reinach, 
am 01. November 2016 ihre Stelle beim Reg. Betrei-
bungsamt Kulm angetreten. 

Dieses Jahr konnten innerhalb des Verwal-
tungs-Teams folgende Dienstjubiläen gefeiert werden: 
Hediger Susanne, 5 Jahre und Kyburz Bruno, 30 Jahre.

Stellvertretende Kontrolleurin Feuerbrand 
und Ambrosia

Ende Mai 2016 hat Frau Geraldine Reich die Stellver-
tretungsfunktion für die Feuerbrand und Ambrosia 
übernommen. Diese Aufgabe liegt nun in den zuver-
lässigen Händen der Familie Reich, handelt es sich 
doch bei Frau Geraldine Reich um die Tochter der 
hauptverantwortlichen Kontrolleurin, Frau Rosmarie 
Reich.

Nebenamtliche Bauverwaltung
Die Führung der nebenamtlichen Bauverwaltung wur-
de im Jahr 2016 mit Fr. 143’342.10 (Fr. 186’786.25) 
entschädigt und lag deutlich unter dem budgetierten 
Aufwand von Fr. 180’000.00. Der Minderaufwand ist 
klar auf die rückläufige Bautätigkeit zurückzuführen. 
Zudem konnten per Jahresende verschiedene Aufwen-
dungen nicht abgerechnet werden, da die Bauge-
suchsgebühren jeweilen erst mit der Erteilung oder 
Ablehnung der Baubewilligung fakturiert werden. Die 
Bauverwaltung wird durch die Bauverwaltung Region 
Kulm GmbH geführt. 

Externe Führung Sozialdienst und Amts
vormundschaft

Seit 2013 führte die Sozpoint GmbH als externe 
Dienstleisterin den kommunalen Sozialdienst der Ge-
meinde Unterkulm und betreut in einem zusätzlichen 
Auftrag die vormundschaftlichen Mandate. Die Zusam-
menarbeit war mittels Vertrag und Leistungsvereinba-
rung geregelt und hat sich bewährt. Der Dienstleis-
tungsvertrag für die Führung des kommunalen Sozial-
dienstes wurde per 30. Juni 2016 aufgelöst. Der 
Sozialdienst wurde in die Gemeindeverwaltung integ-
riert. Die Mandatsführung für Massnahmen aus dem 
Kindes- und Erwachsenenschutzrecht liegt nach wie 
vor bei der Sozpoint GmbH. Herr Daniel Beuggert wird 
jeweilen als Amtsbeistand eingesetzt. Im Gegensatz zu 
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der Sozialhilfe unterliegt in diesem Bereich die Fallzahl 
keinen grossen Schwankungen. Die Anzahl der zu be-
treuenden Mandate variierte im vergangenen Jahr 
zwischen 40 und 45 Fällen. Für die Mandatsführung 
wurden im Jahr rund 1’646 Stunden aufgewendet und 
verursachte Kosten von netto Fr. 200’445.85. Die Füh-
rung der Kindes- und Erwachsenenschutzmandate 
durch eigenes Personal wird vom Gemeinderat ge-
prüft, sobald der eigene Sozialdienst reibungslos funk-
tioniert und die neue Abteilungsleiterin über die not-
wendigen Qualifikationen verfügt.

GESUNDHEIT

Pro Senectute Aargau
Die von der Pro Senectute Aargau geführte Anlauf- 
und Beratungsstelle nach Pflegegesetz wurde im Jahr 
2016 4 Mal von Einwohnerinnen und Einwohnern der 
Gemeinde Unterkulm in Anspruch genommen. Die 
Anfragen wurden zu verschiedenen Themen gestellt, 
beispielsweise zu Wohnen, Finanzen oder ambulanten 
Diensten. Die Anlauf- und Beratungsstelle dient betag-
ten Personen und ihren Angehörigen zur Information 
über das Angebot der vorhandenen Dienste, zur Bera-
tung und zur Vermittlung der benötigten Dienstleistun-
gen. Sie ist über die Telefonnummer 0848 40 80 80 
oder über E-Mail beratung@info-ag.ch erreichbar.

Präventionskommission
Die Präventionskommission feierte im Jahr 2016 ihr 
10-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund organisierte 
die Arbeitsgruppe Elternarbeit/Information ein «Fest 
der Begegnung». Dieses fand am 09. September 2016 
auf dem Schulareal in Unterkulm statt. Das Ganze fand 
mit dem Gedanken statt, eine Völkerverbindung her-
zustellen. Die Schulen Oberkulm und Teufenthal waren 
jeweils mit 2 Ständen am Fest vertreten. Die Arbeits-
gruppe Öffentlicher Raum/Freizeit bearbeitete im Be-
richtsjahr die unbefriedigenden Zustände beim Kinder-
garten Teufenthal, Färberacker Unterkulm und auch 
beim Schulareal Oberkulm. Die Arbeitsgruppe stellt 
fest, dass mehr Bedarf nach öffentlichem Raum be-
steht. Die Arbeitsgruppe erstellt nun ein Konzept, wie 
eine solche Gestaltung unter Einbindung der Jugend-
lichen erarbeitet werden soll. 

Die Steuergruppe hatte im Jahr 2016 wiederum drei 
Sitzungen. Sie überwachte die Finanzen, erstellte das 
Budget und genehmigte die Projekte der Arbeitsgrup-
pen. Sie koordinierte und förderte die Zusammenarbeit 
zwischen der Präventionskommission, der Schulsozial-
arbeit, der Schulen, der Suchtprävention Aargau, der 
Jugendarbeit und dem Gewerbe.

Aufgrund des Jubiläumsjahrs wurde zum Projekt 
«Früherkennung und Frühintervention in der Gemein-
de» kein Anlass durchgeführt. Dies wird aber im Jahr 
2017 nachgeholt.

JAGD

Neuverpachtung Jagdreviere 20192026
Ende April legte der Kanton die Vernehmlassungsun-
terlagen zur Neuverpachtung der Jagdreviere in der 
Periode 2019 – 2026 vor. Darin enthalten waren teil-
weise Anpassungen der bisherigen Grenze am Jagdre-
vier Unterkulm. Der Gemeinderat hat gemeinsam mit 
der Jagdgesellschaft eine Stellungnahme zu den vor-
gesehen Änderungen der Reviergrenze eingereicht. 

JUGEND

Jugendtreff Unterkulm
Der Verein Pro Jugend Mittleres Wynental erfüllt im 
Auftrag der Trägergemeinden Oberkulm, Unterkulm 
und Teufenthal sowie der reformierten und katholi-

schen Kirche den Auftrag zur Führung von Jugendar-
beit für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Primarschu-
le bis zum Schulaustritt. Im Mai reichte der Verein Pro 
Jugend Mittleres Wynental beim Gemeinderat den 
Antrag ein, dass der Jugendtreff definitiv für Schulab-
gängerinnen und Schulabgänger geöffnet werden soll. 
Der im Jahr 2015 geführte Probebetrieb brachte kei-
nerlei negativen Folgen mit sich. Von Mitte August 
2015 bis Ende Januar 2016 besuchten 359 Jugendliche 
den Jugendtreff, davon zählten 148 zur Gruppe der 
Schulabgänger/innen. Das Total der Besucherzahlen 
teilt sich auf in 37 % Oberkulm, 46 % Unterkulm und 
17 % Teufenthal. Der Gemeinderat unterstützte die 
Erweiterung der Zugangsberechtigung. Der Jugend-
treff wird nach wie vor vom Verein Pro Jugend Mittle-
res Wynental geführt. Die Jugendarbeit stand unter der 
Leitung von Vanessa Soland. 

Die Gemeinde Unterkulm leistete im Jahr 2016 ei-
nen Beitrag von Fr. 23’662.30 an den Verein Pro Ju-
gend Mittleres Wynental. 

Impuls Zusammenleben Aargau Süd
2016 startete das auf fünf Jahre angelegte Projekt «Im-
puls Zusammenleben AargauSüd», welches im Rah-
men des Programms «Periurban» von Bund, Kanton 
und 10 Gemeinden gemeinsam umgesetzt wird. Im 
Rahmen der drei Handlungsfelder Freiwilligenarbeit, 
Integration und Jugend wird regional eine breite Palet-
te von Massnahmen angegangen, welche die gesell-
schaftliche Integration und den sozialen Zusammen-
halt unterstützen und neue Impulse für ein gutes Zu-
sammenleben schaffen soll. Im ersten Projektjahr 
hatten sich die Projektverantwortlichen einerseits auf 
den strukturellen Aufbau zu fokussieren, strebten aber 
gleichzeitig bereits eine breite Einbindung der relevan-
ten Akteure in der Region an. Daraus resultierten unter 
anderem diverse Veranstaltungen mit aktivierender 
und/oder sensibilisierender Ausrichtung, oft in Zusam-
menarbeit mit anderen lokalen Akteuren.

Im Bereich Integration steht mit dem Büro an der 
Hauptstrasse 65 neu eine Anlauf- und Beratungsstelle 
zur Verfügung, welche sowohl Einzelpersonen als 
auch Institutionen bei integrationsrelevanten Fragen 
unterstützend zur Seite stehen kann. Diese Stelle stützt 
bestehende integrationsfördernde Projekte wie die – 
grossteils ehrenamtlich geführten Angebote des Netz-
werks Integration, welches neu unter dem Dach von 
Impuls Zusammenleben agiert – und kann auf erkann-
ten Bedarf in diesem Themenfeld entsprechend re-
agieren. So wurden 2016 die konzeptuellen Vorarbei-
ten für Konversationsangebote gelegt, welche ab 
2017 in Reinach und Kulm unter der Bezeichnung 
«Stammtisch Deutsch» angeboten werden. Einen 
Schwerpunkt im Bereich Integration bildete 2016 zu-
dem die Frühe Förderung. Es gelang, eine regionale 
Arbeitsgruppe zur Vernetzung aller im Früh- und Vor-
schulbereich tätigen Akteure zu gründen, welche sich 
inzwischen mit viel Engagement und in einer regiona-
len, vernetzten Perspektive den Herausforderungen im 
Vorschulbereich stellt. Ganz nach dem Motto, dass es 
bei keiner anderen Zielgruppe effizienter, wirkungsvol-
ler und nachhaltiger ist, die Weichen – etwa mittels 
geeigneter Sprachförderung – in Richtung einer ge-
lungenen Integration zu stellen, als bei den ganz Klei-
nen.

Seit 2016 ist die Regionale Jugendarbeit Wynental 
ein Teil von «Impuls Zusammenleben AargauSüd» und 
hat sich in diesem Zusammenhang eine neue Ausrich-
tung und entsprechend neue konzeptuelle Grundlagen 
gegeben. Das Zentrum des neuen Jugendangebots 
bildet das neu bezogene Freizeithaus «Onderwerch» 
im Reinacher Moos. Das neue Gebäude macht es mög-
lich, dass die Räume im Freizeithaus gleichzeitig von 
verschiedenen Gruppen und für verschiedene Aktivitä-
ten genutzt werden. Die Jugendarbeit fungiert als re-
gionale Fachstelle für den Jugendbereich. Sie unter-
stützt Gemeinden bei entsprechenden Fragestellun-
gen, bspw. mit einer Stellungnahme zu einem Konzept 
oder der Moderation eines Prozesses. Ideen von Ju-
gendlichen oder Freiwilligen werden von der Fachstel-
le gefördert.

Die Stärkung der Freiwilligenarbeit ist das dritte 
Handlungsfeld von «Impuls Zusammenleben». Für das 
Individuum bietet freiwilliges Engagement eine be-
deutsame Möglichkeit, sich in die lokale oder regiona-
le Gemeinschaft einzubringen und diese mitzugestal-
ten. Dementsprechend wirkt Freiwilligenarbeit in der 
Regel integrativ und schafft für den Einzelnen wichtige 
Identifikationsmöglichkeiten. Freiwilligenarbeit ist des-
halb ein wichtiger Pfeiler des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts. «Impuls Zusammenleben AargauSüd» will 
erreichen, dass die Arbeit der freiwillig Engagierten 
besser sichtbar gemacht und stärker wertgeschätzt 
wird, und möchte freiwilliges Engagement gezielt stär-
ken und fördern. 2016 lancierte «Impuls Zusammenle-
ben» dieses Tätigkeitsfeld mit einem regionalen «Gip-
feltreffen der Vereinspräsidenten», an welchem Syner-
giepotentiale unter den Vereinen, aber auch 
gemeinsame Anliegen diskutiert werden konnten. In 
Zusammenarbeit mit Benevol Aargau will Impuls Zu-
sammenleben die Stärkung dieses Bereichs auch im 
weiteren Projektverlauf vorantreiben.

Die strategische Steuerung des Projekts obliegt der 
Steuergruppe, in welcher ein/e Exekutivvertreter/in aus 
jeder Gemeinde, sowie je ein/e Vertreter/in von Bund 
und Kanton Einsitz haben. Die Gemeinde Unterkulm 
wird durch Gemeinderat Peter Michel vertreten. Wei-
tere Informationen zum Projekt: www.impuls-zusam-
menleben.ch.

KULTUR, FREIZEIT,  
VERANSTALTUNGEN

Interkulturkommission
Die Interkulturkommission (IKK) hat im Berichtsjahr 6 
Sitzungen durchgeführt. Um sich zu präsentieren und 
den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, nahm die IKK im 
Jahr 2016 an den Unterkulmer Märkten teil. 

Der Mütter-Kinder-Treff, an dem schweizerische und 
ausländische Frauen mit ihren Kindern einen gemütli-
chen Nachmittag erleben, wurde gut besucht. Das 
Treffen wurde bis anhin im Pavillon der reformierten 
Kirchgemeinde durchgeführt. Neu wird dieser in die 
Räumlichkeiten des Elternvereins verlegt, damit die 
Infrastruktur vor Ort genutzt werden kann.

Erneut auf wenig Interesse stiess das Auskunftstele-
fon für Menschen türkischer, serbokroatischer und al-
banischer Sprache, genannt TAF (Telefon Auskunft 
Fremdsprachen). Das Angebot wurde auch im Jahr 
2016 äusserst selten bis nie genutzt. Die IKK hat die 
Weiterführung dieses Projektes vorläufig sistiert. 

Durch die Einwirkung von Impuls Zusammenleben 
kamen neu die Gedanken von Vernetzung und ge-
meindeübergreifender Zusammenarbeit in die IKK. 
Dies nahm die IKK zum Anlass, eine neue Standortbe-
stimmung anzugehen mit dem Ausblick auf eventuelle 
Veränderungen im Team, wie auch auf mögliche Res-
sourcen und Angebote.

Kulturregion KUKUK
Die Kulturregion KUKUK organisiert in den drei Ge-
meinden Oberkulm, Teufenthal und Unterkulm selbst-
ständig kulturelle Anlässe. Mit dem Jahresprogramm 
WELCOME 16 wurde erneut ein abwechslungsreiches 
und interessantes Kulturangebot mit 10 Anlässen/Ver-
anstaltungen präsentiert. Insgesamt 1’065 Besucherin-
nen und Besucher durften begrüsst werden. 

Die Ausgaben für das Jahr 2016 beliefen sich auf  
Fr. 42’479.26. Auf der Einnahmenseite konnten insge-
samt Fr. 39’388.00 – davon Fr. 11’844.00 als Beitrag 
der Gemeinde Unterkulm – verbucht werden. Die  
Erfolgsrechnung der Kulturregion KUKUK schliesst 
demzufolge mit einem Ausgabenüberschuss von  
Fr. 2’591.26 ab.

Die KUKUK holt ihre Ideen vorwiegend an der 
Künstlerbörse in Thun, wo auch im Jahr 2016 wieder-
um viele neue, faszinierende Künstler und Künstlerin-
nen der Kleinkunstszene begeisterten. Bei den  
Veranstaltungen ist es der KUKUK ein Bedürfnis, die 

Kleinkunst in passendem Rahmen zu präsentieren. Ent-
sprechende Dekorationen und kulinarische Angebote 
sollten die Anlässe speziell machen. Nebst den Sitzun-
gen, an welchen die KUKUK die einzelnen Anlässe 
«WELCOME 16» vorbereiteten und das Programm 
2017 entwickelt hat, fand auch der alljährliche Aus-
tausch mit den Gemeinderatsvertretern der drei Dörfer 
statt. 

Regionale Bibliothek
Das Team der Regionalen Bibliothek Kulm stand im 
vergangen Jahr unter der Leitung von Regula Märki 
Heuscher. Weiter als Bibliothekarinnen waren Elisabeth 
Krack und Esther Kyburz Müller tätig. Die drei Frauen 
teilten sich ein 55 %-Pensum. Insgesamt wurden 1’267 
Stunden Bibliotheksarbeit geleistet, wovon 530 Stun-
den für die Ausleihtätigkeit verwendet wurden. Auch 
dieses Jahr bot die Regionale Bibliothek insgesamt 14 
interessante und abwechslungsreiche Veranstaltungen 
an, welche der Öffentlichkeit vielseitige Einblicke in die 
Bücherwelt bot. Während den Frühlingsferien wurden 
die Räumlichkeiten der Regionalen Bibliothek im Schul-
haus Landstrasse sanft renoviert und teilweise neu 
möbliert.

Im Jahr 2016 profitierten insgesamt 273 Erwachse-
ne und 428 Kinder und Jugendliche vom umfassenden 
Medienangebot (7’520 Artikel) der Bibliothek. Mit 
laufenden Neuanschaffungen (2016: 1’663 Artikel) 
wird das Angebot weiterhin attraktiv gestaltet. Selbst-
verständlich werden Artikel, die in die Jahre gekom-
men sind, auch aus dem Angebot genommen. Insge-
samt erfolgten rund 25’428 Ausleihen, wovon die 
Belletristik mit 14’672 Ausleihen klar die Führung 
übernimmt, gefolgt von Comics, DVD/Blu-ray, Sachli-
teratur, Zeitschriften, Hörbüchern und Kassetten.

Ludothek Ludobähnli
Seit 2012 leistet die Gemeinde Unterkulm einen jähr-
lichen Beitrag von Fr. 0.45 / Einwohner an den Betrieb 
der Ludothek. Damit unterstützt der Gemeinderat den 
Erhalt und den zeitgemässen Ausbau dieses Angebo-

LANDWIRTSCHAFT

Nachführung der Kulturflächen
Mit der Einführung der neuen Agrarpolitik 2014-2017 
des Bundes wurde bestimmt, dass die landwirtschaft-
liche Nutzfläche schweizweit digital erfasst und deren 
Nutzung in Zukunft digital erhoben werden muss. Im 
Kanton Aargau mussten rund 120’000 Bewirtschaf-
tungsparzellen erfassten werden. Mit der erstmaligen 
Erfassung wurde die Kommunale Erhebungsstelle 
Landwirtschaft (KEL) beauftragt, die von Hansruedi 
Müller-Schneeberger geführt wird. Die künftige Nach-
führung der Kulturflächen soll primär durch die Land-
wirtinnen und Landwirte vorgenommen werden, wo-
bei die KEL im Rahmen ihres Pflichtenheftes diese da-
bei zu unterstützen hat. 

tes. Die Gemeinde Unterkulm hat als familienfreundli-
che Gemeinde auch im Jahr 2016 der Ludothek einen 
Beitrag von Fr. 1’331.55 überwiesen.

 
Märkte

Die Marktkommission führte im Jahr 2016 4 Sitzungen 
durch. Traditionsgemäss fanden das Jahr hindurch 4 
ganztätige Warenmärkte und 5 halbtägige Samstags-
märkte statt; der sechste Samstagsmarkt vom Dezem-
ber wurde mit dem Weihnachtsmarkt des Vereins 
«Gewerbe Kulm» zusammengelegt. Der erste Markt im 
März war mit 42 Teilnehmern nicht so erfolgreich wie 
im Vorjahr. Im Mai waren 37 Marktfahrer, im August 
35 und im Oktober 38 Marktfahrer anwesend. Die 
Besucherzahlen zeigten die üblichen Schwankungen 
wie die Jahre zuvor. Es konnten einige neue Marktfah-
rer begrüsst werden. Das grosse Trampolin, das auf 
unsere kleinsten Gäste wartete, sorgte wiederum für 
viel Vergnügen. Das Marktsortiment ist bunt durch-
mischt: Kinderspielsachen, Lebensmittel, Kleider, 
Schmuck, Haushaltsartikel etc. Für den kleinen Hunger 
zwischendurch ist mit Magenbrot, Kuchen und Glace 
gesorgt. Der grosse Hunger stillte wie gewohnt das 
Marktstübli. Auch das Kafistübli im Pavillon der refor-
mierten Kirche bietet einen attraktiven Treffpunkt.

SBBGeneralabonnemente  Tageskarten
Pro Tag sind zwei SBB-Tageskarten erhältlich, welche 
im Jahr 2016 zu Fr. 41.00 pro Stück verkauft wurden. 
Die Auslastung lag bei rund 89.62 % (Vorjahr 88.49 %). 

Die Kosten für die beiden Tageskarten beliefen sich 
im Jahr 2016 auf Fr. 26’600.00. Aus dem Verkauf von 
Tageskarten und Gutscheinen konnte ein Betrag von 
Fr. 26’690.00 erzielt werden. Somit resultiert ein 
 Verkaufserlös von Fr. 90.00. Um die Attraktivität der 
Tageskarten hoch zu halten, besteht weiterhin die 
Möglichkeit von LAST-Minute-Angeboten. Die Reser-
vation der Tageskarten erfolgt entweder über die 
 Website der Gemeinde oder telefonisch bei der Ein-
wohnerkontrolle.

LEERWOHNUNGSERHEBUNG

Statistische Daten
Jährlich wird die gesamtschweizerische Zählung der 
leer stehenden Wohnungen durchgeführt. In Unter-
kulm wurden 31 (17) leer stehende Wohnungen ge-
zählt. Davon waren 16 (9) Mietwohnungen, 4 (1) Ei-
gentumswohnungen und 11 (7) Einfamilienhäuser.

LIEGENSCHAFTEN UND GEBÄUDE

Schulanlage Färberacker
Die starken Regenfälle Ende November 2015 brachten 
zutage, dass das Flachdach der Schulanlage Färbera-
cker II nicht mehr dicht ist. Das Wasser drang in die 
Liftanlage sowie in ein Schulzimmer im obersten 
 Geschoss ein und in den Lüftungsrohren bis in die 
 Duschräume im Keller. Der Gemeinderat hat sich 

 daraufhin entschieden, dieses Dach komplett zu erneu-
ern. Mit der Firma Schürch-Egli, Sempach, konnte eine 
kompetente Sanierungsunternehmung für den Neu-
bau gewonnen werden. Die Gesamtkosten wurden mit 
Fr. 111’000.00 offeriert. Da die wärmetechnischen 
Anforderung an einen Minergie- Standard eingehalten 
wurden, konnten für die Dachsanierung beim Kanton 
zusätzlich noch über «Das Förderprogramm» Fr. 
11’000.00 geltend gemacht werden. Nach dem neuen 
Dachaufbau Färberacker II installierte die Genossen-
schaft kulmsolar sogleich eine Photovoltaik-Anlage mit 
einer Leistung von 29 KW Pick. Diese Anlage liefert 
Strom für ca. 9 Einfamilienhäuser oder umgerechnet 
32’000 KWh.

Gemeindehaus
Für die Schallschutz-Sanierung der Fenster am Gemein-
dehaus hat die Gemeindeversammlung am 27. No-
vember 2014 einen Bruttokredit von Fr. 123’177.20 
bewilligt. Sämtliche Fenster im Altbau des Gemeinde-
hauses wurden ersetzt. Diese Aufgabe war sehr anfor-
derungsreich, da es sich bei diesem Gebäude um ein 
denkmalgeschütztes Objekt handelt und deshalb an 
die Materialien und die farbliche Gestaltung qualifizier-
te Anforderungen gestellt werden. Die neuen Holz- 
Fenster sind vom Schallschutz her auf dem neuesten 
Stand der Technik. Auch die alte Holz-Aussentüre auf 
der Westseite wurde in diesem Zusammenhang so-
gleich aufgefrischt und mit einer modernen Schlies-
stechnik versehen.

Die Umbauarbeiten für die neuen Räumlichkeiten 
des Reg. Betreibungsamtes Kulm konnten bereits im 
Jahr 2015 zu einem grossen Teil fertiggestellt werden. 
Im vergangenen Jahr erfolgten lediglich noch kleinere 
Anpassungen bezüglich der Akustik und Ergänzungen 
der Büromöblierung. Der bewilligte Kredit über Fr. 
310’000.00 konnte Ende Jahr mit Fr. 259’981.60 ab-
gerechnet werden. 

Schulhaus Landstrasse
Beim Schulhaus Landstrasse wurde die Aussentüre 
beim Eingang ins Musiklokal komplett erneuert. Bei 
dieser Liegenschaft wurde durch den Kanton zusätzlich 
noch ein Betrag von Fr. 43’000.00 zurückerstattet, da 
die bereits eingebauten Fenster den heutigen Schall-
schutz-Anforderungen genügen. In der Bibliothek wur-
de die Hälfte aller Räume frisch gestrichen und alle 
alten Neonröhren sind durch energieeffiziente 
LED-Leuchten ersetzt worden.

Zobristhaus
Beim Zobristhaus sind alle alten Fenster durch neue 
Kunststofffenster ersetzt worden. Auch diese Mass-
nahme wurde vom Kanton im Rahmen der Schall-
schutz-Sanierung finanziell unterstützt.

Energiebuchhaltung  
Gemeindeliegenschaften

Das Energiebuchhaltungs-Instrument «Enercoach» 
zeigte im Jahre 2016 auf, dass bei verschiedenen Ge-
meinde-Liegenschaften ein erhöhter Wert an Energie-
verbrauch gegenüber dem Vorjahr vorliegt. Eine durch 
die Nova-Energie durchgeführte Energieanalyse beim 
Gemeindehaus, beim Bezirksschulhaus sowie beim 
Mehrzweckgebäude Juch zeigte jedoch klar auf, dass 
sich unsere Liegenschaften baulich in einem sehr guten 
Zustand befinden. Aus ökonomischer Sicht können 
laut Analysebericht bei allen geprüften Liegenschaften 
keine konkreten Massnahmen an der Gebäudehülle 
empfohlen werden. Lediglich das Nutzerverhalten so-
wie die Gebäudebewirtschaftung sind zu optimieren.

Umgebungsgestaltung Jugendtreff
Zehn Jugendliche, die den Jugendtreff besuchten, ar-
beiteten aktiv am gemeinsamen Pilotprojekt der Ge-
meinde Unterkulm und der Abteilung Raumentwick-
lung des Kanton Aargau mit, wo es darum geht, die 
Umgebung des Jugendtreffs mit kostenbewussten 
Massnahmen aufzufrischen. Ein attraktiver und leben-
diger Begegnungsort für Jugendliche und Familien soll 
realisiert werden. Bei der Freiraumgestaltung sind die 

Auslastung SBB Generalabonnemente 2016

Monat Auslastung in % Monat Auslastung in %

Januar 62.90 Juli 100

Februar 82.76 August 100

März 91.94 September 98.33

April 85.00 Oktober 91.94

Mai 87.10 November 88.33

Juni 96.67 Dezember 90.32
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Jugendlichen aktiv dabei. Ein erstes Projekt konnte be-
reits realisiert werden, so wurde in der Projektwoche 
2015 der Platz vor dem Bezirksschulhaus (in Zusam-
menarbeit mit dem Bauamt) von den Jugendlichen und 
2 Schulklassen neu gestaltet. Gegen Ende 2016 konn-
te ein weiterer Teil des Projekts realisiert werden. Der 
Bach zwischen Coop und Jugendtreff wurde verbrei-
tert und es entstand ein traumhafter, natürlicher Be-
gegnungsort für Jung und Alt. Vor dem Jugendtreff 
gibt es neu einen Holzunterstand, der zum Verweilen 
einlädt. Die Gestaltung des «Innenraums» übernehmen 
die jugendlichen Treffbesucher. Ein weiterer Teil der 
Umgestaltung wird der Elternverein (mit den Spielgrup-
penkindern) übernehmen. Die Kinder werden Robinen-
pfähle mit Farbe verschönern. Anfang 2017 wird die 
Umgebung noch bepflanzt. Somit kann das Projekt im 
Frühling 2017 abgeschlossen werden.

Verkauf Bauland Binzhalde
Für die Erschliessung des Baulandes in der Binzhalde 
genehmigte die Ortsbürgergemeinde-Versammlung 
Unterkulm im November 2014 einen Kredit in der 
Höhe von rund 1,4 Millionen Franken. Im Frühling 
2016 wurde mit den Bauarbeiten für die Erschliessung 
der rund 6’100 m2 Bauland an der Binzhalde gestartet. 
Zu den Erschliessungsarbeiten zählte zum einen der 
Bau der neuen Ringstrasse, welche mit einer Länge von 
rund 110 Metern als Fortsetzung der bestehenden 
Weidstrasse zur Binzhaldenstrasse projektiert wurde. 
Zum anderen mussten umfangreiche Grabarbeiten für 
die Erschliessung der Kanalisation und der Wasserver-
sorgung ausgeführt werden. Insgesamt acht Bauland-
parzellen konnte der Gemeinderat im November zum 
Kauf anbieten. Die Baulandpreise variieren je nach 
Lage der Parzelle zwischen Fr. 280.00 und Fr. 350.00 
pro m2. Für die Vergabe hat der Gemeinderat klare 
Richtlinien erlassen. Der Verkauf erfolgt ausschliesslich 
an Privatpersonen, vorzugsweise junge Familien mit 
Kindern oder Familien mit Kinderplanung. Der Verkauf 
an Bauunternehmungen, Architekturbüros etc. ist aus-
geschlossen. Der Erwerb erfolgt für einen nachweislich 
langfristigen Eigenbedarf mit der Verpflichtung, innert 
3 Jahren nach dem Kauf die Parzelle zu überbauen. Die 
Gemeinde sichert sich ein entsprechendes Rückkaufs-
recht. Kaufinteressenten dürfen im Zeitpunkt des Er-
werbs keinen eigenen unbebauten Grundbesitz in der 
Wohnzone von Unterkulm besitzen. Nach kurzer Zeit 
konnten bereits für drei Baulandparzellen Kaufinteres-
senten gefunden werden. Das Bauland wird auf der 
Webseite der Gemeinde zum Kauf angeboten.

Sanierung Schulanlage Färberacker
Im Mai 2014 genehmigte die Gemeindeversammlung 
für die Sanierung der Schulanlage Färberacker einen 
Kredit in der Höhe von Fr. 4’350’000.00. Im Oktober 
2015 hat der Gemeinderat den Auftrag für die Gene-
ralplanerarbeiten neu an die Pöyry Schweiz AG, Zürich, 
vergeben. Im Januar fand die erste Koordinationssit-
zung statt. Die Baukommission wird von Ernst Hof-
mann präsidiert. Die ersten Monate wurden in An-
spruch genommen, damit das Projekt weiter optimiert 
werden konnte. Schule und Vereine wurden über das 
Bauprogramm informiert. Weiter wurden die Aufträge 
für die Durchführung einer Schadstoffuntersuchung, 
die Untersuchung der Abwasserleitungen, Abklärun-
gen Brandschutzkonzept etc. erteilt. Für die grösseren 
Arbeitsvergaben (Baumeister, Elektro, Sanitär, HLKK) 
wurden die submissionsrechtlichen Vergabeverfahren 
durchgeführt. Zum Jahresende musste die Baukommis-
sion, gestützt auf die Ergebnisse aus der ersten Schad-
stoffuntersuchung, eine vertiefte Untersuchung in 
Auftrag geben.

MILITÄR

Entlassung aus der Militärdienstpflicht
Per 31. Dezember 2016 wurden fünf Personen aus der 
Militärdienstpflicht befreit. 

NATUR UND UMWELTSCHUTZ, 
GEWÄSSER

Naturschutzkommission
Die Naturschutzkommission (nako) traf sich im Jahr 
2016 zu vier regulären Kommissionssitzungen. Das im 
Jahr 2014 neu aufgenommene Natur- und Land-
schaftsinventar der Gemeinde Unterkulm wird laufend 
aktualisiert; die Objektdatenblätter zu den Baumbe-
ständen (Hochstammobst-, Nuss- und standortgerech-
te Einzelbäume) wurden ergänzt. Die nako arbeitet an 
der Revision der BNO mit. Kommissionspräsident Fried-
rich Beck vertritt die Interessen der Naturschutzkom-
mission in der BNO-Planungskommission. Wie jedes 
Jahr koordinierte und organisierte die Naturschutz-
kommission die Heckenpflege. Weiter wurden folgen-
de Themen durch die Naturschutzkommission nako 
bearbeitet: Primarschülereinsatz im Wald und in der 
Neophytenbekämpfung, Zivildiensteinsatz am Talbäch-
li, Massnahmenplanung Natur- und Landschaftsschutz-
inventar, Beratung zu verschiedenen Bauvorhaben, 
Begehungen Tüele, Neubauparzelle Pfaffetelbächli und 
Terassenhäuser Pfaffetel sowie Budgetantrag, Subven-
tionsgesuch und Mehrjahresprogramm.

Subvention Bienenhalter
Subventionsberechtigt sind 10 (10) Bienenhalter mit 
total 83 (63) Bienenvölkern. Pro Bienenvolk wird ein 
Beitrag von Fr. 30.00 ausgerichtet. Der Gemeinderat 
hat die Subventionsbedingungen in einem neuen 
Merkblatt festgehalten. Anspruch auf einen jährlichen 
Beitrag an die Bienenhaltung haben alle Imkerinnen 
und Imker, die am kantonalen Stichtag für die Bienen-
erhebung (aktuell 15. März) Bienenvölker innerhalb der 
Gemeinde Unterkulm stationiert haben. In Unterkulm 
wohnhafte Imkerinnen und Imker, die keine Bienenvöl-
ker in Unterkulm stationiert haben, können keinen 
Anspruch geltend machen. Grundsätzlich handelt es 
sich bei den Bienen-Subventionszahlungen um freiwil-
lige Beiträge der Gemeinde, die der Gemeinderat je-
derzeit einstellen könnte.

POLIZEIWESEN

Regionalpolizei aargauSüd
Der Korpsbestand der Regionalpolizei aargauSüd um-
fasst per 31. Dezember 2016 insgesamt 15 Personen 
(13 Polizistinnen und Polizisten und 2 Zivilangestellte 
im Teilpensum). Die Regionalpolizei aargauSüd ist mit 
dem Vollzug polizeilicher Aufgaben in 11 Gemeinden 
des Bezirks Kulm verantwortlich.

Bussen, Kontrollen und Rapporte
Die Regionalpolizei hat in ihrem Zuständigkeitsgebiet 
total 167 Geschwindigkeitskontrollen mit rund 
117’835 gemessenen Fahrzeugen durchgeführt. Da-
von wurden 12 Kontrollen in Unterkulm abgewickelt. 
Die Übertretungsquote lag in Unterkulm durchschnitt-
lich bei 5 %. Daraus ergaben sich 555 Anzeigen und 
Ordnungsbussen.

Insgesamt 93 Ordnungsbussen (ohne Geschwindig-
keitskontrollen) mussten in Unterkulm ausgesprochen 
werden. Sie betrafen grösstenteils Parkierübertretun-
gen, das Nichttragen der Sicherheitsgurte oder das 
Verwenden des Natels während der Fahrt und das 
Missachten von Verbotssignalen.

Für die Strassenverkehrs-Erziehung an den Kinder-
gärten und Schulen in Unterkulm hat die Regionalpo-
lizei aargauSüd 105 Stunden aufgewendet. Schwer-
punkt lag bei der Aktion Schulbeginn. Während zwei 
Wochen hat die Repol kritische Punkte rund um die 
Schulhäuser überwacht und das Verhalten der Kinder 
beobachtet.

Wegen häuslicher Gewalt, Streit/Drohungen, alko-
holisierten Problempersonen, Ruhestörungen etc. 
 registrierte die Repol innerhalb der Gemeinde Unter-
kulm 97 Einsätze. Insgesamt hat die Regionalpolizei 

aargauSüd in Unterkulm 1’394 Stunden für Ver-
kehrskontrollen, Patrouillen, Ausrückungen, Instrukti-
onen etc. aufgewendet und zur allgemeinen Sicherheit 
beigetragen. Zur Verhinderung von Dämmerungsein-
brüchen lancierte die Kantonspolizei Aargau die Aktion 
SERA, an welcher sich auch alle Regionalpolizeien be-
teiligten. Es wurden, zwecks Verhinderung von Einbrü-
chen während und unmittelbar nach der Dämmerung, 
präventive Patrouillen in Wohnquartieren durch-
geführt. Die Repol hat für diese Aktion insgesamt 747 
Mannstunden aufgewendet. 

Gemeinderätliche Strafbefehle
Der Gemeinderat musste im Jahr 2016 im Rahmen 
seiner Bussenkompetenz insgesamt 9 gemeinderätli-
che Strafbefehle aussprechen. 5 Strafbefehle wurden 
wegen Missachtung von § 59 BauG (Baubewilligungs-
pflicht) ausgesprochen. Die Höhe der Strafbefehle be-
lief sich auf total Fr. 5’200.00. Gegen fehlbare Hunde-
halter wurden 3 Strafbefehle in der Höhe von total Fr. 
300.00 verfügt. Wegen Missachtung gegen das Gast-
gewerbegesetz wurde 1 Person mit Fr. 1’000.00 ge-
büsst.

Hundehaltung
Seit Mai 2012 gilt das neue Hundegesetz. Wesentliche 
Änderungen waren die Einführung der theoretischen 
und praktischen Sachkundenachweise sowie die Füh-
rung der zentralen Hundedatenbank Anis, zwischen-
zeitlich abgelöst durch die Amicus-Datenbank. Die 
Hundemarke wurde mit dem Chip-Obligatorium abge-
schafft. Die zahlreichen Änderungen verursachten 
auch verwaltungsintern einen erheblichen Kontrollauf-
wand. Der Regierungsrat erhöhte die Hundetaxe ab 
dem Jahr 2016 auf 120.00 pro Hund, wobei der Anteil 
der Gemeinde unverändert blieb. Im November 2016 
entschied der Nationalrat, dass die obligatorischen 
Hundehalterkurse per Ende Jahr wieder abgeschafft 
werden. Aus der Hundekontrolle kann entnommen 
werden, dass per 31. Dezember 2016 287 (273) Hun-
de registriert waren. Insgesamt ergeben sich Einnah-
men aus der Hundesteuer von Fr. 33’700.00, wovon 
Fr. 5’620 an den Kanton abgeliefert werden mussten.

SCHULE

Kreisschulpflege Kreisschule  
Mittleres Wynental

Herr Andreas Honegger, Unterkulm, gab seinen Rück-
tritt als Mitglied der Kreisschulpflege Kreisschule Mitt-
leres Wynental bekannt. Er war seit dem 13. Februar 
2014 Mitglied der Kreisschulpflege. Die Ersatzwahl 
wurde am 25. September 2016 durchgeführt. Als 
Nachfolger wurde Herr Dieter Heuscher gewählt.

Schulsozialarbeit
Ende November 2015 genehmigten die Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger der Gemeinden Teufenthal, 
Oberkulm und Unterkulm die Stelle der Schulsozialar-
beit (SSA) über alle Schulen (Primarschulen Teufenthal, 
Oberkulm und Unterkulm sowie Kreisschule) mit einem 
Pensum von 80 %. Weiter lag der Antrag um Erhöhung 
des Stellenpensums um 60 % vor. Die Gemeindever-
sammlung Oberkulm hat die Pensenerweiterung ab-
gelehnt. Der Gemeinderat Teufenthal teilte im An-
schluss mit, dass er als Konsequenz vom negativen 
Oberkulmer Entscheid ebenfalls auf die Erweiterung 
der Schulsozialarbeit auf Stufe Primarschule verzichte. 
In Unterkulm haben Gemeinderat und Schulpflege 
trotz der ablehnenden Haltung der Nachbargemeinden 
gemeinsam ein Konzept erarbeitet, in Überzeugung 
dessen, dass eine Erweiterung der Schulsozialarbeit für 
die soziale Integration der Kinder und Jugendlichen an 
der Schule wirkungsvoll ist. Die Schulpflege wurde be-
auftragt, die erweiterte Schulsozialarbeit im Herbst 
2016 einzuführen. Für die Erweiterung der Schulsozi-
alarbeit auf die Primarschule stehen finanzielle Mittel 
von rund Fr. 24’600.00 pro Jahr zur Verfügung. Dieser 
finanzielle Rahmen ergibt sich aus dem von der Ge-

meindeversammlung genehmigten Gesamtkonzept 
vom November 2015.

Neuorganisation Oberstufe aargauSüd
Ausgelöst durch die kantonale Strukturreform 6/3 er-
arbeiteten die beteiligten Gemeinden der Kreisschule 
Homberg, der Kreisschule Mittleres Wynental und der 
Schule Menziken gemeinsam ein Konzept zur Neuor-
ganisation der Oberstufen. Nach rund einjähriger Pro-
jektarbeit kam die eingesetzte Steuergruppe zum 
Schluss, den Gemeinden zu empfehlen, die Schaffung 
einer Kreisschule zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu initi-
ieren. Als Grund führte sie primär die unklaren Ent-
wicklungen bzgl. Organisation der Oberstufe auf kan-
tonaler Ebene an, so den Schulversuch "Neue Ressour-
cierung Volksschule" sowie die parlamentarischen 
Vorstösse zur Abschaffung der integrierten Heilpäda-
gogik und zur Erhaltung von kleinen Oberstufenzent-
ren mit den drei Schultypen Bezirks-, Sekundar- und 
Realschule auf einem Schulareal.

Primarschule Unterkulm

Schulbetrieb
Aus schulorganisatorischer Sicht wurde die Schule Un-
terkulm auch 2016 grösser. Seit August umfasst sie 3 
Kindergartenabteilungen und neu 11 Abteilungen an 
der Primarschule. Die Schule verfügt im Moment über 
genügend Klassenräume. Es fehlen aber zunehmend 
Gruppenräume, die für die Arbeit in Kleingruppen, 
Einzelbetreuung, Gruppenarbeit oder Planarbeit ge-
nutzt werden können. Personell erfuhr das Primar-
schulteam eine Veränderung, indem es durch Lehrper-
sonen erweitert wurde. Erfreulicherweise konnte die 
Schulleitung die neuen Stellen ohne nennenswerte 
Schwierigkeiten besetzen. Zwei Lehrpersonen, die als 
Stellvertreter die Schule kannten, freuten sich gemein-
sam mit Schulleitung und Kollegium über eine defini-
tive Lehrtätigkeit an der Schule. Im pädagogischen 
Bereich erarbeiteten die Lehrpersonen einen weiteren 
Aspekt des Schulprogramms. Das Schulprogramm be-
schreibt die grundlegenden pädagogischen Ziele einer 
Schule, die Wege, die dorthin führen und Verfahren, 
die das Erreichen der Ziele überprüfen und bewerten. 
Der Schwerpunkt bildete: «Der Unterricht ist klar struk-
turiert und anregend gestaltet.»

Die Lehrpersonen legten Massnahmen und für alle 
Klassen geltende Standards fest. Eine gemeinsame 
Haltung soll für die Kinder spürbar sein. Ein grosses 
Thema in diesem Zusammenhang ist die Arbeitshal-
tung und Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und 
Schüler im Vergleich zur Leistungserwartung der Schu-
le. Die Lehrpersonen erarbeiteten Strategien, um der 
heterogenen Klassensituation gerecht zu werden. Zu 
einem gelingenden Unterricht braucht es aber auch die 
aktive Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler und die 
Unterstützung der Eltern zu Hause. In der Schule über-
nehmen zunehmend die schulischen Heilpädagogen 
und Klassenassistentinnen unterstützende Funktionen.

An organisatorischen Sitzungen der Schulpflege 
wurden Absprachen, Inhalte und Entscheidungen der 
Schulleitung beraten und Geschäfte der Schulpflege 
besprochen. Auf Antrag der Schulleitung genehmigte 
die Schulpflege Papiere zuhanden der Schule. An den 
strategischen Sitzungen befasste sich die Schulpflege 
mit der längerfristigen Entwicklung der Schule.

Im Februar 2016 wurde die Internet-Applikation 
ALSA (Administration der Lehrpersonen Schulen 
Aargau) flächendeckend eingeführt. ALSA umfasst die 
Abwicklung der Anstellungen und der Ressourcenan-
träge aller Volksschulen. Für das Schulsekretariat be-
deutete das einen erheblichen Mehraufwand. Grund-
sätzlich kann man sagen, dass der zeitliche Aufwand 
für die einzelne Schuladministration künftig grösser 
sein wird. Anderseits verwaltet die Schule ihre Anstel-
lungsdaten selbst.

Vor zehn Jahren wurde die «Geleitete Schule» an 
der Primarschule Unterkulm eingeführt. Die damalige 
Schulpflege konnte Frau Heidi Bolliger ins Amt wählen. 
Nach zehn Jahren «Geleitete Primarschule Unterkulm» 
sind wichtige Strukturen und Standards gefestigt. Die 

Grundlagen, welche eine systematische Schulentwick-
lung zulassen, sind tragfähig. Innovationen und neue 
Projekte stehen nicht im Vordergrund, damit Zeit zur 
Reflexion für das Kerngeschäft, nämlich guten Unter-
richt, genügend vorhanden ist. An dieser Stelle dankt 
die Schulleitung den Lehrpersonen, allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie den Behördenmitglie-
dern für ihre verantwortungsvolle Arbeit und für die 
Unterstützung in ihrer Leitungstätigkeit. Sie alle haben 
einen wertvollen Beitrag dazu geleistet, dass unsere 
Schule lebt, sich weiter entwickelt und alle kleinen und 
grösseren Probleme gemeistert werden.

Aktivitäten
Lehrpersonen und Schulleitung organisierten im 

vergangenen Schuljahr wiederum verschiedene Anläs-
se wie Projektwoche, Schulreisen, Exkursionen, 
Schneesportlager, Räbeliechtliumzug, Tag der Pausen-
milch, Ausstellungsbesuche, Besuch kultureller Anlässe  
wie Theatervorführungen oder Lesungen, Besuchsta-
ge, Abschlussfeier, Elternabende. Die Aktivitäten er-
möglichten Schülerinnen und Schülern aussergewöhn-
liche Erfahrungen und deckten Lernbereiche und all-
gemeine Aufgaben der Schule ab, die im 
Normalstundenplan wenig Platz haben.

Ein besonderer Höhepunkt war der Anlass «Weltrei-
se, Begegnungen rund um die Welt». Die Präventions-
kommission Oberkulm, Teufenthal und Unterkulm 
feierte ihr zehnjähriges Jubiläum gemeinsam mit den 
Schulen. Am 09. September startete die spannende 
Reise rund um die Welt. Im Zentrum stand das Mitei-
nander der verschiedenen Kulturen und Bräuche. Bei 
herrlichem Spätsommerwetter wurden die zahlreichen 
Anwesenden in verschiedenen Sprachen begrüsst und 
bunte Luftballone gegen den Himmel geschickt. Rund 
um den Sportplatz Färberacker waren Posten aufge-
baut mit Spielen und Quizfragen aus nahen und fernen 
Ländern. So konnte man Früchte, Desserts oder Würs-
te verschiedenen Ländern zuordnen, Flaggen zeich-
nen, fremde Spiele kennenlernen und Origami falten. 
Feine Speisen rund um den Globus erfreuten sich gros-
ser Beliebtheit. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler 
entsandten persönliche Wünsche für die Welt, befes-
tigt an Ballone. 

Neuerungen/Projekte

Planarbeit
Die Primarschule Unterkulm zeichnet sich durch eine 
grosse Vielfalt in den Klassen aus. Daher wird heute in 
den Schulen oft mit Plänen gearbeitet. Planarbeit ist 
viel mehr als das Abarbeiten der auf dem Plan aufge-
führten Aufgaben. Mit der Planarbeit werden nicht nur 
Lernziele in der Sach-, sondern gleichzeitig in der 
Selbst- und Sozialkompetenz erreicht. Wenn das Kind 
zudem sein Lernverhalten reflektieren kann, dann för-
dert und unterstützt sie das ganzheitliche Lernen. Ein 
Beispiel für Planarbeit ist der Wochenplan. Zu Beginn 
eines bestimmten Zeitraumes (z.B. eine Woche) be-
kommen die Schülerinnen und Schüler einer Klasse 
einen Plan, dessen Aufgaben sie bis zu einem vorher 
vereinbarten Termin erledigen sollen. Dafür erhalten 
sie eine bestimmte Zeit (z.B. eine Stunde täglich). Nach 
der Fertigstellung einzelner Aufgaben werden diese 
von der Schülerin, dem Schüler in der Regel selbststän-
dig kontrolliert und auf dem Wochenplan als erledigt 
gekennzeichnet. Die Lehrperson nimmt als Lernbeglei-
ter in die Ergebnisse der Arbeit Einblick. Sie ermutigt, 
lobt, gibt Impulse bei Lösungsproblemen oder Hilfe-
stellungen, wenn es erforderlich ist. Da die Pläne ver-
schiedene Niveaus beinhalten, arbeiten alle Kinder am 
gleichen Thema, aber nicht immer an den gleichen 
Aufgaben. Planarbeit ist eine Methode, die das ganz-
heitliche Lernen unterstützt und gleichzeitig eine Ant-
wort auf die heutigen pädagogischen Herausforderun-
gen der Schule bietet.

Arbeitseinsatz im Wald
Im Winter wurde im Gebiet Fornach grossflächig Holz 
geschlagen. Am ersten schönen Frühlingstag Mitte 
März kamen drei Klassen der Primarschule zum Einsatz. 

Ziel war, das Rodungsgebiet mit den Schülerinnen und 
Schülern zu räumen und neu aufzuforsten. Einbezogen 
waren der Förster, Herr Markus Wildi, und der zustän-
dige Gemeinderat, Herr Emil Huber. Die Lehrpersonen 
der Primarschule planten die Einsatzabläufe und defi-
nierten das Vorgehen, damit später am Ort jeder wuss-
te, was zu tun ist. An den Einsatztagen zeigten die 
Kinder unter Anleitung der Lehrpersonen einen vor-
bildlichen Einsatz im Unterkulmer Forst. 

Nachdem die Primarklassen im März das Gebiet bei 
der Fornachhütte aufgeräumt hatten, erkundeten die 
drei Kindergärten diese Stelle. Die Kindergärtnerinnen 
gestalteten eine Unterrichtsfolge zum Thema Wald, 
die sie mit den Kindern im 2. Kindergartenjahr durch-
führten. Das Thema war: «Veränderungen im Wald 
während der Frühlingszeit». Anhand von Bildern aus 
dem Gebiet stellten die Kinder fest, wie sich der Wald 
im Laufe der Frühlingszeit verändert und verdichtet. 
Eine besondere Erfahrung für die Kinder war das Pflan-
zen einer kleinen Tanne im Fornachgebiet.

Einführung grosse Blockzeiten
Der Gemeinderat hat im Rahmen seines Businessplanes 
die Absicht festgehalten, ab Schuljahr 2017/2018 die 
grossen Blockzeiten einzuführen. Gemeinsam mit der 
Schulpflege wurden verschiedene Konzepte bis zur 
umfassenden Tagesbetreuung (inkl. Mittagstisch, Feri-
enbetreuung etc.) geprüft. Die Primarschule Unterkulm 
führt seit einigen Jahren die «kleinen Blockzeiten». Aus 
Kostennutzenüberlegungen wurde die Einführung der 
grossen Blockzeiten in einem ersten Schritt als sinnvoll 
beurteilt. Das erarbeitete Konzept ist zweiteilig, einer-
seits beinhaltet es die Einführung der grossen Blockzei-
ten, andererseits die freiwillige Schul- und familiener-
gänzende Betreuung. Diese Differenzierung ist not-
wendig, da die Blockzeiten Sache der Schule sind und 
für die Schülerinnen und Schüler obligatorisch, wobei 
im Gegensatz dazu die Betreuung Aufgabe der Ge-
meinde und freiwillig ist. Die Einführung ist auf Beginn 
des Schuljahres 2017/18 geplant. Im Budget sind für 
die Umsetzung Fr. 72’000.00 eingestellt.

Musikschule Kulm
Die Regionale Musikschule Kulm steht allen Schülerin-
nen und Schülern sowie Berufslernenden aus den Ge-
meinden Unterkulm, Oberkulm, Teufenthal, Gonten-
schwil und Zetzwil offen. Im 2. Semester 15/16 waren 
insgesamt 247 Schülerinnen und Schüler für den Mu-
sikunterricht angemeldet. Im 1. Semester 16/17 gin-
gen die Anmeldungen leider auf 221 zurück. Für die 
Musikschule Kulm arbeiten aktuell 20 Musiklehrkräfte. 
Musikschulleiter Pierre Meier reichte per Ende 1. Se-
mester die Kündigung ein. Als Nachfolgerin wurde per 
01. Februar 2017 Frau Sarah Fischer aus Staufen ein-
gestellt. 

Wie jedes Jahr wurden zwei Musikmorgen durchge-
führt. In Form eines Instrumentenparcours an den 
Schulen wurden den Kindern durch die Lehrkräfte auf 
lustvolle und witzige Weise die Instrumente vorgestellt. 
An der Instrumentenvorstellung am 05. März konnten 
sich Kinder und Eltern konkret über den Instrumental-
unterricht informieren und gezielt die Instrumente 
ausprobieren. Während den Besuchswochen wurde 
allen Interessierten der Besuch des Unterrichts geöff-
net. Auch im vergangenen Jahr haben verschiedene 
Schülerinnen und Schüler den m-Check gemacht. Ihre 
Leistungen wurden an einer kleinen Feier im April ge-
würdigt. Die Musikschule Kulm hat sich aktiv am Ober-
kulmer Jugendfest beteiligt. Unter dem Motto «Musig-
schuel bi de Lüüt» präsentieren die Musiklehrkräfte mit 
ihren Schülerinnen und Schülern an verschiedenen 
Orten unserer Trägergemeinden kleinere und grössere 
Hörerlebnisse.

Die Lehrkräfte haben sich gemeinsam mit der Mu-
sikschulleitung intensiv mit der Qualitätssicherung der 
Musikschule Kulm auseinandergesetzt. Es wurden ver-
schiedene Kommunikations- und Arbeitsmittel entwi-
ckelt um die Qualitätsentwicklung der Musikschule 
Kulm zu sichern. 
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SOZIALWESEN

Sozialhilfe
Im vergangenen Jahr waren insgesamt 164 (141) Kli-
enten (Familien und Einzel-Personen) zur Bestreitung 
ihres Lebensunterhaltes auf öffentliche Sozialhilfe an-
gewiesen. Die gesamten Unterstützungskosten (wirt-
schaftliche Hilfe und Asylwesen) beliefen sich auf brut-
to Fr. 2’059’165.90 (Fr. 1’909’412.50). Nach Abzug 
der Rückerstattungen verblieben Fr. 94’726.02 (Fr. 
80’003.59), die von der Gemeinde Unterkulm bezahlt 
werden mussten. Die Fallzahlen haben sich auf einem 
konstanten Hoch von rund 100 Fällen eingependelt. 
Ein wesentlicher Grund für die vorläufige Stagnation 
dürfte sein, dass kein weiterer günstiger Wohnraum im 
Moment in Unterkulm zur Verfügung steht. Rund die 
Hälfte der Personen, die auf Unterstützungsleistungen 
angewiesen sind, stammen aus Eritrea und haben ei-
nen vorläufigen Aufenthaltsstatus. Dieser Sachverhalt 
wird durch die hohen Ausgaben im Bereich «Asylwe-
sen» in der laufenden Rechnung bestätigt. Allein die 
Tatsache, dass der Bund ab dem Zeitpunkt der Einreise 
für die folgenden sieben Jahren kostenersatzpflichtig 
ist und ausbezahlte Unterstützungsleistungen zurück-
erstattet, verhindert schwerwiegende finanzielle Fol-
gen für die Gemeinde. Mit der Integration in die Ar-
beitswelt kann eine wirtschaftliche Selbstständigkeit 
und die Ablösung von der Sozialhilfe erreicht werden. 
Die Betreuung der Personen aus Eritrea ist aufgrund 
der sprachlichen Defizite und den grossen kulturellen 
Unterschiede mit erheblichem Zeitaufwand auf dem 
Sozialdienst verbunden.

Unter den übrigen Unterstützungsfällen befinden 
sich Personen, die primär aufgrund komplexer gesund-

heitlicher Probleme oder fehlenden Möglichkeiten für 
die Integration in den ersten Arbeitsmarkt von der 
Sozialhilfe abhängig sind. Der Gemeinderat hat im ver-
gangenen Jahr erstmals einen Sozialdetektiv einge-
setzt. Dies aufgrund klarer Indizien betreffend den 
unrechtmässigen Bezug von Sozialhilfegeldern. Eine 
entsprechende Strafanzeige wurde eingereicht.

Anfang 2016 waren 96 (68) Dossiers zu betreuen. 
Ende Jahr wurden mit 99 (87) Dossiers verzeichnet, 
wobei der Höchststand von 101 Dossier im Juli regist-
riert wurde.

Alimentenbevorschussung
Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder 
musste an 8 (11) Personen ausgerichtet werden. Im 
Jahr 2016 hat der Gemeinderat ein neues Bevorschus-
sungsgesuch bewilligt und vier eingestellt. Die Unter-
haltsbeiträge wurden gegenüber den Kindsvätern auf 
dem betreibungsrechtlichen Weg geltend gemacht. 
Die von der öffentlichen Hand ungedeckt gebliebenen 
Ausstände bei den Kinderalimenten beliefen sich im 
Jahr 2016 auf Fr. 31’896 (Fr. 78’141.95).

Elternschaftsbeihilfe
Mit der Elternschaftsbeihilfe soll sichergestellt werden, 
dass das neugeborene Kind während den ersten sechs 
Monaten nach der Geburt durch einen Elternteil be-
treut werden kann. Die Hilfe richtet sich an wirtschaft-
lich schwache Eltern bzw. Elternteile. Anspruchsbe-
rechtigt sind die im gleichen Haushalt lebenden Eltern 
oder ein allein erziehender Elternteil des neugeborenen 
Kindes. Der Gemeinderat hat im Jahr 2016 3 (6) Gesu-
che behandelt. Drei Gesuche wurden im Umfang von 
total Fr. 7’136.60 bewilligt. Ein Gesuch musste infolge 
Nichterfüllung der Anspruchsvoraussetzungen abge-
lehnt werden.

Betreuungsgutscheine
Die Gemeindeversammlung im Mai 2015 hat den An-
trag für die versuchsweise Einführung von Betreuungs-
gutscheinen für die familienergänzende Kinderbetreu-
ung bis Ende 2018 genehmigt. Ein Reglement regelt 
die Anspruchsberechtigung und die finanzielle Beteili-
gung der Gemeinde für die Betreuung von Kindern bis 
ins Vorschulalter. Für das Jahr 2016 wurden proviso-
risch Fr. 20’000.00 für die Abgabe von Betreuungsgut-
scheinen im Budget eingestellt. Im vergangenen Jahr 
hat der Gemeinderat zwei Gesuche behandelt und 
bewilligt. Die Kostenbeteiligung beläuft sich auf Fr. 
4’357.10.

Aufnahme von Asylsuchenden
Der Kant. Sozialdienst informiert im August, dass der 
Mietvertrag für die kantonale Unterkunft für Asylsu-
chende an der Hauptstrasse 50 per 31. Januar 2017 
gekündigt wurde. Daraus ergibt sich, dass in Unter-
kulm 10 Unterbringungsplätze wegfallen werden. Der 
Kanton wies die Gemeinde darauf hin, dass der Weg-
fall dieser Unterbringungsplätze Auswirkungen auf die 
Aufnahmepflicht hat. Gestützt auf die aktuellen Zahlen 
würde die Gemeinde Unterkulm ihre Aufnahmepflicht 
nicht mehr erfüllen. Der Gemeinderat wurde ersucht 
die entsprechenden Ersatzunterbringungsplätze zu 
schaffen. Sollten keine Plätze bereitgestellt werden, 
hätte die Gemeinde für die Ersatzvornahme Kosten 
von Fr. 110.00 pro Person und Tag zu leisten. Der Ge-
meinderat hat eine Wohnung angemietet.

STEUERN

Betrieb Reg. Steueramt Kulm
Das Regionale Steueramt Kulm (Gemeinden Oberkulm, 
Unterkulm, Teufenthal) orientierte, dass per ordentli-
chem Abgabedatum der Steuererklärung 2015 (31. 
März 2016) von den 4’228 Steuerpflichtigen 1’229 
(29.1 %) die Steuererklärung eingereicht haben. Rund 
950 Pflichtige, denen keine Fristverlängerung gewährt 
wurde oder die keine längere Abgabefrist hatten 
(Selbstständige, Landwirte, Sekundärsteuerpflichtige, 
Sonderfälle), mussten gemahnt werden. Bis Ende 2016 
mussten 163 Personen wegen Verletzung von Verfah-
renspflichten (vorwiegend Nichtabgabe der Steuer-
erklärung) gebüsst werden. Erfreulicherweise haben 
rund 78 % aller Steuerpflichtigen ihre Steuererklärung 
mit Easy-Tax ausgefüllt und rund 11% mit 
 Easy-Tax-Transfer eingereicht.

Das kantonale Steueramt informiert, dass sich die 
Einnahmen aus dem Busseninkasso im Rechnungsjahr 
2016 auf Fr. 39’767.93 belaufen. Der Anteil der Ge-
meinde Unterkulm beträgt davon 50 %. Der Betrag an 
ausstehenden Bussgeldern beläuft sich auf total Fr. 
126’332.10. 

SteuerErlassgesuche
Der Gemeinderat hatte im Jahr 2016 4 Steuer-Erlass-
gesuche zu prüfen. Die Erlasssumme belief sich auf Fr. 
14’256.20. Ein Erlassgesuch in der Höhe von Fr. 
4’653.70 wurde vom Gemeinderat abgelehnt, da die 
Gesuchstellenden über genügend finanzielle Mittel 
verfügten, um die Steuerausstände ratenweise abzu-
zahlen.

Steuerabschluss 2016
Mit einem Steuerfuss von 118 % präsentiert sich der 
Steuerabschluss der Gemeinde Unterkulm für das Jahr 
2016 wie folgt: Total Steuereinnahmen von Fr. 
6’270’370.60 (Vorjahr Fr. 6’038’306). Budgetiert wa-
ren Fr. 6’108’000. Demzufolge beträgt der Mehrertrag 
gegenüber dem Budget Fr. 162’370. Das positive Er-
gebnis ist einerseits auf die höheren Einkommenssteu-
ern und andererseits auf die höheren Grundstückge-
winnsteuern zurückzuführen. Erbschafts- und Schen-
kungssteuern konnten keine vereinnahmt werden.

Schülerstatistik

ABTEILUNG 2013 2014 2015 2016

Kindergarten 53 59 57 55

Primarschule 142 171 194 196

Realschule 0 24 25 25

Sekundarschule 30 22 20 21

Bezirksschule 171 117 116 105
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Die Steuereinnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

VEREINIGUNG  
EINWOHNERGEMEINDE UND 
ORTSBÜRGERGEMEINDE

Zusammenschluss per 31. Dezember 2016
An der Gemeindeversammlung vom 02. Juni 2016 
unterbreitete der Gemeinderat der Gemeindever-
sammlung den Antrag über die Vereinigung der Ein-
wohnergemeinde Unterkulm mit der Ortsbürgerge-
meinde Unterkulm per 01. Januar 2017. Beide Ge-
meindeversammlungen genehmigten die Vereinigung. 
Die Zustimmung wurde ebenfalls an der Urnenabstim-
mung im August bestätigt. Somit übernimmt die Ein-
wohnergemeinde ab 01. Januar 2017 sämtliche Akti-
ven und Passiven der Ortsbürgergemeinde. Der Re-
chenschaftsbericht der Einwohnergemeinde wird in 
Zukunft mit dem Abschnitt «Forstverwaltung» erweitert. 

VERKEHR / STRASSENBAU

Kosten Öffentlicher Verkehr
Der Kanton Aargau hat im Jahr 2016 für den öffentli-
chen Verkehr insgesamt rund 117 Millionen Franken 
aufgewendet. 40 % dieser Kosten haben die Gemein-
den zu tragen. Die Gemeinde Unterkulm hat sich für 
das Jahr 2016 mit Fr. 213’075.00 (Fr. 236’847.00) 
beteiligt. 

Kostenanteil Gemeinde an Unterhalt 
Kantonsstrassen

Im Jahr 2016 hat sich die Gemeinde an den Unterhalts-
kosten der Kantonsstrassen (Hauptstrasse und Böhler-
strasse) mit Fr. 4’786.40 beteiligen müssen.

Ausbau Böhlerstrasse mit Gehweg
Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt legte be-
reits im Jahr 2015 das Projekt zur Belagsverstärkung 
der Böhlerstrasse West mit Gehwegausbau vor. Dies 

beinhaltete den Strassenausbau der Böhlerstrasse 
K237 mit einem Gehweg-Ausbau sowie die teilweise 
Verlegung des Böhlerbächleins. Der Gemeinderat 
konnte im September eine erneute Stellungnahme zum 
weiterentwickelten Projekt zu Handen des Kantons ab-
geben. Eine Verengung des Strassenverlaufs vor Beginn 
der Innerortsstrecke wurde befürwortet. Für die Dorf-
eingangstafel muss ein neuer Standort gesucht wer-
den. Die Bauarbeiten erfolgen unter der Regie des 
Kantons und sind für die Jahre 2017 und 2018 geplant.

Kantonale Radroute
Die Lücke im kantonalen Radroutennetz zwischen Un-
terkulm (ab Böhlerstrasse) bis nach Oberkulm besteht 
nach wie vor und die Planungen konnten auch im Jahr 
2016 nicht wesentlich vorangetrieben werden. Der 
Kanton und die Gemeinden Unterkulm und Oberkulm 
suchen mit den betroffenen Grundstückeigentümern 
nach einer konstruktiven und nachhaltigen Lösung. 
Vorschläge über mögliche Linienführungen liegen vor.

Projekt WSBEigentrassierung Mitte / 
Böhlerknoten

Im November wurde der Gemeinderat vom Kanton 
über den aktuellsten Stand der Planungsarbeiten zur 
WSB-Eigentrassierung Mitte sowie zur Sanierung des 
Böhlerknotens informiert. Aufgrund eines Wechsels 
beim beratenden Ingenieurbüro hat das Projekt eine 
gewisse Verzögerung erfahren. Nach wie vor erachtet 
der Gemeinderat die Anzahl der Bahnsicherungsanla-
gen (Barriere, Signale etc.) als hoch und befürchtet 
insbesondere auf der Hauptstrasse grössere Staubil-
dungen während den Hauptverkehrszeiten. Kanton 
und Bahn halten jedoch an diesen Vorgaben fest. Der 
Terminplan sieht vor, dass im April 2017 beim Grossrat 
der Baukredit beantragt wird. Der Baubeginn wird für 
den Sommer 2021 prognostiziert.

Fussweg SonnhaldeTalstrasse
Die Notwendigkeit zur Sanierung der Fusswegverbin-
dung Sonnhaldeweg-Talstrasse ist schon seit Jahren 
bekannt. Der Zustand des Fussweges hat sich laufend 
verschlechtert und die Sanierung wird von Ingenieuren 
als dringlich erachtet. Gemeinsam mit den Grundstück-
eigentümern in der Sonnhalde wurde das weitere Vor-
gehen besprochen, konkret stellte sich die Frage der 
Überbaubarkeit des noch vorhandenen Baulandes in 
der Sonnhalde. Diese Frage ist mit der laufenden Revi-
sion der Bau- und Nutzungsordnung verbunden. Sollte 
das Bauland eingezont bleiben, wird die Fusswegsa-
nierung unter Berücksichtigung der künftigen 
 Erschliessung erfolgen. Bis zur Klärung dieses Sachver-
haltes wird die Fusswegverbindung geologisch über-
wacht.

Strassenunterhalt
Im Strassenunterhalt sind im Jahre 2016 zwei grossflä-
chige Teilabschnitte komplett erneuert worden. Es sind 
dies die Einfahrt zur Schulanlage Färberacker sowie die 
Auffahrt zum Werkhof Juch, die zugleich mit einer 
grösseren Entwässerungsrinne ausgerüstet wurde. An 
der Binzhaldenstrasse sowie an der Zehntenbergstras-
se wurden im Zusammenhang mit dem Werkleitungs-
bau «Erschliessung Weidstrasse» sogleich grössere 
Teilabschnitte komplett erneuert und somit Synergien 
genutzt. An der Juchstrasse, Parzelle Nr. 65, wurde die 
Strasse nach dem gemeinsamen Werkleitungsbau 
Wasser und Elektro auf einem grösseren Teilabschnitt 
mit einer neuen Trag- und Verschleissschicht versehen. 
Auch hier konnten dank der Zusammenarbeit mit der 
AEW Energie AG Kosten eingespart werden. An der 
Winkelstrasse wurde nach dem Neubau der Elektrolei-
tung für zwei neue Einfamilienhäuser und dem Ersatz 
der bestehenden Wasserleitung ein neuer Rand-
abschluss erstellt. Auch hier konnten Synergien mit der 
AEW Energie AG genutzt werden. Die Strasse wurde 
auf einem Abschnitt von 80 Meter komplett mit einem 
neuen Belag versehen. Bei der Hochwachtstrasse wur-
de vom Böhler-Kiosk bis zur Einfahrt Wiesenfest eine 
neue Verschleissschicht Kalt Micro eingebaut. An ver-
schiedenen Orten wurden kleinere Belagsreparaturen 
und/oder Randverstärkungen ausgeführt. An der Heu-
rütistrasse, Knubel bis zur Liegenschaft Scheidegger, 
wurde eine Totalsanierung mit dem Einbau von einer 
Mergelverschleissschicht durchgeführt. Die Breitestras-
se, Steinenberg, wurde reprofiliert und mit einer neuen 
Bekiesung versehen. Für den Fussweg Sonnhalde wur-
de ein geologisches Gutachten erstellt. Dies vor allem 
aus dem Grund, da sich die bestehende Stützmauer 
kritisch gegen die darunter liegenden Liegenschaften 
absenkt. Planerische Grundlagen für den Bau eines 
neuen Fussweges sind bereits ausgeführt worden. Seit 
Herbst 2016 werden monatlich Kontrollmessungen 
durchgeführt. Insgesamt wurden 11 Kanalisations-
schächte sowie 7 Einlaufschächte auf Kantons- und 
Gemeindestrassen erneuert.

Im Jahre 2016 wurden wiederum 62 Stück Quartier-
leuchten von Quecksilberdampflampen mit LED- 
Leuchten umgerüstet.

Kosten Winterdienst
Der Aufwand für den Winterdienst 2016 belief sich auf 
Fr. 57’084.60 (Fr. 78’221.90). Der Winter 2015/2016 
zeigte fast durchwegs einen sehr milden Verlauf. Win-
terliche Kälte mit deutlich unterdurchschnittlicher Tem-
peratur und einer Schneedecke auch in tiefen Lagen 
gab es nur während weniger Tage um die Januarmitte. 
Extrem mild war vor allem der Winterbeginn. Anhal-
tendes Schönwetter mit Warmluftzufuhr bescherte der 
Schweiz den mildesten Dezember seit Messbeginn 
1864. Der Winter 2016/2017 zeichnete sich durch 

Steuereinnahmen 2016

STEUERART Effektiv Budget Abweichung

Einkommenssteuern nat. Personen Fr. 5’391’888.75 Fr. 5’191’000.00 + 3.9 % 

Vermögenssteuern nat. Personen Fr. 498’226.65 Fr. 609’000.00 –18.2 %

Pauschale Steueranrechnung nat. Personen Fr. –1’429.60 Fr. 0.00 –100.0 % 

Quellensteuern Fr. 89’280.50 Fr. 80'000.00   + 11.6 % 

Aktiensteuern Fr. 165’702.30 Fr. 150'000.00 + 10.5 % 

Nach- und Strafsteuern Fr. –32.50 Fr. 8'000.00  

Grundstückgewinnsteuern Fr. 126’734.50 Fr. 60’000.00 + 111.2 % 

Erbschafts- und Schenkungssteuern Fr. 0.00 Fr. 10’000.00  

TOTAL Fr. 6’270’370.60 Fr. 6'108’000.00

wenige Niederschläge aus. Diese Temperaturen wirk-
ten sich auch auf den Winterdienst aus. Nebst den 
üblichen Vorbereitungsarbeiten musste das Team vom 
Technischen Betrieb bis zum Jahresende 2016 kaum 
Winterdienst leisten.

VORMUNDSCHAFTSWESEN /  
PFLEGEKINDERAUFSICHT

Neues Kindes und Erwachsenenschutzrecht
Mit der Neuregelung des Kindes- und Erwachsenen-
schutzrechtes wurde im Kanton Aargau die Zuständig-
keit von den Gemeinden an die Bezirksgerichte über-
tragen. Seitens der Gemeinden hat jeweilen eine  
Koordinationsperson die Verbindung zu den Familien-
gerichten zu gewährleisten. Zu deren Aufgaben zählt 
unter anderem auch das Verfassen von Amtsberichten. 
Die eigentliche Mandatsführung und die Zusammen-
arbeit mit den Klientinnen und Klienten werden durch 
den Berufsbeistand Daniel Beuggert, Sozpoint GmbH, 
geleistet. Die Gemeinde hat sowohl die Kosten für die 
Entschädigung des Berufsbeistandes zu tragen, wie 
auch jene für präventive Abklärungen und Berichter-
stattungen ausserhalb konkreter Massnahmen. Stehen 
Massnahmen bei den Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde an, die für die Gemeinde mit erhebli-
chen finanziellen Folgen verbunden sind, steht der 
Gemeinde von Gesetzes wegen ein Anhörungsrecht 
zu. Die Gemeinde hat sich im vergangenen Jahr zur 
drei Massnahmen äussern können, wobei diese auf-
grund der fehlenden Kenntnisse zum Fall kaum objek-
tiv beurteilt werden konnten.

 
Pflegekinder

Der Gemeinderat hat im Jahr 2016 keine Pflegeplatz-
bewilligung erteilt oder Pflegeplatzverträge geneh-
migt.

WASSERVERSORGUNG

Allgemeiner Unterhalt
Die Anlagen der Wasserversorgung (Reservoire, 
Pumpwerke und Quellfassungen) werden laufend un-
terhalten. Alle Anlageteile sind in einem guten Zu-
stand. Im Jahr 2016 waren 5 (5) Hauptleitungsbrüche 
und 8 (11) Hauszuleitungslecke zu verzeichnen. Der 
Hydrantenbestand beträgt 191 Stück und wurde durch 
die Firma Hinni nach Bedarf revidiert. 8 neue Liegen-
schaften wurden an der Wasserversorgung Unterkulm 
angeschlossen. 

Im Jahr 2016 wurden durchschnittlich 602’000 Liter 
pro Tag an Trinkwasser an Wasserbezüger abgegeben. 
Dies ergibt einen durchschnittlichen theoretischen Ver-
brauch von 199.7 (216) lit. Wasser pro Einwohner pro 
Tag. Das Grundwasser wird unbehandelt ins Leitungs-
netz gefördert. Das Quellwasser aller Quellen wird 
durch UV-Entkeimungsanlagen behandelt und an-
schliessend in die Reservoire geleitet.

Pikettdienst
Die Mitarbeiter des Technischen Betriebes leisten das 
ganze Jahr Pikettdienst für die Wasserversorgung, 
 Abwasserentsorgung, den Strassenunterhalt und die 

WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN

Abstimmung und Wahlen
Im vergangenen Jahr fanden insgesamt 19 Urnengän-
ge statt. Es wurde über 13 eidgenössische und 6 kan-
tonale Vorlagen abgestimmt. Im Oktober fanden die 
Gesamterneuerungswahlen des Grossrates und des 
Regierungsrates statt. Auf kommunaler Ebene wurde 
die Abstimmung über die Vereinigung der Einwohner-
gemeinde mit der Ortsbürgergemeinde durchgeführt. 
Weiter musste eine Urnen-Ersatzwahl für den Gemein-
derat durchgeführt werden. Die Ersatzwahlen für ein 
Mitglied der Finanzkommission und ein Mitglied der 
Kreisschulpflege konnten in stiller Wahl durchgeführt 
werden.

Sachgeschäfte und Beteiligung Gemeinde
versammlung

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 02. Juni 
2016 wurde über 5 Traktanden und an jener vom 26. 

Gewässer. Während sieben Tagen in der Woche wird 
durch einen Mitarbeiter Pikettdienst geleistet. Im Fall 
einer Störung in der Wasserversorgung (Leitungsbruch, 
leeres Reservoir etc.) beträgt die definierte Interventi-
onszeit max. 30 Minuten. Insbesondere bei Rohrlei-
tungsbrüchen können mit einer schnellen Reaktions-
zeit grössere Folgeschäden vermieden werden. Zur 
Entlastung des Brunnenmeisters und dessen Stellver-
treter hat der Gemeinderat mit der Firma K. Lienhard 
AG, Buchs, eine Vereinbarung zur Übernahme von 
max. 20 Pikettdienst-Wochenenden abgeschlossen.

Niederschlagsstatistik
Die Regenwasserstatistik 2016 lieferte gegenüber dem 
Vorjahr erhöhte Werte und stoppte die rückläufigen 
Regenwassermengen in den letzten Jahren.

Quellen
Der durchschnittliche Quellertrag 2016 der Quellgebie-
te Tüelen, Rebacher und Heurüti beträgt 358 lit./min. 
(360 lt./min). Die langjährige Datenerfassung zeigt ei-
nen Durchschnittswert von 367 lit./min. Nach wie vor 
fehlt die Erarbeitung des Schutzzonenreglements für 
die Quellen im Steinenberg, weshalb dieses Quellwas-
ser nach wie vor in den Bach geleitet werden muss. 

November 2015 über 4 Sachgeschäfte abgestimmt. An 
beiden Versammlungen wurden alle Traktanden in der 
vom Gemeinderat beantragten Form genehmigt. 

Urnenöffnungszeiten
An den Urnenöffnungszeiten haben sich im Jahr 2016 
keine Änderungen ergeben. Es gelten nach wie vor 
folgende Öffnungszeiten:

An Abstimmungs-Wochenenden ohne  
Gemeindeversammlung
Sonntag, 09.00 – 09.30 Uhr, Gemeindehaus

An Abstimmungs-Wochenenden mit  
Gemeindeversammlung
Donnerstag , 19.30 – 20.00 Uhr,  
vor der Gemeindeversammlung
Sonntag, 09.00 – 09.30 Uhr, Gemeindehaus

Grundwasser
Der Grundwasserspiegel lag Anfang 2016 bei 441.01 
m.ü.M. Der Höchststand von 449.43 m.ü.M. wurde 
infolge ergiebigen Niederschlägen Ende Juni 2016 ge-
messen. Seit diesem Zeitpunkt verringerte sich der 
Pegelstand bis Ende Jahr stetig auf 444.20 m.ü.M. Die 
Grundwasserfördermenge lag bei 44’183 m3, was ge-
genüber dem Vorjahr einer Abnahme von rund 8 % 
entspricht. Die Abnahme ist auf den rückläufigen Was-
serverbrauch zurückzuführen.

Trinkwasserinspektion
Im Mai und Oktober wurden wieder Eigenkontrollen 
der Trinkwasserqualität vorgenommen. Diese 18 Pro-
ben entsprechen alle den Anforderungen der Hygiene-
verordnungen des Amts für Verbraucherschutz. Die 
Proben wiesen einwandfreie mikrobiologische Qualität 
auf. 

Wasserverlust
Die Wasserverlustmenge wird neu mit einem Verlust-
kennwert beziffert. Der Verlustkennwert ist die Menge 
Wasser, die in einer Minute auf einen Hauptleitungski-
lometer als Verlust ausgewiesen wird. Die Wasserver-
sorgung Unterkulm weist einen Verlustkennwert von 
2.2 Liter/Min. pro Hauptleitungskilometer aus. Dieser 
Wert zeigt im Vergleich zum Vorjahr eine Reduktion 
von 0.6 Liter/Min. pro km, dies bedeutet in der lang-
jährigen Aufzeichnung eine unter dem Durchschnitt 
liegende Verlustmenge. Diese Wasserverlustmenge 
muss nicht ausschliesslich im öffentlichen Netz gesucht 
werden. Auch Lecke in privaten Hauszuleitungen oder 
sogar sanitären Einrichtungen (Spülkästen, Ventile etc.) 
können zu Verlusten führen, da diese aufgrund des 

SteuerStatistik

2013 2014 2015 2016

Total Steuerpflichtige 1’840 1’876 1’865 1’923

– Selbstständigerwerbende 69 70 76 76

– Landwirte 26 26 26 26

– Unselbstständigerwerbende 1’580 1’582 1’568 1’616

– Sekundär-Steuerpflichtige 60 61 53 58

– Juristische Personen 105 137 142 147

WinterdienstStatistik

2013 2014 2015 2016

Kosten Winterdienst 88’918.85 47’296.15 78’221.90 57’084.60

Stimmbeteiligungen

Datum Beteiligung Bezeichnung

28.02.2016 64.7 % Eidg. und kant. Abstimmung Gemeinderats-Ersatzwahl

05.06.2016 43 % Eidg. und kant. AbstimmungGemeinderats-Ersatzwahl

21.08.2016 21.7 % Kommunale Abstimmung

25.09.2016 31.6 % Eidg. Abstimmung Kommunale Ersatzwahlen

23.10.2016 41 % Grossrats- und Regierungsratswaheln

27.11.2016 40.7 % Eidg. und kant. Abstimmung 2. Wahlgang Regierungsrat

Zahlen zu den Gemeindeversammlungen:

Datum Stimmberechtigte Teilnehmer in Prozent

28.05.2016 1’718 57 3.3

24.11.2016 1’781 49 2.8

Niederschlagsstatistik 2015

2013 2014 2015 2016

Regentage 141 115 84 117

lt/m2 1’148 917 818 1’131
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minimalen Wasserverbrauchs über die Wasseruhr nicht 
gemessen werden können.

WasserleitungRingschluss Eingelände
Zwischen dem Gebiet Eingeländeweg und dem Gebiet 
Buchenweg befinden sich innerhalb der Wohnzone 
W2 verschiedene Parzellen, bei denen die Versorgung 
mit Löschwasser, teilweise auch mit Trinkwasser, fehlt. 
Zur Schliessung dieser Versorgungslücke hat die Ge-
meindeversammlung vom 28. Mai 2015 einen Kredit 
in der Höhe von Fr. 153’000.00 (inkl. MwSt.) geneh-
migt. Das Erschliessungsprojekt sieht den Bau eines 
Ringschlusses vor. Das Bauprojekt wurde aufgrund ei-
ner Einsprache vorläufig sistiert.

Verlegung Grundwasserfassung Hueb / 
Konzessionserneuerung

Die Gemeinde Unterkulm betreibt seit 1944 im Gebiet 
«Hueb» ein Grundwasserpumpwerk (GWP). Die Kon-
zession des GW-Pumpwerks «Hueb» ist Ende 2012 
abgelaufen. Für die Verlängerung der Konzession müs-
sen entweder die Grundwasserschutzzonen revidiert 
oder ein neuer Standort gefunden werden. Für die 
Standortevaluation einer neuen Grundwasserfassung 
genehmigte die Gemeindeversammlung am 26. No-
vember 2015 einen Kredit in der Höhe von Fr. 
335’000.00. Dieser sah vor, dass an insgesamt drei 
Standorten Probebohrungen durchgeführt werden. 
Die Voruntersuchungen wurden im Zeitraum von April 
bis Juni 2016 durchgeführt und durch das Büro Jäckli 
AG ausgewertet. Gemäss Untersuchungsbericht vom 
18. November 2016 erfüllt nur der Standort Hueb die 
hydrogeologischen Anforderungen, um die angestreb-
te Wassermenge von 1'500 l/min entnehmen zu kön-
nen. Die Färbversuche zur Prüfung der Machbarkeit 
der Schutzzonenausscheidung sind zur Zeit noch in 
Bearbeitung. Erste Ergebnisse sind im März 2017 zu 
erwarten. Für die Projektierung der Grundwasserfas-
sung wurde die Waldburger Ingenieure AG beauftragt. 
Da die neue Fassung voraussichtlich auf dem Gemein-
degebiet Oberkulm zu liegen kommt, erfolgen die 
weiteren Abklärungen in enger Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde Oberkulm. Allfällige Synergien werden 
geprüft.

Erschliessung / Löschschutz Steinenberg
strasseJuchstrasse

Zusammen mit dem Leitungsersatz der AEW Energie 
AG wurde in der Steinenbergstrasse die erste Etappe 
des Bauprojekts «Erschliessung Juch- und Steinen-
bergstrasse» realisiert. Die Bauzeit währte von April bis 
Mai 2016. Die rund 70 m lange Leitung wurde als 
PE-Kunststoffleitung unter der Leitung der Waldburger 
Ingenieure AG durch die Unternehmer Anliker AG und 
Daniel Senn, Unterkulm, verlegt. Die Projektierungs- 
und Baukosten beliefen sich auf Total Fr. 76'485.55 
(inkl. MwSt.). Der Löschschutz der bestehenden und 
neuen Terrassenbauten kann nun mit dieser Hydran-
tenleitung sichergestellt werden. Die zweite Etappe ist 
innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre zu realisieren, 
um die Hydrantenleitung mit einer Ringleitung zu 
schliessen. Abklärungen zum Beitragsplan und zur de-
finitiven Linienführung sind hier noch offen.

Erschliessung "Im Dorf" (Parz. 191)
Am 28. Mai 2015 wurde durch die Gemeindever-
sammlung ein Kredit von Fr. 124’000.00 (inkl. MwSt.) 
für die Erschliessung der Parzelle 191 (Überbauung „im 
Dorf“) mit Trinkwasser genehmigt. Am 30. November 
2016 fand die erste Koordinationssitzung zum Werk-
leitungsbau in Zusammenhang mit der Überbauung im 
Dorf statt. Die Realisierung der ersten Etappe soll im 
Januar 2017 erfolgen. Die zweite Etappe ist im Som-
mer 2017 vorgesehen. Das Einholen der Durchlei-
tungsrechte und der Baubewilligung für die 2. Etappe 
ist in Bearbeitung.

Wasserleitungsersatz / Löschschutz 
Knubelstrasse

Der Ersatz der Wasserleitung und der Ausbau des 
Löschschutzes an der Knubelstrasse erfolgt als Teilpro-

jekt der Gesamtsanierung. Die Gemeindeversammlung 
hat dafür im November 2015 einen Brutto-Kredit von 
Fr. 561’000.00 (inkl. MwSt.) bewilligt. Das Ausfüh-
rungsprojekt und die Ausschreibung der Arbeiten wur-
den abgeschlossen. Die Vergabe der Tiefbauarbeiten 
ging an die Amrein Gebr. AG, Rickenbach LU und die 
Sanitärinstallationen an Daniel Senn Haustechnik, Un-
terkulm. Die Ausführung der Arbeiten ist ab März 2017 
unter der Leitung der Bodmer Bauingenieure AG vor-
gesehen. Der bewilligte Baukredit für die Wasserlei-
tung beträgt Fr. 102'600.00.

Leitungsersatz Winkelstrasse
In Koordination mit Werkleitungsbauten der AEW 
Energie AG wurde in der Winkelstrasse (Liegenschaft 
Nr. 3 bis 7) eine 71 m lange Leitung aus dem Jahr 1940 
durch eine neue PE 180 Leitung ersetzt. Die Baukosten 
beliefen sich auf rund Fr. 60'000.00.

Erschliessung Weidstrasse/Binzhalde
Im Mai wurde mit der Erschliessung des Baulandes in 
der Binzhalde gestartet. Die Tiefbauarbeiten wurden 
durch die Firma Amrein Gebr. AG, Rickenbach LU und 
die Rohrlegearbeiten durch die Eddy Kaufmann AG, 
Buchs ausgeführt. Die neue Trinkwasserleitung wurde 
in Koordination mit anderen Werkleitungen von Mai 
bis Oktober 2016 realisiert und geprüft. Die Projekt- 
und Baukosten beliefen sich auf rund Fr. 261'250.00. 
Davon gingen rund Fr. 200'000.00 zu Lasten der Was-
serversorgung Unterkulm. Zwischen der Weidstrasse 
und der Zehntenbergstrasse mussten wegen der stei-
len Böschung sämtliche Werkleitungen mit Querrigel 
gesichert werden. Mit dem Erschliessungsprojekt 
konnte der bisher ungenügende Löschschutz der Lie-
genschaften an der Panoramastrasse sichergestellt 
werden.

Leitungsersatz Böhlerstrasse West
In Koordination mit der Sanierung der Kantonsstrasse 
ist ein Ersatz der Wasserleitung vorgesehen. Nach der 
internen Vernehmlassung des Bauprojekts durch Ge-
meinde und Kanton wurde das Bauprojekt angepasst 
und erneut dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. 
Die öffentliche Auflage ist im Sommer 2017 und die 
Ausführung im 2018/19 geplant. Ein entsprechender 
Kredit wurde von der Gemeindeversammlung bereits 
im Jahr 2009 erteilt. Aufgrund der laufenden Anpas-
sungen beim Strassenbauprojekt (neues Trottoir, Ver-
legung Böhlerbächlein) wurde auch die Sanierung der 
Wasserleitung bis dato sistiert.

ZIVILSCHUTZ

Allgemeine Aktivitäten
Die Zivilschutzorganisation Wynental umfasst die Ge-
meinden Oberkulm, Unterkulm, Teufenthal und Gräni-
chen und wird als Gemeindeverband geführt. Als Zivil-
schutzkommandant steht Gregor Müller im Einsatz. 

Ein stürmischer Einsatz am Lauberhorn war im 
 Januar angesagt. Aufgrund des akuten Schneemangels 
in diesem Jahr wurden die Europacup-Rennen abge-
sagt, so dass der gesamte Einsatz auf die Weltcup-
rennen ausgerichtet werden konnte. Dies führte dazu, 
dass die Tätigkeiten stark von den Einsätzen der Pisten-
bully abhängig wurden. Die ZSO Wynental war für das 
Aufstellen der Zuschauerabschrankungen und die Auf-
fangnetze zuständig. Die stürmischen Wetterverhält-
nisse vor Ort waren eine grosse Herausforderung.

Im April wurde unter der Leitung des Forstamts Grä-
nichen/Unterkulm die Hangsicherung Goomwald 
durchgeführt. Nebst geschicktem Maschinenführen 
war auch viel Handarbeit gefragt. Gleichzeitig wurde 
die oberhalb liegende Strasse wieder befahrbar ge-
macht. 

Mit einer aufwendigen Übung in die Nacht hinein 
überprüfte die Zivilschutzorganisation Wynental im 
September in Eiken ihre Einsatzbereitschaft. Dabei 
wurden sie tatkräftig unterstützt von Hundeführern 
von reDOG, den beiden Feuerwehren Gränichen und 
Mittleres Wynental, dem Theaterverein Unterkulm und 
den Samaritervereinen.

Fusion Zivilschutzorganisationen
Der Regierungsrat hat im September 2014 der “Kon-
zeption Zivilschutz Aargau 2013“ zugestimmt. Wesent-
licher Bestandteil der Konzeption ist die Reduktion der 
Anzahl Zivilschutz- und Bevölkerungsschutzregionen 
von heute 22 auf 11. Betroffen davon sind auch die 
Zivilschutzorganisationen Mittleres Wynental und 
aargauSüd. Unter dem Arbeitstitel “FUSIO 2018“ wur-
de bereits im Jahr 2015 ein Projekt lanciert, unter wel-
chem die Möglichkeiten eines Zusammenschlusses der 
beiden erwähnten Organisationen zum «Gemeindever-
band Bevölkerungsschutz und Zivilschutz aargauSüd» 
geprüft werden soll. Die beiden Organisationen haben 
sich im Jahr 2016 intensiv mit den zukünftigen Struk-
turen und Ressourcen auseinandergesetzt. Der Ge-
meinderat hat sich im Rahmen einer allgemeinen Ver-
nehmlassung im September positiv zum Projekt geäus-
sert. Ein Zusammenschluss ist nicht nur aus operativen 

Gründen sinnvoll, sondern ermöglicht mit der Nutzung 
von Synergien und gemeinsamen Ressourcen auch 
eine Reduktion bei den Kosten pro Einwohner. Der 
Beitritt zum neuen Gemeindeverband wird der Ge-
meindeversammlung vom Mai 2017 vorgelegt.

Unterkulm, März 2017

GEMEINDERAT UNTERKULM

Der Gemeindeammann   
Roger Müller

Der Gemeindeschreiber   
Beat Baumann

WasserStatistik

2013 2014 2015 2016

Quellwasser-Gewinnung m3 208’158 183’664 189’349 188’536

Grundwasser-Gewinnung m3 23’564 41’726 53’999 44’183

Wasserverkauf an Abonnenten m3 187’435 182’247 193’769 188’265

Zu-/Abnahme Wasserverkauf an  
Abonnenten

– 1.1 % – 2.8 % + 6.3 % – 2.9 %

durchschnittlicher Verbrauch pro  
Haushaltung und Kleingewerbe

m3/tg 0.149 0.146 0.153 0.151

Wasserverlust m3/Jahr 20’869 19’566 29’015 20’996

Einnahmen aus Wasserverkauf an  
Abonnenten budgetiert

323’000 403’750 305’000 314’500

Einnahmen aus Wasserverkauf an  
Abonnenten effektiv

335’990 408’641 384’125 316’958

Guthaben gegenüber der Einwohner-
gemeinde

782’948 1’026’020 1’429’462 1’171’485

Schuld gegenüber der Einwohner-
gemeinde

0 0 0 0
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A) 
RECHNUNG DES FORSTBETRIEBES 
GRÄNICHENUNTERKULM

B) 
RECHNUNG DER ORTSBÜRGER
GEMEINDE UNTERKULM

Diagramm 6: 
Entwicklung Forstreserve

   Doppelter Sollbestand
    Effektiver Sollbestand
   Sollbestand

Tabelle 16: 
Erfolgsrechnung der Ortsbür-
gergemeinde Unterkulm

Tabelle 15: 
Erfolgsrechnung des Forstbetriebes
Gränichen-Unterkulm
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A) 
RECHNUNG DES FORSTBETRIEBES 
GRÄNICHENUNTERKULM

Die Rechnung des Forstbetriebs Gräni
chenUnterkulm (siehe Tabelle 15 und 
Diagramm 5) wird durch die Gemeinde 
Gränichen geführt und schliesst wie 
folgt ab:

Der Aufwandüberschuss beträgt 
Fr. 4’303.11 (Budget: Fr. 58’300.00) und 
wird den Ortsbürgergemeinden im Ver
hältnis der Waldflächen in Rechnung 
gestellt. Der Anteil der Gemeinde Un
terkulm am Aufwandüberschuss be
trägt Fr. 1’090.09. Demzufolge ist das 
Defizit um rund Fr. 12’000 tiefer ausge
fallen als prognostiziert. 

Das bessere Ergebnis ist auf einen ein
maligen Kantonsbeitrag für die Altholz
insel Pfendel zurückzuführen.

B) 
RECHNUNG DER ORTSBÜRGER
GEMEINDE UNTERKULM

Die Rechnung 2016 der Ortsbürgerge
meinde (siehe Tabelle 16) schliesst wie 
folgt ab:

Der Aufwandüberschuss aus der  
Forstwirtschaft beträgt Fr. 26’503.19  
(Budget: Ertragsüberschuss Fr. 1’630.00) 
und wird der Forstreserve entnommen. 
Der Bestand der Forstreserve beträgt 
per Ende 2016 Fr. 382’567.82 (siehe  
Diagramm 6). Das Defizit ist auf die  
Sanierung Hangrutsch Goom zurück
zuführen. 

Bei der Ortsbürgerverwaltung entstand 
ein Ertragsüberschuss von Fr. 2’267.25 
(Budget: Aufwandüberschuss Fr. 
15’310.00), welcher dem Eigenkapital 
zugewiesen wird. Das Eigenkapital 
 beträgt per Ende 2016 5 Millionen Fran
ken.

A1/
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JAHRESRECHNUNG 2016
RECHNUNG 2016

 Aufwand Ertrag
BUDGET 2016

 Aufwand Ertrag
RECHNUNG 2015

 Aufwand Ertrag

Volkswirtschaft 1’522’963 1’522’963 1’602’300 1’602’300 1’473’137.71 1’473’137.71

Waldwirtschaft 791’418.84 613’114.80 867’800 688’400 809’007.46 712’583.90

Nebenbetrieb 517’293.48 615’412.41 541’100 585’300 461’995.30 469’744.64

Nichtbetrieb 2’618.10 82’803.21 2’100 137’300 69.00 88’743.22

Aufteilbare Posten  
Forstwirtschaft 211’632.19 211’632.19 191’300 191’300 202’065.95 202’065.95

RECHNUNG 2016
 Aufwand            Ertrag

BUDGET 2016
 Aufwand            Ertrag

RECHNUNG 2015
 Aufwand            Ertrag

 69’449.94  69’449.94 37’790 37’790  35’802.85  35’802.85 

Allgemeine Verwaltung  18’739.20  3’780.00 20’510 4’500  18’730.55  4’410.75 

Nettoergebnis  14’959.20 16’010  14’319.80 

Volkswirtschaft  47’288.19  47’288.19 15’880 15’880  15’769.00  15’769.00 

Nettoergebnis 0 0 0

Finanzen und Steuern  3’422.55  18’381.75 1’400 17’410  1’303.30  15’623.10 

Nettoergebnis  14’959.20 16’010  14’319.80 

 Waldwirtschaft: 52 % 
 [Gemeindebetrieb] (1)

 Nebenbetrieb: 34 %  
 [Gemeindebetrieb] (2)

 Nichtbetrieb: 0 %  
 [Gemeindebetrieb] (3)

 Aufteilbare Posten: 14 %  
 Forstwirtschaft (4)

Diagramm 5: 
Zusammensetzung Aufwand 
Forstbetrieb GränichenUnterkulm
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Anfangsbestand Zuwachs Abgang Endbestand

 per 1.1.2016   per 31.12.2016

AKTIVEN 5’031’276 2’109’161 1’891’468 5’248’968

FINANZVERMÖGEN (FV) 2’799’511 2’104’789 1’889’503 3’014’797

Forderungen 310’914 1’062’985 1’373’799 100

Sachanlagen FV 2’488’598 1’041’804 515’704 3’014’697

VERWALTUNGSVERMÖGEN (VV) 2’231’764 4’372 1’965 2’234’171

Sachanlagen VV 2’200’299 2’204’671

Investitionsbeiträge 31’465 31’465 1’965 29’500

PASSIVEN 5’031’276 2’169’391 1’951’699 5’248’968

FREMDKAPITAL 2’156’157 1’914’299 241’928

Laufende Verbindlichkeiten 2’156’157 1’914’229 241’928

EIGENKAPITAL 5’031’276 13’234 37’470 5’007’040

Fonds 409’071 26’503 382’568

Aufwertungsreserve 2’200’299 2’200’299

Neubewertungsreserve  
Finanzvermögen 2’421’906 13’234 10’966 2’424’173

BILANZ

Tabelle 17:
Bilanz Ortsbürgergemeinde

FINANZEN

Die Rechnung der Ortsbürgerverwaltung schliesst mit 
einem Ertragsüberschuss von Fr. 2’267.25. Budgetiert 
war ein Aufwandüberschuss von Fr. 15’310.00. Der 
Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugewiesen, 
das per Ende Jahr einen Saldo von Fr. 5’007’040  
ausweist. Grund für den Ertragsüberschuss ist die Zu-

LIEGENSCHAFTEN

Erschliessung Bauland Binzhalde
Für die Erschliessung des Baulandes in der Binzhalde 
genehmigte die Ortsbürgergemeinde-Versammlung 
Unterkulm im November 2014 einen Kredit in der 
Höhe von rund 1,4 Millionen Franken. Im Frühling 
2016 wurde mit den Bauarbeiten für die Erschliessung 
der rund 6’100 m2 Bauland an der Binzhalde gestartet. 
Mit den Baumeisterarbeiten wurde die Firma Gebr. 
Amrein AG beauftragt. Die anspruchsvollen Werklei-
tungsarbeiten wurden von teilweise heftigen Nieder-
schlägen begleitet. Ende September waren bis auf den 
Einbau des Oberflächen-Feinbelages sämtliche Arbei-
ten abgeschlossen.

Aufhebung Waldreglement
Das Waldreglement für die Ortsbürgergemeinde Un-
terkulm war seit dem 21. Dezember 1957 in Kraft und 
regelte im Wesentlichen die Beaufsichtigung und Be-
wirtschaftung des Waldes, die Verwendung der Wald-
erträgnisse, den Umfang des Bürgernutzens sowie die 
Verwaltung der Erträge. Das Reglement war in vielerlei 
Hinsicht veraltet und stand teilweise im Widerspruch 
zu übergeordneten kantonalen Normen. So war bei-
spielsweise der Bürgernutzen gemäss § 14 Gesetz über 
die Ortsbürgergemeinden seit Jahrzehnten nicht mehr 
zulässig. Mit der Vereinigung von Einwohnergemeinde 
und Ortsbürgergemeinde löst sich das Organ «Ortsbür-
gergemeinde» ohnehin auf. Das Waldreglement wurde 
per 08. August 2016 aufgehoben.

Kauf Waldparzelle 865
Der Ortsbürgergemeinde wurde der Kauf der Waldpar-
zelle 865 angeboten. Die Waldparzelle umfasst eine 
Grösse von 1’520 m2. Der Gemeinderat offerierte unter 
Berücksichtigung der Lage, des Waldbestandes und 
des künftigen Nutzungspotenzials ein Preis von  
Fr. 2.70/m2. Als Kaufpartei wurde jedoch die Einwoh-
nergemeinde Unterkulm eingefügt, da die Ortsbürger-
gemeinde per 31. Dezember 2016 aufgelöst wurde.

Kauf Waldparzelle 744
Eine weitere Waldparzelle, bestehend aus zwei  
Teilfächen, wurde der Ortsbürgergemeinde im Gebiet 
Tüelen zum Kauf angeboten. Eine Fläche von rund  
725 m2 besteht grösstenteils aus Jungwald, schliesst 

weisung des ehemaligen Forstwerkhofes vom Verwal-
tungsvermögen ins Finanzvermögen.

Aus dem gemeinsamen Forstbetrieb Gränichen– 
Unterkulm resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 
4’303.11, davon entfällt auf die Gemeinde Unterkulm 
aufgrund der Waldfläche ein Anteil von Fr. 1’090.09 
(Budget Fr. 13’100.00). Die Abteilung Wald schliesst 
mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 26’503.19 ab, 
welcher der Forstreserve entnommen wurde. Die Forst-
reserve beträgt somit per Ende 2016 Fr. 382’567.82.

aber unmittelbar an eine Waldparzelle der Ortsbürger-
gemeinde an. Aufgrund der hohen Pflegeintensität  
in den nächsten Jahren wurde der Bodenwert auf  
Fr. 1.00/m2 angesetzt. Die zweite Fläche umfasst den 
Wald rund um die Quellfassung Tüelen. Zur Sicherheit 
des Quellschutzes hat sich der Gemeinderat entschei-
den, diese Fläche zu erwerben, obwohl die Bewirt-
schaftung aufgrund der bestehenden Schutzzonen 
stark eingeschränkt ist.

Vermietung Waldwerkhof
Seit April 2014 ist der Waldwerkhof in der Rainen  
vollständig an Dritte vermietet. Der Forstbetrieb  
Gränichen-Unterkulm nutzt diese Räumlichkeiten  
nicht mehr. Die Mietzinseinnahmen 2016 belaufen  
sich auf Fr. 14’400.00

Waldhütte Fornach
Die Waldhütte Fornach konnte im Jahr 2016 insgesamt 
38 Mal vermietet werden. Total wurden Fr. 3’780.00 
(Fr. 4’410.75) an Benützungsgebühren eingenommen. 
Das Hüttenwart-Team hat auch im Jahr 2016 wieder 
zahlreiche Unterhalts- und Werterhaltungsarbeiten an 
der Waldhütte und an der Umgebung geleistet, damit 
die Waldhütte zum gemütlichen und genussvollen Ver-
weilen einlädt. Die Rodungsarbeiten im Fornach-Wald 
lassen die Waldhütte in neuem Licht erstrahlen. Infor-
mationen über unsere Waldhütte finden Sie auf der 
Website der Gemeinde. Der Gebührentarif der Wald-
hütte wurde im Dezember 2016 überarbeitet. Die bis-
herige Unterscheidung im Tarif, ob es sich um die 
erste oder um eine mehrmalige Benützung handelt, 
wurde ersatzlos gestrichen. Zudem wurde der Ansatz 
für auswärtige Vereine und Private um Fr. 20.00 redu-
ziert.

VEREINIGUNG EINWOHNER
GEMEINDE UND ORTSBÜRGER
GEMEINDE

Zusammenschluss per 31. Dezember 2016
An der Gemeindeversammlung vom 02. Juni 2016 
unterbreitete der Gemeinderat der Gemeindever-
sammlung den Antrag über die Vereinigung der Ein-
wohnergemeinde Unterkulm mit der Ortsbürgerge-
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RECHENSCHAFTSBERICHT 
2016

Aus der FinanzStatistik:

2013 2014 2015 2016

Ertragsüberschuss –6’802.65 –12’849.70 –10’966.35 2’267.25

Forstreserve-Bestand 368’724.22 396’281.67 409’071.01 382’567.82

Eigenkapital 344’707.65  *5’029’453 *5’031’275 *5’007’040

* Umstellung der Rechnungslegung auf das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2)

INHALTSVERZEICHNIS

Finanzen 55
Liegenschaften 55
Aufhebung Waldreglement 55
Kauf Waldparzelle 865 55
Kauf Waldparzelle 744 55
Vermietung Waldwerkhof 55
Vereinigung Einwohnergemeinde und  
Ortsbürgergemeinde 55
Zusammenschluss per 31. Dezember 2016 55
Forstbetrieb Gränichen-Unterkulm 56
Holznutzung 56
Holzverkauf  56
Aufforstungen 56
Fahrzeugpark und Maschinen 56
Naturschutz/Naturreservate 56
Schnitzelproduktion und -verkauf 56
Naturereignisse 56
Wichtige Geschäfte 56

Die Vorjahreszahlen sind – soweit angegeben – jewei-
len in Klammern hinter den aktuellen Zahlen angege-
ben, sofern nichts anderes vermerkt ist. Die in diesem 
Bericht verwendeten Personenbezeichnungen bezie-
hen sich auf beide Geschlechter.
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meinde Unterkulm per 01. Januar 2017. Der Gemein-
derat folgte damit einem Antrag, der bereits vor ein 
paar Jahren an der Gemeindeversammlung überwie-
sen wurde. Die Ortsbürgergemeinde konnte in ihrer 
Funktion kaum noch einen Zweck erfüllen, der nicht 
auch von der Einwohnergemeinde erfüllt werden 
könnte. Finanzielle Mittel für die Finanzierung zusätz-
licher Aufgaben fehlten. Die wesentlichste Tätigkeit der 
Ortsbürgergemeinde bestand in der Bewirtschaftung 
der 2’200’295 m2 Wald. Mit der Zusammenlegung der 
Forstbetriebe Gränichen und Unterkulm wurde diese 
Aufgabe jedoch zur Hauptsache an die Gemeinde  
Gränichen ausgegliedert. Übrig blieb die Vermietung 
der bestehenden Liegenschaften, wie der ehemalige 
Forstwerkhof und die Waldhütte Fornach. Mit der Ver-
einigung von Ortsbürgergemeinde und Einwohnerge-
meinde können Synergien gewonnen werden. So fal-
len die Organisation und die Durchführung der spärlich 
besuchten Ortsbürgergemeindeversammlungen, wie 
auch die separate Führung der Buchhaltung der Orts-
bürgergemeinde weg. Aus dieser Effizienzsteigerung 
ergeben sich nach Ansicht des Gemeinderates keinerlei 
Nachteile für die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger. 
Ortsbürgergemeinde wie auch Einwohnergemeinde 
folgten dem Antrag des Gemeinderates. Die obligato-
rische Urnenabstimmung fand am 21. August 2016 
statt und wurde mit einem klaren Mehr angenommen. 
Somit wurde die Auflösung per 31. Dezember 2016 
vorgenommen.

Mit der Auflösung der Ortsbürgergemeinde endet 
auch die Ablage eines jährlich separaten Rechen-
schaftsberichtes. Die Forstwirtschaft wird in den or-
dentlichen Rechenschaftsbericht der Einwohnerge-
meinde integriert.

FORSTBETRIEB  
GRÄNICHENUNTERKULM

Holznutzung
Die Nutzung 2016 betrug 8702 m3. Da ab Oktober 
wieder ein Mann weniger zur Verfügung stand und 
durch Unternehmer auch weniger Holz gerüstet wurde 
fiel die Nutzung um rund 700 m3 tiefer aus als im Vor-
jahr. Da Anfangs Jahr nasses und warmes Wetter 
herrschte, konnten nicht alle Holzschläge wie geplant 
ausgeführt werden, dadurch war auch bereits ein ge-
wisser Rückstand der Nutzung vorhanden. Da die 
Nachfrage nach Buchenholz sehr früh im Herbst kam, 
wurde sehr früh mit der Holzerei begonnen. Dadurch 
konnte ein Teil des Rückstandes aufgeholt werden.
 

Holzverkauf
Die frühe Nachfrage nach Buchenstammholz hatte 
leider keinen Einfluss auf die Preise, da nach wie vor 
Buchen praktisch nur auf dem asiatischen Markt abzu-
setzen sind. Da erst spät im Herbst nur wenig Käferholz 
anfiel, waren einige Sägereien auch früh auf frisches 
Nadelholz angewiesen. Das führte bei guten Starkholz-
partien zu einem leichten Preisanstieg.

Aufforstungen
Die geplanten Pflanzungen konnten ausgeführt wer-
den. Es wurden total 1955 Nadelbäume und 1300 
Laubbäume gepflanzt. Daneben konnten zahlreiche 
Naturverjüngungen durch Holzschläge abgedeckt wer-
den.

Fahrzeugpark und Maschinen
Die normalen Service- und Reparaturarbeiten wurden 
wiederum von Kurt Ryf erledigt. Der Suzuki erlitt einen 
Getriebeschaden und musste ersetzt werden. Sonst 
mussten keine grösseren Reparaturen in Kauf genom-
men werden.

Naturschutz/Naturreservate
In Gränichen konnte im Fuden ein weiteres Waldrand-
projekt ausgeführt und abgerechnet werden. In der 
ehemaligen Grube Zinsenthal wurde wieder ein Pfle-
geeingriff und diverse Arbeiten an den Weihern zu-
gunsten der Amphibien ausgeführt.

Schnitzelproduktion und verkauf
Im Oktober wurde die neue Schnitzelheizung der Fran-
ke (KWC) in Unterkulm in Betrieb genommen. Durch 
die warme Witterung bis Ende Jahr wurden aber trotz-
dem weniger Schnitzel verbraucht als angenommen.

Naturereignisse
Der nasse Frühling hat zu einer guten Wasserversor-
gung der Bäume in der ersten Jahreshälfte beigetra-
gen. Die Neuanpflanzungen haben davon profitiert, es 
wurden sehr wenige Ausfälle festgestellt. Die befürch-
teten Probleme mit dem Borkenkäfer traten auch erst 
im Spätherbst nach der langen Trockenheit auf.

Wichtige Geschäfte
Das fünfte Jahr des Forstbetriebes Gränichen Unter-
kulm konnte aus finanzieller Hinsicht nicht positiv ab-
geschlossen werden. Der Fehlbetrag beim Holzerlös 
konnte durch Mehreinnahmen bei den Drittarbeiten 
und höheren Beiträgen des Kantons sowie Einsparun-
gen nicht mehr aufgefangen werden. So entstand 
dieses Jahr ein Defizit von Fr. 4’303.11.

Unterkulm, März 2017

GEMEINDERAT UNTERKULM

Der Gemeindeammann 
Roger Müller

Der Gemeindeschreiber
Beat Baumann

Statistische Angaben:

2016 2015

Holznutzung Total Hiebsatz 10’000 m3

Holznutzung Wirtschaftsjahr 01.01. – 31.12.2012 8’702 m3 9’472 m3

Rundholz Nadel 2’599 m3 4’166 m3

Rundholz Laub 493 m3 1’148 m3

Industrieholz Nadel 137 m3 788 m3

Industrieholz Laub 13 m3 495 m3

Energieholz Brennholz Nadel 18 m3 18 m3

Energieholz Brennholz Laub 509 m3 868 m3

Energieholz Hackschnitzel Laub + Nadel 4’719 m3 1’609 m3

Derbholz Nadel 105 m3 90 m3

Derbholz Laub 149 m3 190 m3

Total Nadelholz 4’751 m3 6’932 m3

Total Laubholz 3’951 m3 2’540 m3
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